
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Sammlung der allerhöchsten Patente und Vorschriften in
Stämpelsachen

Enthält: die im Jahre 1802 wegen Einführung der vierzehn Klassen des
Papier-Stämpels für Schriften und Urkunden ... erflossenen Anordnungen,

die dießfälligen Patente vom 5. und 15. Oktober 1802, und die diesen
Patenten bis zum Jahre 1818 nachgefolgten Verordnungen

Schwarz von Schwarzwald, Ignaz Dominik

1818

Zweyte Abtheylung

urn:nbn:at:at-ubi:2-1212

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-1212


Zweyte Abtheilung .
Hofdekrete und Verordnungen, welche dem Pa¬
tente vom s. Oktober l802 bis znm Jahre 1816
nachgefolget sind, und auf die Stamplung der
Urkunden und Schriften , dann der inlandischen
Wechsel-Briefe, Wechsel-Protesteuud Handlungs-

Bücher Bezug haben.
^--------------

5 .
IV
-l-̂ ro . ^ ^ . vom 9. November 1802 . Se . k. k.

Majestät haben zu befehlen geruhet , sämmtliche Staats¬
und öffentliche Beamte durch ihre Behörden für die
richtige Einbringung der Stampelbeträge dermaßen ver¬
antwortlich zu machen ; daß jene Beamte , welche sich
bey Durchgehung der ämtlich durch ihre Hände laufen¬
den Urkunden einer Nachla'ßigkeit schuldig machen, oder
das unterwaltende Gebrechen zu rügen , folglich der
betreffenden Behörde anzuzeigen , unterlassen , dafern
der mangelhafte Stämpel den Betrag von 3 kr. bis ein-
schlüssig 1 fi. nicht übersteigt , mit einer Geldstrafe von
Hfl ., für jedes Gebrechen der höhern Stämpel - Klassen
aber mit der Strafe von 4 fi. belegt werden sollen.
Siehe Ri -o. 220 .

6 .

Nro . ^4 ^ . vom y . November 1802 an die Län-
derstellen, Bankal - undZoll -Gefällen -A^ ministrationen .

Itl Folge des 33 . und 34 . §s des neuen Stämpel -
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Patents kömmt es darauf an , die Kassen, Aemter und
Personen zu bestimmen, welchen der Verschleiß des
Stämpelpapiers gegen die hiefür ausgemessene Pro¬
vision anvertrauet werden soll.

Se . Majestät haben dießfalls zu entschließen ge¬
ruhet :

». Daß zur Sicherheit des Gefälls künftig die
höheren Klassen des Stämpelpapiers von 7 st. angefan¬
gen , nur allein bey den landesfürstlichen Gefällskassen
und Aemtern , dann in so ferne es nothwendig ist, bey
den Kassen einiger regulirten Magistraten verkaufet
werden sollen. Derohalben haben sich die Tabak - und
Siegelgefallen - Administrationen mit den Landerstellen,
mit den Bankal -, wie auch Domainen -Administrationen
in jeder Provinz einzuverstehen.

b . Auch wäre der dießfällige Verschleiß , in so
weit es die Gefälls - Direktion und Administration für
nützlich und nothwendig findet , den Tabak - Faktorien ,
Fabriks -Kassen und deu Niederlags - Magazinen gegen
Bezug der den andern Aerarial -Kassen bewilligten Pro¬
vision anzuvertrauen .

c. Die Tax - und Expedits «Aemter haben den
Verschleiß und den eigenen Verbrauch aller Klassengat¬
tungen , folglich auch jenen der minderen zu besorgen.

Dafür wird ihnen zwar durchaus die Provision
von lH "/° , welche den andern Aerarial - Aemtern aus¬
gemessen ist , bewilliget , jedoch tritt hier der zweyfache
Unterschied ein , daß erstens , weil sie auch den Erfül -
lungs -Stämvcl nothwendig haben, in Ansehung welchen
in keinem Falle eine Kreditirung statt finden kann
( Siehe Nrn . 134 -) , das Taramt für den baar bezahlt
werdenden Betrag des Grfüllungs -Stampels keine Pro¬
vision zu beziehen; und zweytens , daß ein jedes Tax¬
amt ohne Ausnahme alles Stampelpapier , welches
dasselbe zum Vorrathe von dem Stampelamte abnimmt ,
gleich baar bezahlen muß , weil dasselbe nicht
h wie andere Aerarial - Aemter den Verschleiß allein
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besorget , sondern ihren Papier - Vorrath größtentheils
selbst verbraucht , mithin die für die erst gemeldten an¬
deren Aemter vorgeschriebene monatliche Ausweise obne
vieler Weitwendigkeit in den Termine nicht zu legen,
und auch nicht wie diese die Losungsgelder ordentlich zu
saldiren im Stande sind.

<i . Den Aerarial -Kassen, und so auch jenen der
regulirten Magistrate , wird der angemessene Verlag
vom Stämpelvavier gegen Quittung ( welche jedoch bey
den Magistraten von dem Bürgermeister oder Stadt¬
richter , nebst demjenigen Beysitzer , welcher das Kassa¬
geschäft zu respiciren hat , jedesmal zu vidiren seyn
werden) vorgelegt .

Die Kassarechnungsfuhrer haben hierüber ein or¬
dentliches Buch zu führen , die Losungsgelder in der
Kassa abgesondert aufzubewahren , mit Schluß eines
jeden Monats , längstens bis 6ten des nächsten Monats ,
der Siegelgefallskasse einen Ausweis nach dem von
Seiten der Administration vorgelegten Formular einzu¬
senden , und die eingegangenen Losungsgelder nach Ab¬
zug der bewilligten Verschleiß-Provision an die Stampel -
gefälls -Kasse abzuführen .

Die Geldabfuhr kann nach dem gemeinschaftlichen
Befund der Gefälls - Administrationen in jeder Provinz
mit den vorgesetzten Behörden der betreffenden Kassen,
die den Verschleiß besorgten , entweder mittelst der
Tabak - Hauptverleger , oder in so fern ein solcher zu
weit entfernt wäre , mittelst des Postwagens , oder auf
die nämliche Art , wie es mit den ordinären Amtsgefäl¬
len geschieht, eingeleitet werden.

Der nothwendige Verlag wird einem jeden zum
Verschleiß ausersehenen Aerarialamte oder Kasse auf
unmittelbares Verlangen derselben nach Verschiedenheit
der Lokalitäts - Umstände entweder durch den Tabake
Verleger , oder mittelst des Postwagens auf Kosten des
Gefälls zugesendet , und da die Stämpelpaviere , wie
die Banko -Zettel , oder andere Amtsgefalle , als ein
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dem Beamten anvertrautes Aerarialgut angesehen wer«
den müssen, so unterliegen die betreffenden Beamten
in Hinsicht dieser der nämlichen Verantwortlichkeit und
Haftung ohne Ausnahme .

Es muß daher bey jeder Amtsrevision , oder Li¬
quidation , die Revision des vorrathigen Stämpelpa -
piers , und der dießfalligen Losungsgelder zugleich ge¬
schehen, folglich hiernach auch die Amts -Liquidation im
Ganzen abgeschlossen werden.

e. Für den Verschleiß der höheren Stämpelpa -
piere beziehen die hierzu ausersehenen Aerarial -Kassen,
und Aemter anfänglich , und bis man nach Verstuß von
drey Jahren von dem Ertrage grundhältig überzeugt seyn
wird , auf unbestimmte Zeit Ein und Gin halb Prozent .

s. Da der bey den Tax - oder Depositenämtern
bisher noch hie und da gewöhnliche sogenannte Ideal -
siämpel , welcher vielfaltige Unterschleife nach sich ziehet,
schlechterdings nicht geduldet werden kann , so befehlen
Se . Majestät , sämmtlichen Tax -, Expedits - und De¬
positen-Aemtern unter der vollen patentmäßigen Strafe
zu verbiethen , eine Expedition auszufertigen , und hin¬
aus zu geben, oder für ein an mehrere Partheyen hin¬
aus erfolgtes Depositum , ein Instrument anzunehmen,
welche nicht mit so vielen Stämpelzeichen der vorschrift¬
mäßigen Klassen versehen ist , als der Gegenstand
fordert .

Von den Parteyen unter was immer für einem
Vorwande an Stämvelgebühr einen größeren oder meh¬
reren Geldbetrag abzufordern , als der Stämpel des
Instruments wirklich ausweiset , wird hingegen unter
der Strafe der Dienstentlassung untersagt .

8- Die bisherige Kreditirung an die Tax < und
Expedits -Aemter , wird wie oben I .N. c. gesagct worden,
mit i . Jänner 1803 ganz aufgehoben. '

Das Taxamt hat dafür einen seiner Beamten mit
einem mäßigen Geldverlage aus der Gefallen - Kasse
zu versehen, welcher alle Stämpelgebühren war de?
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zahlet , dagegen die Verschleißlosungsgeldev einnimmt,
das gegen Vormerkung verabfolgt werdende Papier so
wie die Gebühren für die Erfüllungs -Stämpel auf den
Namen der schuldigen Partheyen vormerket , auch die
dießfalligen Betrage , wie sie successive eingehen , em¬
pfangt , und auf der Vormerkung aufschreibet, folglich
alle Monathe sich mit dem Targefallen - Kassabeamten
ordentlich berechnet.

K. Da bey dem Stämpelgefälle eine ganz neue
Ordnung , und eine solche Bündigkeit in allen Theilen
eingeführet wird, welche mit der bisherigen , mannigfalti¬
gen Gebrechen unterliegenden VerHandlungsart schlech¬
terdings nicht vereinbarlich, und da in dieser Betracht
tung ein vollständiger Abschnitt cle ^ raetei -iw nothwen¬
dig ist, so haben Se . Majestät den Antrag allergna -
digst zu genehmigen geruhet , daß mit Ende Dezember
laufenden Jahres alle rückständige Stämpelbeträge voll-
standig berichtiget , folglich von Seiten der Siegelge -
falls - Kassen mit den Tax - und Expeditsämtern abge¬
rechnet , und die bey dieser Abrechnung ausfallenden
Betrage von jedem betreffenden Tax «Amte aus der Ge -
Ms - Kassa zur Kameral - Kassa für die Rechnung
des Siegelamtes erleget, die dießfallige Abfuhrs -Quit¬
tung aber dem Siegelamte statt baaren übergeben wer¬
den sollen, welches hiefür das Taxamt zu quittiren , und
den Betrag in seiller Schlußrechnung bis Ende Dezem¬
ber ordentlich zu verrechnen habe.

In der Voraussetzung , daß die Taxämter bisher
in Ansehung der Stämpelpapiers - Gelder die nothwen¬
dige Ordnung unterhalten , und daß die Betrage , welche
die Stämvelamter zu fordern haben , entweder an Pa¬
pier vorhanden sind, oder bey verschiedenen Partheyen
noch ausständig haften , ergiebt sich von selbst, daß ein
Theil der Stämpelamts - Forderung durch die Zurück¬
gabe des ohnehin zur Ginlösung bestimmten alten Stäm¬
pelpapiers berichtiget , der andere Theil aber , welcher
aus den Taxgefallen bezahlet werden muß , seiner Zeit ,
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nämlich so wie die ausstandigen Betrage von den Par¬
theyen eingebracht werden , in die Taxamts - Kasse als
ihr Eigenthum wieder einfließen wird.

Znsatz für die Nieder -Desterr. Regierung.
i. Das Oberkammer - Amt zu Wien hat sich

mit der für alleAerarial -Kassen ausgemessenenProvision
von t5° /° zu genügen.

Und da der hiesige Militär - Verpflegs - Verwalter ,
und der Konscriptions -Sekretär (welch beyden der Ver¬
schleiß des Stämpelpaviers durch spezielle Verordnungen
bewilliget ist) künftig wie die Trafikanten zu behandeln
sind , so wird auch denselben der Verschleiß der höheren
Stampel - Klassen über 4 st. nicht gestattet .

Uebrigens wird ihr Negierung bekannt gemacht,
daß wegen obiger Vorschrift sowohl das hiesige Negie -
rungs - , als das vereinigte Justiz - Kameral - Taxamt
unter einem die Weisung von hieraus erhält .

In Ansehung der Verleger und Traffikanten , wie
auch der Grundobrigkeiten und aller andern , welchen
der Verschleiß der minderen Stampel -Klassen - Papiere
anvertrauet wird , ist folgende Vorschrift allerhöchst ge¬
nehmiget worden :

i ) In allen Hauptstädten , wo sich Siegelämter be¬
finden , und so auch in den Vorstädten , oder äu¬
ßern Orten , die nicht über eine Stunde Wegs von
der Hauptstadt entlegen sind , hat ein jeder Ver ^
schleißer seinen Siegelpapiers - Bedarf unmittelbar
von dem Siegelamt abzunehmen. Gin Distrikts -
Verleger in Betreff des Stämpelpaviers kann also
für diese Orte in keinem Falle Platz finden; dero-
halben muß sich der allda befindliche Tabakverleger,
in so ferne er den Verschleiß des Stämpelpaviers
bezwecken will , mit der für die Traffikanten aus¬
gemessenen Provision begnügen.

2) Keinem Verschleißer, Traffikanten , und so auch
keiner Grund - Obrigkeit , oder einem Magistrate
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sondern eine jede Fassung an Stampelpapier muß
baar bezahlet werden.

Dagegen werden diese dadurch erleichtert, daß sie
anstatt der bisherigen Anordnung für den Betrag
von 25 st. künftig nur für den Betrag von löst ,
auf einmal Papier abzunehmen schuldig seyn sollen.

?) Die Provision für die Traffikanten , und andere
Partheyen , welche diesen gleich gehalten werden,
wird 2 st. vom Hundert festgesetzt.

4) Den Distrikts - Verlegern und Unterverlegern,
außer der obenangezeigten Gegend , bleibt es frey-
gestellt , den denselben zugewiesenen Unterverle¬
gern oder Traffikanten , das Stampelpapier auf
eigene Gefahr zu kreditiren , oder (wie es ein je¬
der in der Regel schuldig ist) Zug für Zug baar
bezahlen zu lassen.

5) Nur dem Hauptverleger wird gegen Sicherstellung
durch verhaltnißmaßige Kauzion ein Kredit auf die
nämliche Art , wie in Ansehung des Tabaks be¬
williget , in welchem Falle demselben die Provision
mit z^ Vo ausgemessen wird.

Will er hingegen die Papiere Zug für Zug
baar bezahlen , so werden ihm 4 "/« an Provision
bewilliget , wofür er die Zufuhr der Papiere be¬
streiten , für die ihm zugewiesenen Unterverleger
und Traffikanten haften , die Losungsgelder , in
so fern es für nothwendig befunden wtrd , von den
Aerarial - Verschleiß - Kassen übernehmen , und
solche nebst seinen eigenen Losungsgeldern unter
Dafürhaftung zur Siegelamts - Kasse verführen/
und übergeben muß.

Zur Abwendung aller möglichen Unterschleife
soll der bey jedem Hauptverlage ohnehin ange¬
stellte Tabakgefalls - Beamte darauf sehen, damit
die von dem Siegelamte gefaßte Quantität Pa¬
pier richtig in die Verlags «Stazion gelange , und
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mit selben die Unterverleger und Traffikanten ver¬
sehen werden , weil ein jeder derselben, so wie der
Verleger ununterbrochen mit allen unteren Acht
Gattungen Stampelvapier versehen seyn müssen.

6) Der Verleger ist schuldig von dieser Provision den
ihm zugewiesenen Unterverleger , dafern der letz«
tere Zug für Zug bezahlet , 3 , und wenn er das
Papier auf Kredit erhalt , 25 V« zu Guten zu
rechnen. Dem ' Traffikanten hingegen werden,
wie schon oben gesagt , in jedem Falle und sowohl
von den Distrikts - Verlegern , als von den Unter¬
verlegern 2 "/5 bestimmt.

7) Den Handelsleuten , Advokaten und anderen Pri¬
vat . Partheyen , welche keine befugte öffentliche
Verfchleißer sind, jedoch zu ihrem eigenen Ge¬
brauche eine größere Parthie an Stampelvapier
auf einmal abnehmen , wird keine Provision zu
guten gerechnet.

Da nun zu dem Verschleiße der höheren Klaffen-
stampel in dem Kreise, die Kreis - oder Kontributions -
Kassen, die Bankal - Inspektorats - Kassen , die Salz -
und andere größere Bankalgefallen - Aemter vorzüglich
geeignet , und in jenen Gegenden , wo diese nicht vor¬
handen sind, hierzu die Wirthschaftsamter von königl.
oder Staatsgütern , so wie auch regulirte mit eigenen
Kassebeamten versehene Magistrate fürgewahlet wer¬
den müssen, damit das Publikum im Ankaufe des noth¬
wendigen Papiers möglichst erleichtert wird , ohne daß
dagegen die Zahl der verschleißenden Aemter , besonders
in den Provmzial -Städten , ohne Nothwendigkeit vermeh¬
ret wird, und da es vorzüglich auch darauf ankommt, da¬
mit in den Hauptstädten einer jeden Provinz mehrere sol¬
cher Verschleißämter auserwählet werden , welche hiezu
am schicksamsten geeignet find ; so hat die Landesstelle
dießfalls mit Beyziehung der Tabak - und Siegelgefälls -
Administration , wie auch der Bankal - und der Domai -
nen -Administration diese Verschleißämter gemeinschaft-
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lich zu bestimmen , und selbe zur allgemeinen Wissen¬
schaft im Lande durch den Druck bekannt zu machen;
die zu diesem Verschleiße ausersehenen Aemter sind von
ihren betreffenden Behörden nach obigen Vorschriften
zu belehren , und in Hinsicht dieses Gegenstandes an
die Tabak - und Siegelgefallen - Administration nicht
nur anzuweisen, sondern den Länderstellen , so wie den
Bankal - und Domainen - Administrationen liegt dabey
ob, mit strengem Ernste darauf zu sehen, damit alle
Monate zu dem bestimmten Termine die Ausweise rich¬
tig einbefördert , die Losungsgelder abgeführet , und
überhaupt die Stampelpapiere und die Losungs -Kasse
in ununterbrochener Huten Ordnung erhalten > folglich
in sofern von Seiten der Stamvel - Gefällen - Admi¬
nistration eine Unordnung bey einem oder dem anderen
Amte oder Magistrate angezeiget wird , auf der Stelle
Hierwegen die Untersuchung verfüget , und wider den
schuldig befundenen Beamten , so wie es in Ansehung
aller anderer Aerarial - und öffentlichen Fondsgelder
geschieht, mit der verdienten Strenge verfahren
werden )̂ .

? .

Nro . ^ fHH-. vom 18. November 1802 wurde der
Gefalls - Direktion von der hohen Hofkammer das von

l) Unter Zahl lG ^ . den »o. Dezember , 8» 2 wurde von
der Gefalls - Direktion sämmtlichen Administrationen auf
Verlangen der Gefalls - Hofbuchhaltung die Weisung ge-
geben , wie von den Aerarial - Kassen und Aemtern der
Verschleiß der höheren Stämpelklassen berechnet , die mo»
natlichen Ausweise verfaßt , und auf welche Art mit den
Taxämtern die Abschlüsse 6« pigeterito erzielet werden
sollen. Siehe Nro . 3 . 127 . i55 . <t»5. sy5 .

Vermöge Protokolls - Extrakt der Landes - Regierung
ob der Enns wro . y6«5. vom , 2. Iuny , 8 , 7 ist in Folge
hohen Hofkr . Präs Schreiben Nro . H8i38 vom »2. Nov .
l8 , h dem k. k. Kreisamte zu Salzburg die Kredits .-
fassung auf gleiche Weise , wie selbe dem Krelöamts -Oxve-
dite zu Ried erlaubet ist , gestattet worden .
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der Gefälls - Hofbuchhalterey abgeänderte Verzeichniß
sämmtlicher Zulagen aus dem Stampel -Gefälle für die
Hofbuchhalterey » und Nechnungs - Kanzley-Indjviduen
mit dem Auftrage zugemittelt worden , sich bey An¬
weisung der Zulagen hiernach zu richten.

8 .

Hofkammer - Dekret vom 2. Dezember 1302 wel¬
ches die mit Taxämtern versehenen Gerichtsbehörden be¬
lehret , daß in Pr ozeß - Sachen armer , und von
Amtswegen vertreten werdender Parteyen , so ferne
sie nach dem 12. Patents §. I û . 0. von dem Gebrauche
des Stämpels enthoben sind, keine nachträgliche Bele¬
gung der Akten mit den Stämpelbögen zu geschehen
habe , sondern daß es hinlänglich seye, wenn einmal
die Armuth der Partey erwiesen ist , und der ämtlich
ausgestellte Vertreter die vorschriftmäßige Bewilligung
zur Vormerkung der Tax - und Stämpelgebühren er¬
wirket hat , daß in diesem Falle auf der Außenseite der
ungestämpelten Prozeßakten die Worte : » Armuths
wegen vom Stämvel enthoben « geschrieben,
die Stämpel - Gebühren aber so wie die Taxen nach der
Tax - Vorschrift vorgemerket we' den.

Im Falle , daß diese angeordneten Gebühren nach
den bestehenden Verordnungen eingebracht werden , ist
der Betrag der Stämpelgebühren nicht an die Stäm -
pelgefälls - Kasse, welche dafür nichts geleistet hat , ab¬
zuführen, sondern als Taxgefäll unter dem Titel : »An
nachträglich eingebrachten Aequivalent -
Stämpel - Gebühren « zu verrechnen, welche Be¬
träge dem Taxgefälle als ein billiger Ersatz für die Ab¬
schreibungen zu verbleiben haben, welche von einer Zeit
zur anderen für die aus den Taxgefällen baar vorge¬
schossenen, jedoch nachhin von verschiedenen Parteyen
nicht einzubringen möglichen Stämpelvapiere dem Tax-
fonde zur Last fallen . .

6
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Nro . ? Gfs ' vom Y. und Ai -o. ^ fZ . vom 16.
Dezember 1902 .

a. Vorschrift für die Siegelämter , wie sich
bey Aufdrückung des Erfüllungsstampels bey
vorkommenden schon im Gebrauche stehenden ganz ge¬
bundenen Saldo - Kontobüchern zu benehmen , wenn
der Stämpel für alle Bögen zusammen auf dem ersten
und letzten Blatte des Buchs nach Verhältniß des gan¬
zen Betrags aufgedruckt wird.

b . Daß über den Ertrag der Stämpel -
taxe , fürHandlungsbücher über den Erfüllungs -
stämpel, dann das hiezu verkaufte Vormths - Stämpel -
Papier eine abgesonderte Fürmerkung geführet, alle
Rechnungs - Ausweise aber in der vorgeschriebe¬
nen Zeit bey strenger Verantwortung eingesendet wer¬
den sollen.

c . Daß auch die Sekunda - und Tertia -
Wechselbriefe der§ . 4i . vorgeschriebenen ohnehin
gemäßigten Stämpelta .re zu unterziehen seyen.

10 .

I^ro . ^ ß^ . von 23 . Dezember 1802 . Hausier¬
pässe , sie mögen von Kreisämtern , oder der Landes,
stelle selbst hinausgegeben werden , unterliegen dein 2 st.
Stämpel ; doch sind jene , welche vor dem 1. Jänner
1903 unklassenmäßig , oder ungestämvelt ausgefertiget
wurden, anspruchlos zu belassen. Hofkammerdekret vom
10. Hornung 1903 .

11 .

Hofkammer - Dekret vom 23 . Dezember 1902 ,
und vom 17. März 1803 . Die Konkursmassa -
Vertreter und Verwalter sollen bis auf wei¬
tere Entschließung nach den Verordnungen von Jahren
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1789 und 1790 vott dem Gebrauche des Stämpels
und der Entrichtung der Taxen befreyet bleiben.

Diese Stampelbefreyung hat jedoch nur in eige¬
nen Konkurs - Verhandlungen / und nicht auch bey
den gütlichen Absindungen zwischen Schuldner und
Gläubiger statt .

Mit Hofdekret von 24 . November 1603 wurden
die Konkurs - Massa -Vertreter und Verwalter von je¬
der Art Taxe , Postporto , Stämpel und Schreibge¬
bühr befreyet erkläret.

Aro . ^ A^ . vom 23 . Dezember 1802 . Sie
Kontrakte der Wiener Fleisch - Entreprise
in einem dem StaMpelgefälle unterworfenen Lande er¬
richtet , fordern den klassenmäßigen Stämpel , und nur
die Quittungen des Obristen von 6zekowitsch ,
welche derselbe in diesem Lieferungsgeschäfte überFleisch-
losungs - Gelder oder Vorschüsse ausstellen muß , kön¬
nen stämpelfrey behandelt werden.

13 .

Nro . lKH2^ . vom 3«. Dezember 1802 . Be¬
lehrung sämmtlicher Hof - und Länderbuch -
haltereyen , wie dieselben zur Aufrechthaltung des
Stämpelgefälls bey Zensurirung der Rechnun¬
gen in Ansehung der vorkommenden unrichtig oder
gar nicht gestämpelten Dokumente sich zu be¬
nehmen haben.

In Ansehung jener Rechnungs -Dokumente /
welche zwar mit einem Stämpel , aber geringeren
als dem klassenmäßigen versehen sind , will man es
zwar bey der bisherigen Gewohnheit belassen> daß das
Gebrechen als ein Rechnungsmangel ausgestellet , und
der dem Stämpelgefälle verursachte Schade dadurch
hereingebracht werde , daß die Beamten ihren Erläute -
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rungen so viele Stämvelbögen zulegen , als der bean<
stundete Betrag ausmacht .

Damit aber mit diesen beygelegten leeren Stäm -
pelbögen kein Mißbrauch unterlaufen kann , haben die
Buchhalterey - und Departements - Vorsteher darauf zu
sehen, damit in solchen Fallen dem Mängelslibel jedes¬
mal ausdrücklich beygesetzet werde, daß der Rechnungs¬
führer die seiner Erläuterung beyliegende Bögen er¬
stens oben bey dem Stampel mit den Worten
bezeichne:

»Zur Ersatzleistung durch die Mängel -
Erläuterung « ; und zweytens die untern beyden
Enden des Bogens bis auf die Mitte des Bogens drey¬
eckmäßig abschneide.

Was aber die ganz ungestämpelten Dokumente
betrifft , wodurch sich der Rechnungsleger ungleich mehr
verantwortlich machet , dießfalls hat eine jede Buchhal¬
terey unter der ordentlichen Abtheilung der Aemter und
Benennung der Rechnungsleger diese Dokumente mit
der Anmerkung , welchen Rechnungen sie beygeleget
werden , und welchen klassenmäßigen Stämpel dieselben
mit sich führen sollen , in ein Verzeichniß zu bringen,
und alle Viertel - Jahre diese Konsignation unter der
ordentlichen Fertigung der Buchhalterey mit Beylegung
der Original -Dokumente (welche der Buchhalterey nach
geschehener Amtshandlung wieder zurückgestellet werden
müssen) an die Tabak « und Siegel -Gefällen - Admini¬
stration abzugeben , welche hierüber ordentlich zu nozio-
niren , und die Strafbeträge einzubringen haben wird.
Da es sich aber auch öfters trifft , daß die Rechnungen
erst zur Zeit zensuriret werden , wenn die Rechnungs¬
führer schon verstorben sind> so ist sich in diesem Falle
zur Beseitigung aller Weitwendigkeiten nach der Vor¬
schrift des ersten Punkts zu benehmen.

Bey ' Reise - und Baukosten , oder andern einzel¬
nen Kurrent - Rechnungen ist der Mangel in Ansehung
des Stämpels nur in dem Einbeglettungsberichte anzu-
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zeigen, damit die betreffende Behörde , welche den Be¬
trag zahlbar anweiset , oder zur Verausgabung in der
ordentlichen Rechnung die Passirung ertheilet , darauf
Bedacht nehmen , und entweder die Beybringung des
klassenmäßigen Stampels anordnen , oder die Straf -
Nozion auf ordentlichem Wege , d. i. durch die Gefällen -
Administration einleiten kann.

14 .

Verordnung der N . Oesterr . Negierung von 4ten
Jänner 1803 .

1. Die Parere und Gutachten der Kunst -
verstandigen , dann der Aerzte , müsten mit dem
klassenmäßigen Stämpel verschen seyn.

2. Die Stadthauptmannschafts - Rela -
zionen sind Stämpelfrey .

3. Die Hausier pässe sind auf einem 2fi .
Stämpel auszufertigen .

15 .

Hofkammer - Dekret vom ?. Jänner 1803 . Alle
Stiftungen , welche im Patente nicht ausdrücklich
ausgenommen sind, unterliegen der allgemeinen Stäm¬
pel- Taxe .

16 .

Nl -o. -2.H. vom 7. Jänner 1803 . Quittungen
über Studien - Stipendien aller Arten müssen
gestämpelt seyn ; jene hingegen der Spitals - und
Kranken - , dann Armen - Haus - Pfründler
über ihre ausgemessene Unterhaltungs - Betrage sind
stämpelfrey.

17 .

Nro . «^ . vom ?. Jänner 1803 . Die Kasse¬
scheine oder Assegni der Tabak - und Stämpel -Ge -
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falls -Direktion , und der Administrationen , fordernden
Stampel nach ihrem Betrage . Siehe Mo . 31 , 42 , 60 .

18 .

Ni -o. ^ I . vom ?. Jänner 1803 . Der Gefcllls«
Direktion mitgetheilt unter Zahl ^ Z§^ . vom 14.
Iuly 1803 .

1. Für die Reisepässe in den Erblanden ,
ist mit Ausnahme der Wanderpässe für die Handwerks¬
gesellen, welche laut§ . 23 . Nro . 20 . dem 6 kr. Stampel
unterliegen , die Stämpelklasse nach der Eigenschaft der
Person , für die der Paß ausgefertiget wird, zu wählen.

2 . Die Reisepässe in das Ausland , sind
vermög Z. 23 4r . Kl . Ni -o. 16 . ohne Unterschied derje¬
nigen Personen , welche nicht in Hinsicht auf ihre per¬
sönliche Eigenschaft einer höheren Stämpelklasse zu¬
gewiesen sind , in hie Klasse des Stämpels zu 30 kr.
gehörig . Es müssen daher alle Menschenklassen, für
welche nach ihrer persönlichen Eigenschaft kein höherer
Stampel als 50 kr. bestimmet ist , für einen Reisepaß
in das Ausland dieStampeltare mit 30 kr., die anderen
aber , welche einer höheren Stämpelklasse zugewiesen
sind , die höhere Gebühr entrichten.

3. Für jene Personen , welche von Amtswe¬
gen abgeschaffet werden , kann ein ungestäm -
pelter Paß mit der Aufschrift : » Von Amtswe¬
gen « ausgefertiget werden ; aber es läßt sich keiner-
dings gestatten , daß nach der bisherigen Gewohnheit
einer jeden Partey , welche sich für arm angiebt , ohne
dießfalls einen Beweis zu fordern , und ohne daß der
Fast einer amtlichen Abschaffung eintritt , der Paß ohne
Stampel hinausgegeben werde ') .

l > Nach einem Erlasse der N . Oesterr . Landes - Regierung
Ni-o . 23271 vom 7 . September 1808 müssen Reisepaffe in
das Ausland bey den Lä'nderstellen , für das Inland aber
Hey den Kreisämtern angesucht werden .
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1(1.

Hofkammer - Dekret von 13. Jänner 1803 . Die
Kundschaften müssen mit dem neuen Stampel ver¬
sehen werden.

20 .

Hofkammer - Dekret vom 13. Jänner 1803 an
die Nr . Oesterr . Landesregierung , bestätigt durch Er¬
laß an die Gefälls - Direktion Nro . - «HzH. y^ ^
Iunius 181 ?. Die Ausfertigung einer Expe¬
dition , oder Urkund e hat sogleich auf dem klassen¬
mäßigen Stämvel , oder durch Beydrückung des Er -
füllungs - Stämpels zu geschehen. Daher hat die
Beule gung eines Stampelbogens nicht statt .
Sicheres . 43. 91.

Dekretationen an Unterbehörden bey Verlei¬
hungen, sind Gefällsnachtheilig , und es sind statt dersel¬
ben bey Fallen vom größeren Belange , ordentliche
Expeditionen , in Fallen von minderem Belange ,
Rathschläge auf klassenmäßigen Stämveln auszu¬
fertigen.

Kommerzial - Pr ose ssions - Befugnisse
sind nach der 8ten Klasse, Gewerb s -Konsense nach
der 3ten Klasse, und Lehenspflichtscheine nach der
7ten Klasse zu stempeln.

21 .

Hofkammer-Dekrete vom 15. Jänner und 23 . März
1803 . Die Quittungen über die bey den Mahri¬
schen Ständen für Ihre k. k. Majestäten den Kaiser, Kai¬
serin , oder sonst für Jemand aus Höchst Dero Fami¬
lie unter Fertigung des geheimen Kameral -Zahlmei¬
sters k. k. Hofraths von Mayern , oder Sr . Maje¬
stät Privat -Kassier Riedl zu erhebenden Gelder hat
die betreffende Kasse stämpelftey anzunehmen.

,<
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22 .

Nro . l ^ ^ . vom 18. Jänner i803 und Verord¬
nung vom 15. März 1803 . Alle Berichte in Par¬
teysachen fordern den Stämpel zu 15 kr. auch wenn
sie auf die leere Spalte des schon gestämpelten Gesu¬
ches geschrieben werden.

23 .

Hofkammer - Dekret vom 23 . Jänner 1803 . In
dem 21 . §. des neuen Stampelpatents ist das Wort
»Wohnungen « bey den Worten » für die von
den Unterthanen bey dem Verkaufe ihrer
Gründe ausbedungenen Wohnungen « kein
Druckfehler , statt Währungen , da in verschiedenen
Provinzen der Fall vorkommt, daß Unterthanen bey
dem Verkaufe , oder bey Abtretung ihrer Wirthschaften
unentgeldliche Wohnungen sich ausbedingen , in der
Folge sich aber die Reluizion dafür im Gelde stipuliren,
für welch stipulirtes Quantum sodann die gehörige
Quittung ausgestellet werden muß . ^ .

24 .

Nro . ^ ß^ . vom 27 . Jänner 1803 . Zu den
Erbpachts - Urkunden muß derStampel nach dem
ganzen Werthe des Guts angenommen werden. Die¬
ser Werth wird vermuthlich aus dem Landeskataster -
Grundbuche , oder aus einem anderen landesüblichen
Akte erhoben werden können , und wenn wider Verhof¬
fen eine solche Realität eristirte , von welcher der
grundbücherliche Werth nicht legal zu erheben ist , so
müßte der Kapitalswerth nach den landesüblichen In¬
teressen durch den Erbpachtzins ausgemittelt werden ;
z. B . wenn das landesübliche Interesse 5 von 100 st.
wäre , so wird der jährliche Erbpachtzins 20 , in so ferne
das Interesse 4 von 100 st. ist , 25 âch angenommen .

In Schenkungsfällen inter vivo8 , vel
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NorU8 causa muß der Werth ohnehin des eintreten¬
den Erbsteuer - Abfahrtsgeldes oder anderer Gebühren
wegen bestimmt seyn; in so fern aber diese Bestimmung
wider Vermuthen Anständen unterläge , so ist sich in
Hinsicht auf die Realitäten nach obiger Weisung zu
benehmen; betrifft die Schenkung hingegen ein Mo¬
bile, so bestimmt der abgeschätzte Werth die Klasse
des Stämpels .

25 .

Nro . ^ D . vom 2 ?. Jänner , 803 . Wenn ein
Professor an Universitäten , Lizäen , und Gymna¬
sien nicht nebstbey einen andern Titel oder Karakter ,
z. B . eines k. k. Raths , eines Doktors , oder eines Ade¬
lichen bekleidet, wo er ohnehin zu dem Gebrauche des
angemessenen Stämpels verbunden ist , so gehöret der«
selbe in die Kathegorie der Schullehrer der Hauptstadt
für welche der Stämpel zu 30 kr. ausgemessen ist.

Die Advokaten sollen vorschriftmäßig Vocw -
re » jru-iz seyn, mithin kann dießfalls des Stämpels
wegen keine Frage eintreten ; fände sich aber einer,
welcher das Doktorat nicht hätte , auch nicht adelich
wäre , so ist er jenen gleich zu halten , welche das Dok¬
torat bekleiden, weil auch die Hofagenten und öffent¬
lichen Notare der nämlichen Stämpel -Klasse zugewie¬
sen sind.

26 .

Nro . ^ .A . vom 27 . Jänner 1803 . Die Ge¬
suche an das Bücher - Revisionsamt um die
Nachsicht des Dupplikats , dann die gewöhnli¬
chen gedruckten Erlaubniß - Zettel der Ge¬
stattung verbothener Bücher unterliegen dem Stämpel
zu 6 kr.

27 .

Nl-o. ^ ^ . vom 27 . Jänner 1803 . Die Ar -
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beits - Lieferungs - Auszügel , und Quittun¬
gen über Forderungen , welche von vergangenen Jah¬
ren herrühren , müssen, wenn die Zahlungen erst nach
dem 1. Jänner 1803 geschehen, nach dem neuen Pa¬
tente klassenmäßig gestampelt seyn.

28 .

Nro . ' HU . v. 2 ? . Jänner 1803 und Nro . ' °Z^ I .
vom 12. Iuly 1810 . Das eidesbestätigtc
Vermögens - Bekenntniß in Grbsfällen 5ine
Konelieio IsIis , et invontarii , welches der betreffen¬
den Abhandlungs - Instanz zu Folge der allgemeinen
Instruktion §. 118 . I t̂t . a. vorgeleget werden muß , ist
mit denVermögens -Ausweisen zur Bestimmung
des Mortuarium keinerdinqs zu vermengen .

Letztere sind§. 22 . 1 ît . ää . demStämpel erster Klasse
zugewiesen, und ersteres unterliegt gleich den gerichtlichen,
oder von Amtswegen aufgenommenen Inventarien nach
dem 2i . §. I û . y . dem Stampel nach dem Geldwerthe .

29 .

Hofkammer - Dekret vom 2 ? . Jänner 1603 . In
allen Fallen , wo die Kammervrokuratur der
Landesstelle , oder einer Administration , welcher das
Recht der förmlichen Entscheidung zustehet, mit ihrem
Gutachten nur gleichsam an die Hand arbeitet , ist der
Gebrauch des Stämpelpaviers eben so wenig , als in
ihren rechtlichen Verhandlungen , in so ferne es auf die
Vertretung des höchsten Aerarium , oder des Staats -
Vermögens ankommt , nothwendig.

Wenn hingegen das Fiskalamt auf Ansuchen einer
Parthey , oder zu ihren Gunsten , bey irgend einer Be¬
hörde einschreitet, oder derselben auf ihr Ansuchen ein
Zeugniß ausfertiget , oder Besetzungs - Vorschläge für
erledigte fiskalämtliche Stellen , und Dienste erstattet ,
muß in diesen und andern ähnlichen Fallen der klassen¬
mäßige Stämpel gebraucht werden.
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50 .

Hofkammer - Dekret vom 27 . Jänner 1803 . Die
Berichte des Fabriken - Inspektors sind vom Stäm -
pel befreyet.

Zeugnisse und legitimazionsscheine
desselben unterliegen dem Stampel .

31 .

Nrn . ^ ZH. vom 31 . Jänner 1803 . Kassen¬
scheine , oder Geld -Assegni in Ungarn , für die
daselbst zum Behufe des Tabak - Einkaufs erlegten Gel¬
der dürfen nicht gestampelt seyn , wenn sie auch in
Wien ausbezahlet werden. Siehe Uro . 17.

32 .

Nro . 3^ -5- vom 6. Hornung 1803 . Jeder B e-
setzu ngs - Vorschlags - Bericht , wenn es sich
nur um die Besetzung einer Stelle handelt , fordert
auch nur einen Stampel zu 15. kr. wenn gleich meh¬
rere Bittsteller eingeschritten sind. Sind mehrere Bö¬
gen erforderlich, so giebt der löte Patents §< ohnehin
die nöthige Weisung .

33 .

Rro . ' ^ 52.. vom 10. Hornung 1803 , mitgetheilt
der Gefalls - Direktion unter ^ ro . i ZÂ - vom 14.
Iuly 1803 ; Nro . 2^ HA. vom 11. November 1803 ;
dann Nro . l ^ fH . vom iy . April 1804 .

1. Lehrbriefe der Handwerksgesellen
bleiben wie im vorigen Patente dem Stampel zu i . fl.
zugewiesen.

2 . Die Meldzettel oder Gntlaßscheine ,
welche die Obrigkeiten ihren Unterthanen zu ihrer vor¬
habenden Bereheligung ertheilen , fordern den Stam¬
pel zu 6 kr. nach der Eigenschaft desjenigen , für den
sie ausgefertiget werden , gemäß §. 23 . Vlro. 18-
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3. Die obrigkeitlichen Entlaßscheine ,
oder im Gegentheile die obrigkeitlichen Interzessi -
ons - oder Annahmszeugnisse in Fallen , wo
ein Unterthan von einer Herrschaft zur andern übersie¬
delt, sind eben so dem Stämpel zu 6 kr. zuzuweisen.
Siehe Nro . 138.

4. In Ansehung der Passe für die Hader¬
sammler und für die inländisch en Viktualien «
und Naturalien -Händler ist sich nach der Vor¬
schrift vom ?. Jänner 1803 Ar6 . ^ ^ . für inländische
Reisepässe zu benehmen. Siehe Nro . 18.

5. Die Armen -Institute , als Surrogate
von Spitälern und Armen-Häusern sind in Betreff der
Pfründler - Portionen kraft des. 12. §. des
Stämpelpatents stampelfrey, dagegen können die
Quittung en solcher Institute über den Genuß eines
gestifteten Vermögens vom Stampel nicht befreyet
werden.

6. Auch die Interessen - Quittungen ,
und andere Urkunden , welche Spitäler , Armenhäu¬
ser, und andere milden Versorgungsfonds ausfertigen,

. müssen dem Stampel unterzogen werden, weil gegen¬
wärtig die Interessen-Quittungen für alle öffentlicke
Fonds mit Ausnahme der §. 9. I n̂ . 6. genannten, dem
Stampel unterliegen.

7. Unbestimmte Verschreibungen von
Leibrenten, Spenadelgelder, wittiblichen Unterhaltsbey¬
trägen u. d. gl. woraus die Dauerzeit des Genusses
unbekannt, folglich auch der Werth des Gegenstandes

. nach §. 21. I ît . 5. nicht bestimmt werden kann, müssen
gemäß §. 20 . I ît . d. den Stampel nach der Eigenschaft
des Ausstellers erhalten. Dagegen muß bey Bestand¬
oder Pacht - Kontrakten auf unbestimmte Zeit gegen
Z oder^ jähriger Aufkündigung, so wie bey 1 jähri¬
gen Kontrakten, der Stampel nach der Summe des
Pachtschillings angewendet, bey den Erbpachtkontrak¬
ten aber der Katastral - oder grundbücherliche. Kapitals-
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werth der Realität der Klassifizirung des Stampels zum
Grunde geleget werden.

Ri -o. ' ^ H-. vom 10. Hornung 1803 . Das
Wiener - Versatzamt hat auf dem Grund der
Hofentschließung vom 31 . Iuly 1773 ' und 4. Jänner
1774 jährlich 150 st. an das Stämpelamt als Slam «
pel - Neluition für die von Seite des Amtes ausgestellt
werdende Passivobligationen , und andere vorfallende
Urkunden fortan in halbjährigen Raten abzuführen.

35 .

Hofkammer -Dekret vom 10. Hornung 1803 .
Die Miiitar - Erlassungs gesucht auf steuer¬
bare Wirthschaften müssen gemäß §. 23 . ^sro . 21 .
mit dem 6 kr. Stampel versehen seyn , die darüber an
die Regiments - oder Werbbezirks - Kommanden erge¬
henden kreisämtlichen Noten , welche bloß eine vor¬
läufige Einleitung zur nachfolgenden gemeinschaftli¬
chen Verhandlung sind, sind nach dem 9. §. I ît . a. als
kreisämtliche Expeditionen in Unterthans - Sachen stäm-
pelfrey zu behandeln , und wenn einmal die Entlassung
gemeinschaftlich beschlossen ist , so ist von Seite des
Kreisamtes zu der dießfälligen Expedition nach §. 23 .
dritter Klasse Rro . 15. derStämpel von 15 kr. anzu¬
wenden.

36 .

Nro . 3Z^ _.. vom 17. Hornung 1803 « Da in
Galizien noch kein ständischer Körp -'r bestehet, so
sind jene Edelleute , welche zwar eine Realität besitzen,
aber dafür an landesfürstlicher Steuer jahrlich nicht
volle 75 fi. entrichten , bey Ausfertigung der Urkunden
nach der persönlichen Eigenschaft der Stampeltaxe der
siebenten Klasse, und nur jene , die 75 fi. jährlich kon-
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tribuiren , als standische Gutsbesitzer jener der achten
Klasse zuzuweisen') .

37 .

Hl -0. '̂ ^ . v. i7 . Hornung 1803 u. ^si-o . ' ^ N -
vom 22 . Dezember 1804 . Die von Seite der k. k.
Militar - Vorpflegsamter mit Parteyen errich¬
teten Kontrakte können erst , wenn sie die höhere
Bestätigung erhalten haben , der Stämplung gegen
einfache Gebühr unterzogen werden.

38 .

Hofkammer - Dekret vom 17. Hornung i805 .
Die Lizenzen für Lotto -Kollektanten unterliegen ge¬
mäß 23 . Patents §. siebenter Klasse Nro . 17. dem
Stämpel zu 2fi . doch die vor dem i . Jänner 1803
hinausgegebenen ungestämpelten Lizenzen dürfen, so lange
sich in der Person des Kollektanten keine Veränderung
ergieß , nach der neuen Vorschrift nachtraglich nicht ge-
stampelt werden. Auch ist keine Tabak - und Siegel¬
gefallen -Administration berechtiget, es zu verlangen,
daß die bisher mit keiner Lizenz versehenen Kollektanten
mit gestämpelten förmlichen Lizenzen verfehln werden
sollen, aber die Lotto - Direktion hat die ihr unterge¬
ordneten Administrationen ernstlich anzuweisen, daß sie
nicht etwa in der Absicht, um den Kollektanten die ge¬
linge Ausgabe von 2 fl. zu ersparen , die Sache miß¬
brauchen , und Kollekturen ohne Ertheilung ordentlicher
Lizenzen ausstellen , woraus für das Gefäll , so wie für
dle öffentliche Sicherheit sehr schädliche Folgen erwach¬
sen können.

») Der entrichtet werdende Steuerbetrag soll von den Kreis¬
ämtern und dem Taxamte aus dem denselben unterm 29.
April , 3n3 zugefertigten Ausweis genommen werden .
Gubern . Verordn . Uro . 18824 » äe H»to Lemberg de»<
, ! . Oktober »8o3 .
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Hofkammerdekret vom 17. Hornung 1803 . Die
Interessen - Erhebungs - Anweisungen , oder
sogenannte Geschäfte !, wodurch die öffentlichen Fonds
angewiesen werden , an diese oder jene Partey jetzt und
künftig zu bezahlen, und die den Eigenthümern , Vor¬
mündern , Kuratoren , und Bevollmächtigten , welche
nicht auf einem ohnehin gestämpelten Anbringen schrift¬
lich einschreiten, folglich die Anweisung nicht schon
durch den Bescheid auf ihrem Anbringen erhalten , von
Amtswegen ausgestellet werden , sind gemäß Z. 9.
I^ t . K. Ii . stämvelfrey.

40 .

Hofkammer - Dekret vom 17. Hornung 1803 .
In Ansehung der Salzfrachten , durch Transports -
Kontrahenten zu Wasser und zu Land , wurde fest¬
gesetzet, daß die Salzvekturanten im einzelnen, damit
selben kein anhaltender Kontrakt bestehet, keine Quit¬
tung ausstellen , sondern allenfalls das empfangene
Fuhrlohn auf dem Ladungsscheine ohne Stämpel be¬
scheinigen können.

Die ordentlichen Kontrahenten aber haben jawohl
über das Fuhrlohn , als für die etwaigen Vorschüsse
ordentlich gestämpelte Quittungen einzulegen. Die
Salzkleinverschleißer hingegen , welchen in N . Oefterr .
eine Frachtlohnsvergütung oder Fuhrlohnsbeytrag ver¬
abreichet wird , sind in dieser Hinsicht, wie bisher, von
dem Stämpel befreyet. Siehe Nro . 70 , 139 .

41 .

Hofkammer - Dekret vom 20 . Hornung 1803 .
Münzausfuhrs - Pässe unterliegendem Stämpel
zu 15 kr.



96

42 -

Nro . ^ 7^ 4. vom 22 . Hornung 1803 der Gefälls -
Direktion mitgetheilet unter ^si-o. ^ Z^ den 19. Jän¬
ner 1804 .

Jeder Pensionist , dessen Pension bey der Kasse
einer Provinz , wo das Stampelgefäll bestehet, zur
Auszahlung angewiesen ist , muß seine Quittung auf
dem klassenmäßigen Stämpel ausfertigen , und falls er
die Pension aus einer besonderen Rücksicht aus einer
anderen Kasse in einem Lande , wo das Stampelge¬
fall nicht eingeführet ist , erheben darf , den Stämpel -
betrag aus dem Grunde vergüten , weil die Kasse, wel¬
cher die Quittung ämtlich zugerechnet wird , solche nach¬
traglich stämpeln lassen muß.

Die über solche Quittungen , von Seite der Aera -
rial - Kassen der Nechnungsordnung , und Aerarial -
Sicherheit wegen auszufertigenden Quittungen , oder
Gegenscheine unterliegen dem Stämpel keineswegs,
weil die Quittung der Partey schon gestempelt ist.

Wenn aber eine Partey solche Beträge zu erheben,
und mittelst der Kriegs - Kasse in dem Lande seines
Aufenthaltes an sich zu ziehen hat , die bey der letzteren
nicht ordentlich angewiesen werden können , z. B . Pen¬
sionen von Qrdenskreuzen , oder aus anderen Stiftun¬
gen , oder Interessen von den in öffentlichen Fonds an¬
liegenden Kapitalien u. d. gl. in solchen Fällen tritt die
für die Geldanweisungen zu Gunsten der Private vor¬
geschriebene Regel ein , daß die Verlagsquittungen
eben so, wie die Geldanweisung (^ zze^no ) mit dem
klassenmäßigen Stämpel nach dem Geldbeträge verse¬
hen seyn müsse, wogegen jedoch der Gegenschein als
ein zur Erhaltung der Amtsordnung nöthiges Doku¬
ment keinen Stämpel bedarf.

43 .

Hoffammsr - Dekret vom 1. März 1803 kund ge-
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macht von dem böhmisch k. k. Landesgubernium den ßten
May 1803 . Gegenwartig , wo hauptsächlich darauf zu
sehen ist , daß das Stsmpelgeschaft in möglich ordent¬
lichen Gang gebracht werde , ist die Verfahrung , mit
der gesetzmäßigen Strenge nur gegen jene Parteyen ,
und in solchen Fällen nothwendig , wo die Absicht der
Partey oder der Behörde , das Gefall wohlbedächtig
verkürzen zu wollen, keinem Zweifel unterliegt .

In Fällen , wenn ungestämpelte , oder Mit dem
klassenmäßigen Stämpel nicht versehene Eingaben vor¬
kommen, sind selbe gemäß Z. 3. des Stämpelpatents
entweder gleich bey der Ueberreichung zur Berichtigung
des klassenmäßigen Stämpels zurückzugeben, oder in
so ferne sie unter Couvert einlangen, und die betreffende
Partey nicht bekannt ist , oder im Lande keinen sicheren
Aufenthalt hat , um die Auslage zur Berichtigung des
Stämpels sicher einbringen zu können, solche so lange
ohne Wirkung zu lassen, bis die ungestämpelte Einlage
demjenigen , der sich Hierwegen anmeldet , zurückgestel¬
let werden kann.

Wenn aber unrichtig , oder gar Nicht gestampelte
Eingaben aus dem Auslande vorkommen, da ist der
Ueberbringer einer solchen Urkunde zu verhalten / den
vorschriftmäßigen Stämpelbogen beyzubringen , welcher
sodann der Eingabe beyzuheften, hiervon das untere Eck
wegzuschneiden, und damit kein Gebrauch von einem
solchen Bogen mehr gemacht werden kann , gleich unter
dem Stämpel mit den Worten zu bezeichnen ist : »gehö¬
rig zu dieser oder jener Eingabe .« Siehe Nro . 20 , 01 .

Unterm 2. März n. I . erfolgte die weitere hohe
Entschließung 5 daß , wenn von den Kreisamtern , oder
anderen untergeordneten Behörden unrichtig , oder gar
nicht gestämpelte Berichte an die Landesstelle gelangen,
solche sammt ihren Beylagen sogleich mit dem gcfttzmä¬
ßigen Erfüllungs - Stämpel versehen, und die Gebüh¬
ren hiefür durch Taxnote eingebracht werden sollen;
Und daß es übrigens nicht nur die Pflicht des Referen -

7
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ten , sondern eines jeden Beamten seyn, in so weit es
ohne wesentlichen Abbruch der anderweiten Dienstge¬
schäfte geschehen kann , bey Durchlesung und Bear¬
beitung der Grhibiten auf den Stämpel aufmerksam zu
senn , und die Unrichtigkeiten zu rügen .

44 .

Nro . ^ s ^ . vom 3. März 1803 . Bescheide ,
welche den Parteyen auf leeren oder blinden Bögen ,
oder aä rubra über ihr Anbringen hinausgegeben wer¬
den , sollen auf der ersten Seite des Bogens unterhalb
des Stämpels ausgefertiget seyn.

45 .

Hofkammer - Dekret vom i 0. März i 803 . Rich¬
terzetteln, oder Legitimationen über Feilschaften, unter¬
liegen der Stämpeltaxe nicht.

40 .

Hofkammer - Dekret vom 3 i . März 1803 . Die
von dem Depositenamte «x offo über Sachen , die zum
Aufbewahren übergeben werden , ausgefertigten Leg¬
scheine, dann die Bescheide auf derley Aufbewahrungs¬
gesuche sind stämpelfren.

47 .

Hofkammer - Dekret Nro .^ ^ . vom 31 . März
1803 . Die Siegelgefalls - Administrationen sollen die
Handels - oder Kontobücher visitiren lassen, und wenn
sie ungestämpelt befunden werden , nach dem 46 . Pa¬
tents ^, unnachsichtlich verfahren .

48 .

Hofkammer -Dekret vom 3 1. März 1803 . Die
Abschriften eines Inventarium , wenn sie auf Verlangen
der Erben hinausgegeben werden , unterliegen jener
Klasse des Stämpels , welcher für das im Inventarium



99

über Abzug der dann aufgeführten Passiven ausfallende
Aktiv- Vermögen vorgeschrieben ist, indem auf die im
Inventarium nicht aufgeführten , oder erst in der Folge
bekannt werdenden Passiven bey früherer Ausfertigung
einer Urkunde , welche gleich bey der Ausfertigung mit <
dem klassenmäßigenStämpel versehen seyn muß , un¬
möglich Rücksicht genommen werden kann.

Nro . -̂ I . vom 31 . März 1803 mitgetheilt der
Gefällsdlrektion unter Zahl ^Z-̂ A. am i y. Jänner 1804 .

Da das Stampelpatent vom 5. Oktober 1602 in
Italien , Tyrol , und Vorderösterreich , ^so
wenig als in Ungarn , und Siebenbürgen eine
Kraft hat , so ergiebt sich hieraus die Folge , daß :

1. alle schriftlichen Verhandlungen , welche zwi¬
schen Parteyen , und den obern Behörden in diesen Pro «
vinzen selbst geschehen, überhaupt keines Stämpels
bedürfen.

2. Daß alle Urkunden jeder Art , welche in die¬
sen befreyten Provinzen zu Gunsten einer Partey , die
sich in einer Provinz aufhält , wo das StämpelgefaU ein¬
geführet ist , ausgefertiget werden , nur erst dann der
Stamplung unterliegen , wenn die Partey , von dieser
uugestämpelten Urkunde in einer dem Stämpelgefalle
unterliegenden Provinz legalen Gebrauch machen will ;
z. B . Quittungen für Beträge , die in Oesterreich ",
Böhmen , Galizien , u. s. w. empfangen werden
sollen; Zeugnisse , von welchen vor einer Behörde in
einer dem Stämpelgefalle unterliegenden Provinz lega¬
ler Gebrauch gemacht ; Kontrakte , worüber in Streit¬
sachen die rechtliche Entscheidung des Gerichts in einer
solchen Provinz erwirket werden will u. s. w.

3. Daß im Gegentheile alle vorspezifizirten, und
andere ahnlichen Urkunden iu Parteysachen , welche
nicht zur Dienstordnung , und Erhaltung der Aerärial -
Sicherheit gehören , wenn sie in einer dem Stämpel -

7 *
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Gefalle unterworfenen Provinz ausgefertiget werden,
auch alsdann mit dem klassenmäßigen Stämpel versehen
seyn müssen , wenn sie für Ungarn , Siebenbür¬
gen , oder eine andere vom Stämpel befreyte Provinz
gehören.

50 .

Aro . ^ ^ 7 . vom 31 . März 1803 . Die bey den
Expedits - Aemtern verdorben werdende Stämpelbogen ,
in so lange sie nicht in die Hände der betreffenden Par¬
teyen gelangen , sind ohne Anstand gegen andere Stäm¬
pelbogen einzulösen. Es müssen jedoch die zur Einlö¬
sung kommende Bögen ganz , auch die allenfalls darauf
befindlichen amtlichen Unterschriften durchgestrichen seyn,
und von dem Expedits -Direktor , oder Taxator darauf
geschrieben werden , »daß diese Expedition nicht Hinaus¬
gegebell , folglich davon kein Gebrauch gemacht worden
sey.« Siehe Rro . 134 . I ît .K. Rro . 186 . lyl . 195 .
203 . 210 . 214 . 221 . 280 . 320 . 332 . 334 < ) .

51 .

Hofkammer -Dekret vom 3. April 1903 . Die
Kapitals - Aufkündigungs - Gegenstände , so wie auch
die dießfälligen Amts - Berichte unterliegen dem Stäm¬
pel zu 15 kr.

52 .

Nrd ^ HH. vom 5. April 1803 mitgetheilet der
Gefälls - Direktion unter Zahl ^ D . den 19 . Jänner
1804 . Die Wiener - Bankal - Administration soll
die den Militär - Verpfiegs - Aemtern in N . Oesterreich
von Zeit zu Zeit nothwendigen Verlags - Gelder auf
Verlangen derWiener - Verpfiegs - Kasse auf die bis-

l) Durch Hofkammerdekret Nro . losys v . 2« . May , 8 »4
wurde bewilliget — auch halbe Bogen solcher Expe¬
ditionen anzunehmem .
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herige Art mittelst ungestämpelter Anweisungen , oder
Quittungen aus den unterstehenden Land -Bcmkal - Kas¬
sen zustießen lassen.

55 .

Hofkammer - Dekret vom ?. April 1803 . Jeder
Stiftsbrief über ein zum Gotteshaus legirtes Ka¬
pital von 200 fl. muß mit 15 kr. Stampel versehen seyn.

54 .

Nro . fA ^ . vom 7. April 1803 . Den Stam¬
pel - Gefalls - Administrationen wird das Befugniß ' )
einberaumet , in Rekursfällen bey minderen Stämpel -
Geldstrafen besonders wo kein Anzeiger , oder Appre -
hendent vorhanden , oder keine ynma lisoi zu bezahlen
ist , die Strafe bis auf 5 st. entweder ganz , oder zum
Theile nach Befund der Umstände nachzusehen.

Unterm 12 . Iuly 1803 Zahl 1600 wurde sämmtli¬
chen Administrationen von der Gefalls - Direktion auf¬
getragen , Straffalle fremder Parteyen mit den nöthi¬
gen Behelfs - Dokumenten jener Administration abzutre¬
ten , in deren Bezirk die Partey ansaßig ist. Nach
beendigtem Strassalle aber muß der Strafbetrag von
der Administration , welche ihn einbrachte , an die er¬
stere Übermacht werden.

55 .

Hofkammer - Dekret vom 14 . April 1803 . Bey
allen Kaufs - und Verkaufs - Instrumenten , welche
Käufer und Verkaufer über eine Realität unter sich ab¬
schließen, muß der Stampel gemäß §. 21 . Im .z>. nach
dem Geldwerthe genommen werden , und nur jene

») Mit der in Folge hohen Hofkammerdekret «, Zahl ^ GH.
den , 9. Jänner i8 «4 den Siegelgefalls - Administrationen
hinausgegebene » Instruktion vom iHten Hornung »8 »4
wurde dieses Befugniß bis auf Strafen , welch« »oo fi.
mcht überschreiten , erweitert .



102

Grundverschreibungen , Gewähr , Schutz , Lehenbriefe,
u . d. gl. Instrumenten , welche bey dem Antritte des
Besitzers eines unterthanigen oder dienstbaren Grundes
den Unterthanen , oder Grundholden von ihren Grund¬
obrigkeiten ertheilet werden, sind gemäß §. 23 . 5. Klasse
Hl0 . 18. dem I5 . tr . Stämpel zugewiesen.

56.

Hofkammer - Dekret vom 28 . April 1803 .
Kreisamtlichen Einschreitungen wegen Ver¬
äußerungen der den unterthanigen Gemeinden gehöri¬
gen Aerarial - Darlehens -, und Kriegslieferungs - Obli¬
gationen sind stämpelfrey.

5 ? .

Hofkammer «Dekret vom 28 . April 1803 . Die
ämtlichen Verhandlungen in Fqllen , wo eK
auf die Verminderung , oder gänzliche Behebung der
Landes - Natural - Lieferungen ankommt , sind von dem
Stämpel befreoct , jedoch die Anbringen , oder Bitt¬
schriften unterliegen nach §. 23 . Kl0 . 2i . unbedingt dem
Stämpel zu 6 kr. ( 466 .)

58 .

Hofkammer - Dekret vom 28 . April 1803 . Die
Perzipienten - Quittungen der Müller und Backer, sowie
deren Verzeichnisse über die an die Wohlfeilheits -An¬
stalt geleisteten Vergütungen unterliegen dem klassenmä¬
ßigen Stämpel .

50 .

Nro . l ^ SH- vom 2 st. April 1803 . Wenn die
Tischtitel-Verleihungen stimlu » inende ) von Parteyen
keine bestimmte Kapitalssumme enthalten , fordern solche
dem Stämpel gemäß §. 20 . I ît . f. nach der persönlichen
Eigenschaft des Ausstellers , wenn sie aber den Frucht¬
genuß einer bestimmten Kapitalssumme zusichern, nach
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dem Betrage dieser Kapitalssumme , und werden sie
ohne bestimmte Summe von der Staatsverwaltung
einem Institute , oder Stifte ertheilet , da der Gehalt
eines Difizienten nie unter 180 fl. angenommen werden
kann , wozu ein Kapital von 4500 fl. erfordert wird, so
fordern sie den Stampel von ? fl.

Daß das dießfallige Anbringen dem Stampel von
6 kr. und die hierüber zu erstattenden Berichte jenem von
15 kr. unterliegen , bedarf als eine allgemeine Regel
keiner Erinnerung , so wie auch die über das gewöhn¬
lich ausgefertigte Verleihungs - Instrument von Seite
der Landesstelle , oder eines Kreisamtes allenfalls aus¬
zufertigenden Expeditionen in dem Stampelpatente ihre
bestimmte Vorschrift haben. Siehe Nro . 92 , 310 .

00 .

Rro . 1.5^ 5. vom 28 . April igoz , mitgetheilt
der SiegelgefäUen - Direktion unter Zahl ^ D . den 19.
Jänner 1804 .

Die aus den Ländern , wo das Stampelgefall ein¬
geführet ist, in Provinzen , wo dieses Gefäll bestehet,
gelangenden Verlagsquittungen für Privat -Par¬
teyen , welche die Beträge erheben wollen , so wie die
andern Dokumente müssen, wenn davon ein legaler Ge¬
brauch gemacht werden will, mit dem Erfüllungsstämpel
gegen einfache Gebühr versehen werden. Siehe Nro . 17.

61 .

Hofkammer -Dekret v. 12 . May 180 ?. Diplome
über die strenge Prüfung eines Wundarztes , Geburts¬
helfers , Apothekers, Zahn - oder Augenarztes fordern
mit Ausnahme jener Diplome — für die in den y.. §.
I .N. v^ v. befreyten Wehemütter — durchaus den
Stampel von 2 fl.

62 .

Hr «. i .Ml ^ vom 12 . May 1803 . Da m
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Dienstbesetzungs -Fällen der Bericht ohnehin mit einem,
oder respektive mit so viel 15 kr. Stämpeln versehen
werden muß , als erledigte Bedienstungen zu besetzen
unter einem angetragen wird , so dürfen die solchen Be¬
richten beygelegt werdenden Kompetenten-Tabellen nicht
wieder besonders gestampelt werden.

63 .

Aro . l ^ GZ. vom 17. May 1803 . Die von
Großhändlern , und Kaufleuten den Unterhändlern und
Hausierern ausgestellt werdenden Legitimationen , über
die an die lezteren verkaufte eigene Fabrikate , oder schon
verzollten Waaren sind gleich den Zeugnissen Z. 9. I ît . tt .
siämpelfrey , jedoch haben sich derley Unterhändler und
Hausierer mit den Hausierpässen zu legitimiren , welche
klassenmäßig gestampelt seyn müssen.

Nro . ^ ^M . vom 17. May 1803 . Sämmtli¬
chen Bankal - Gefallen - Administrationen wurde mitge¬
geben, daß alle Quittungen über die monathlich bezahlt
werdenden Besoldungen , und Löhnungen gestampelt wer¬
den sollen , und daß nur derzeit noch, und in so lange
als das Kordonswesen , und die Lohnungen der Kolo¬
nisten nicht anders reguliert seyn werden , den Kordoni-
sten die Zahlungen gegen ungestampelte sogenannte In¬
terims - Quittungen , welch? jedesmal nach Ausgang
des Quartals gegen eine gestämpelte Quittung wieder
verwechselt werden , zu leisten seyn. Die gedruckten
Kreditiven des Auffichtspersonals sind zur Stamplung
nicht geeignet.

65 .

Nro . lz ^ . vom 24 . May 1803 . Die Apothe¬
ker , und jeder andere ordentliche Gewerbsmann , wel¬
cher in der Stadt , wo er sein Gewerb , oder Handlung
treibet , nicht das Bürger - Recht hat , ist in Fällen ,
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wenn eine Urkunde nach der Eigenschaft der Person
gestamvelt werden muß , als Bürger zu betrachtet .

66 .

Hofkammer - Dekret vom 26 . Map 1803 . Die
von auswärtigen Neglerungs - Behörden in Auswande¬
rung ^ - Fällen ausgefertigt werdenden Reverse äo ob »
«ervunäo leciproeo unterliegen keinem Stämpel .

6 ?.

Hofkammer - Dekret vom 2. Iuny 1803 . Die
patriotisch - ökonomische- Gesellschaft inPrag hat die
Wahlzeugnisse , Matrikulations - und Beförderungs -
Scheine , klassenmäßig stämpeln zu lassen: doch können
ihre Matrizen an die Landesstelle , wenn sie nicht zum
Vortheile eines einzelnen Privaten gemacht werden,
ohne Stämpel seyn.

68 .

Ni -0. ' 44 ^ 7 - vom 2. Iuny , 803 . . Allen Expe¬
ditionen / welche von Seiten der Tax - und Ervedits -
Aemter , ehe sie den Parteyen hinausgegeben werden,
und auch allen Quittungen , welche von auswärtigen
Parteyen ohne klassenmäßigenStämpel den Kassen durch
Korrespondenz zukommen, ist , ehe dafür die Zahlung
geleistet wird , und ehe selbe dem Kasse- Journal als
Dokumente allegirt werden , ohne Anstand der Stäm¬
pel gegen einfache Gebühr aufdrücken zu lassen.

69 .

Nro . ' 45G . vom 2 . Iuny 1803 . Reisepässe für
türkische Unterthanen unterliegen dem Stämpel , weil
die Stämpeltaxe keinesweges unter jene Steuern und
Abgaben gezahlet werden kann , von welchen in Folge
der Passarowitz er und S zi st 0 w e r Verträge die
türkischen Unterthanen befreyet sind.
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70 .

Hofkammer- Dekret vom 16. Iuny 1803. Die
Frachtlohns- Supplemente für die Salzverführung in
Böhmen sind stämpelfrey. Siehe Aro . 40 , 130.

71 .

R>0. IH^ ^. vom 21. Iuny 1803. Den Verle^
gern , welche das Stämpelvapier gegen monatliche Be¬
richtigung der Losungsgelder auf Verlag erhalten, kann
für das ohne ihr Verschulden, und laut glaubwürdigen
Bestätigungen verbrannte Stämpelvapier gegen
Ersatz des eigenen Stehungspreises die Entschädigung
geleistet werden. Diese hat jedoch bey Verlegern und
Verschleißern nicht statt , welche das Papier Zug für
Zug bezahlen, andurch vollständige Eigenthümer davon
geworden sind, und dafür höhere Provisions- Prozenten
genießen.

72 .

Nro . ' 4 ^ ° . v. 21. Iuny 1803 und Nro. MAI .
vom 14. Iuly 1803. Die Korrespondenz des Siegel -
gefälls ist mit jener des Tabakgefälls den postämtlichen
Iournalien einzuschalten, und die baare Bezahlung bey
dem Siegelgefälle einzustellen.

73 .

Hofkammer- Dekret vom 23. Iuny 1803. Jede
einfache Einbegleitung, und Konsignation hat ohne
Stämvel zu seyn, da die Partey bey Erhebung ihres
Verdienstes ohnehin dem Stämvel unterliegt.

74 .

Uro . ^ Â . vom 14. Iuly 1803. Die bey den
grundgerichtlichen Aemtern eingeführten Protokolle über
den Erlag , und die Vertheilung der auf den Bauern¬
gründen haftenden Fristgelder, oder sogenannten Mäh -
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rungen von den Staatsgütern , welche unter der Ver¬
waltung der Domainen - Administration stehen, können,
wenn sie vor Erlöschung des patentmäßigen Termins
von 4 Wochen dem Siegelamte vorgeleget werden, ge¬
gen einfache Stämpelgebühr gestamvelt werden ; doch
sollen diese Protokolle gleich nach ihrem Abschlüsse mit
Beysetzung des Datum , wenn die Grundbuchs - Ver¬
handln lg geendiget ist, mit einem Faden durchgezogen,
und mit dem amtlichen. Siegel versichert zur Stamp -
lung gebracht , mithin nicht mehrere Monate oder noch
längere Zeit ungestämpelt beym Amte aufbehalten
werden.

75 .

Alt ,. l -DZ ^ ' vom 14. Iuly , 803 . Zu den Ab-
solutorien für die Schüler der höheren Fakultäten ,
wenn sie nicht adelich sind, ist der Stämpel mit 45 kr.
zu verwenden.

Kinder , welche noch keinen eigenen Stand ,
oder Karakter haben , sind nach dem angebornen Stand ,
und nicht nach dem Karakter ihres Vaters zu behandeln.
Es kann daher z. B . der Sohn eines Raths , oder
Generals nicht nach diesem Karakter , sondern nach sei¬
ner Geburt , nämlich als Graf , Ritter , Edelmann ,
oder als ein unadelicher , bürgerlicher , oder Bauerstan¬
des behandelt werdcn.

76 .

Hofkammer - Dekret vom ly . Iuly 1805 von
der N . O . Regierung den 3. August 1803 .

Die Quittungen der Armen über die ihnen von
der Wohlthatigkeits -Hofkommission zukommendenAus¬
hilfen sind stämpelftey .

77 .

Hofkammer -Dekret vom 2l . Iuly 1803 . Wenn
eine ganze zusammen getretene Kompagnie mit einem
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Gesuche um einen Einfuhrspaß auf fremde Waaren
bittet , auch die Waaren -Artikel in ganzer Quantität
an die Gränze kommen, ist der für mehrere Parteyen
unter einem ausgefertigten Paß bloß mit der vorschrift¬
mäßigen Stämpelgebühr ( ! 0 fi. ) einfach zu erlegen.

78 .

Hofkammer - Dekret vom 28 . Iuly 1805 . Bey
den ämtlichen Aeußerungen , oder Berichten in Partey¬
sachen ist sich wegen Stämvlung des zweyten Bogens
nach dem 15. '§. des Stämpelpatents zu benehmend

79 .

Hofkammer - Dekret vom 28 . Iuly 1303 . Die
oas hungarische Dreyßigst - Gefäll betreffenden Rech¬
nunĝ - Beylagen , oder sonstige Urkunden , welche auf
selbe Bezug haben , und aus solchen bestritten werden,
sind stämpelfrey.

60 .

Nro . lD ^ . vom 28 . Iuly 1803 . Die Tar -
und Expeditions - Aemter , und jede andere Behörde ,
welcher die Vidimirunq einer abschriftlichen-Urkunde zu¬
stehet , haben in dem Viäiiunz ausdrücklich anzuzeigen,
ob das Original >> wovon die Abschrift vidimirt wird ,
auf einen , und welchen Klassenstämpel ausgefertiget
sey.

81 .

Nro . ' O ^ . vom 28 . Iuly 1803 , Nro . ^ ^ .
vom 12. Iuly 1804 , und Nro . *^ z . vom 31 . De¬
zember 1807 , Die Tabak - und Siegelgefälls - Ad¬
ministrationen sollen den Berathschlagungen über zu
schöpfende Stämpelstraf - Notionen besonders in Fällen ,
die nicht ganz klar und deutlich genug in dem Stäm -
pelpatente , und den nachgefolgten Deklarazionen entschie-
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den sind, immer den k. Fiskus , oder einen Fiskal - Ad
junkten beyziehen.

82 .

^ ro . ' ^ ^ ß. vom 28 . Iuly 1803 . Die Hand «
lungs - Lizenzen für Krämer in den Dörfern
sind mit dem Stämpel von 2 fi. zu bezeichnen, da
solche wegen des geringen Verdienstes , der dabey zu
erwerben ist, mit den Handlungs - Befugnissen ,
welche mit 4 fi. zu stämpeln sind , nicht' gleichgehalten
werden können , derley Lizenzen aber jenen für Aera -
rial - Salz - und Tabaktrafikantcn am nächsten kommen.
Siehe Nro . 90 , 99 , 100 .

Rro . ^ ^ . Vom 28 . Iuly 1803 ^ Und Rro .
^i? ? ? - "l>m 23 . Dezember 1603 .

1) Die gewöhnlichen Begleitungs - Berichte in
Fallen der Beurlaubung der Militär - Verpflegsbäcker-
IndividUen sind stampelfrey.

2) Die aus eigenem Antriebe , und ohne voraus¬
gegangene Aufforderung von den Offerenten gemachten
Anträge in Militär - Verpfiegs - Sachen , an die Ver -
pfiegsbehörden dürfen nur wie Bittschriften mit dem
6 kr. Stämpel versehen seyn.

3) Die hierauf erfolgenden Genehmigungen aber,
so weit sie den General - Kommanden , und Verpfiegs -
magazinen durch Verordnungen bekannt gemacht
werden , so wie die Anfragen dieser Behörden ,
dann die darauf erfolgenden Entscheidungen und
Vorschriften , und auch die den Parteyen unmit¬
telbar 2I» aeiario hinaus gegeben werdenden Ant¬
worten , unterliegen dem Stämpel nicht.

4) Die Kontrahenten haben nur die Geld -
Empfangs - Quittungen gestampelt , jedoch die oft zur
Auszahlung einzulegenden Liefe rungs - Rezepis -
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sen , Ausweise oder Berechnungen , ungestam-
pelt beyzubringen.

5) Von den mit den Parteyen zu errichtenden
Kontrakts - Parien ist nur jenes , welches die Partey
einzulegen hat , und zwar dann erst mit dem Stampel
zu versehen, wenn der Kontrakt die Genehmigung er¬
halten hat .
, b) Die Einbegleitungen der Kontrakte , und die
darüber erfolgende Verordnungen sind ofsiciose Akten¬
stücke.

7) Alle aus den Kontrakten entstehenden Anstände ,
wenn nicht die Parteyen selbst daran Schuld tragen ,
und sich dieselben mehr auf das Aerarial - Interesse be¬
ziehen, sind stampelsrey. ,

84 .

Hofkammer -Dekret vom 28 < Iuly 1803 . Ein¬
schreitungen wegen Bewilligung zur Verausserung der
den unterthanigen Gemeinden gehörigen Staats - Ob¬
ligationen , da sie ohne Bewilligung des Kreisamtes
nicht veräussert werden dürfen , gehören unter die §. 9.
I û . u . des Stampelpatents befreyten Schriften .

85 .

Hoftanzley - Dekret vom 4. August 1803 . Alle
zum Einkauf der Lebensbedürfnisse hinausgegebenen
Zertifikate müssen mit dem vorschriftmäßigenStam¬
pel zu 6 kr. nach §. 23 . Nro . 25 . versehen seyn.

85 .

Hofkammer - Dekret vom 17. August 1H03 , und
Mo . ^ A^ . vom 27 . Oktober 1303 . Einfuhrs¬
passe wegen des rohen Kupfers aus dem Auslande
sind mit dem 15 kr. Stampel zu belegen.

87 .

Kro . ' ^ D . vom 1. September 1303 .
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i ) Die Schurflizenzen - , Muthungs¬
und Belehnungs -Briefe sollen immer durch Ex¬
peditionen auf einen 15 kr. Stämpel gemäß Z. 23. drit¬
ter Klasse^ ro. 23 und nie durch bloße Indorsazionen
ausgefe tiaet werden.

3) Die Berichtigung der Maaßen , welche
ex olLcio geschehen muß, ist gemäß Z. 9. ^ it . ^. stäm-
pelfrey; eben so die Fristenbewilligungen ,
wenn sie indoi -sando geschehen, jedoch müssen die
Gesuche um Fristverlängerung den Stämpel von 6
kr. Kreuzer haben.

3) Die Einverleibungen einer ganzen Ge¬
werkschaft, und die Einlegung eines Verzeichnisses einer
ganzen Gewerkschaft, sind als bloße Gesuche, und ein¬
fache Gesuchsbeylagen dem 6 kr. Stämpel unterworfen.

4) Für Gewährscheine , wohin auch Zuge -
währungen , Zu - und Abschreibungen eini¬
ger Bergtheile gehören, bleibt der Stmnpel zu 15 kr.
laut H. 23. dritte Klasse, Rlo . 13.

5) Ausfertigungen der Zubußzettel ,
oder die Zu büß an schlage von den Bergämtern so¬
wohl in Ansehung einer ganzen Gewerkschaft, als auch
einzelner Zubußzetteln, Ausbeut - und RetardaNz-
Ausschreibungen sind als Amtshandlungenstämpelfrey.
Dahingegen müssen die Empfänge der Ausbeu «
t e immer dem Werthe des Gegenstandes gemäß laut
§. 21. qestämpelt quittirt werden.

6) Kundschaften der Berg - und Hütten¬
arb ei t er , sind, wie die Kundschaften der Handwerk--
gesellen mit 6 kr. zu stämpeln.

7) Gewalt und Vollmachten in bloßen
Bergbau -Angelegenheiten sind durchaus nur
mit dem 15 kr. Stämpel zu versehen.

8) Zessionen , Verträge , und Kontrakte ,
welche über bestimmte Summen errichtet werden, un¬
terliegen dem Stämpel nach dem Werthe ; wo aber die
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Summen unbestimmt sind, dürfen sie bloß auf l 5 kt.
Stampel ausgefertiget werden.

9) Provisions - und Pensions - Verzeichnisse ,
dann die Reise - und Liefergelder -Consigna -
ti 0 nen in Dienstsachen sind stamvelfrey ; dahingegen
unterliegen Anweisungen der Medikamenten -Konti ,
so wie die Konti selbst, dem Stampel nach dem 21 . Z.
nämlick nach dem Werthe des Gegenstandes . Siehe
auchNro . 112 , 153 .

88 .

Hro . ^ N ^ v. i . Septb . 1803 u. ^ ro . ' ^ § ^ .
vom 8. September 1614 . Kontrakte über solche
Zeh ende , die auf den Besitzstand unterthaniger
Gründe radizirt sind, und unmittelbar nur zwischen ein¬
zelnen Zehendholden , oder ganzen unterthanigen Ge <
meinden , und den Zehendherrn abgeschlossen werden,
sind für bloße Unterthans -Angelegenheiten anzusehen,
und nach dem 12. §. I n̂ . i . stamvelfrey. Jene K 0 n-
trakte hingegen , die keinen auf unterthanigen Grün¬
den radizirten , sondern nur von zeitlich verlassenen obrig¬
keitlichen Gründen bedungenen Zehend betreffen , oder
nicht unmittelbar zwischen den Zehendholden und dem
Grundherrn über den eigenen Zehend , sondern von
fremden Pächtern eingegangen werden , müssen aller¬
dings dem Stampel unterworfen werden.

Wenn nun in solchen dem klassenmäßigen StaMpel
unterzogenen Kontrakten der Pachtschilling , oder die
Zahlung für den Zehend im Gelde ausgedrückt ist,
muß der Stampel nach der Summe des ganzen Betra¬
ges auf alle Jahre , für welche der Kontrakt lautet , zu
Folge des §. 21 . I ^ t<s. angewendet werden. Ist hin¬
gegen in dem Zehend -Kontrakte der Werth des Gegen¬
standes , d. i. der Pachtschilling , oder die Leistung im
Gelde nicht ausgedrückt , sondern nur auf Körner be¬
dungen ; oder sind die Jahre , oder die Dauer des Kon¬
traktes nicht bestimmt, so tritt der Gebrauch des Stam -
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pels in Folge Patents §. 20 . I ît . L . und der Hofkammer-
Verordnung v . 10. Februar 1803 Rro . ^^ s ^ . nach der
Eigenschaft des Ausstellers ein. Hat der Aussteller des
Kontraktes mehrere Eigenschaften , oder wird der Kon«
trakt von mehreren ausgestellet , so ist in dem 18. und
19 . §. des Stämpelpatentes der Stämpel allezeit nach
der höchsten Eigenschaft des , oder der Aussteller vor¬
geschrieben. El 'en so ist in solchen Zehend -Kontrakten ,
in welchen zugleich eine Geldgabe für Kleinrechte
bedungen wird , der Stämpel nach der Eigenschaft des
Ausstellers zu gebrauchen , wenn dieser höher als nach
dem Geldbetrage für Kleinrechte lc. ausfällt ; widrigens
ist der höhere Stämpel nach dem Geldbetrage vorzu¬
ziehen.

80 .

Hostammer ' Dekret vom 22 . September 1603 .
Die Interesse - Quittungen des Versatzamtes bedürfen
keinen Stämpel .

90 .

Verordnung vom 24 < September 1803 . Hand¬
lunĝ - Lizenzen für die leitet » C. Waaren -Handler , die
bereits hinausgegeben und mit dem alten Stämpel ver¬
sehen sind , dürfen nicht nachgestämpelt werden. Siehe
Nro . 82 , 99 , 100 .

91 .

Nro . 4W . vom 2 ? . September 1803 . Den
Ausländern seye zwar zu gestatten , den Auszü¬
gen aus ihren Handlungsbüchern , welche nicht
in die Hauptstadt gelangen , um daselbst mit dem Er .
füllungsstampel versehen werden zu- können, bloß die
klassenmäßigen Stämpel beyzulegen ; in diesen Fallen
müßten jedoch die beygebrachten Stämpelbögen mit ei¬
nem Bindfaden und Amtssiegel an die betreffende
Urkunde befestiget, von dem leeren Stämpelbögens
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beyde untere Spitzecke abgeschnitten , und auf dem
obern Theil des Bogens die Urkunde deutlich angezei¬
get werden , zu welcher der Stampel gehöret . Siehe
5sro . 20 , 43 .

92 .

Hofkammer-Dekret vom 2 7. September 1803 . Da
in Galizien ein minderer Deficienten - Gehalt als in
den deutschen Provinzen , nämlich jener von 150 st.
festgesetzet ist , so wird die Verfügung genehmiget , daß
die Tischtitel- Verleihungs - Urkunden mit dem S tam -
pel von 4 fl. beleget werden sollen. Siehe Rro . 59 .

93 .

Hofkammer - Dekret vom 29 . September 1803 .
Urkunden, die über den Vermögensstand der Kaufleute ,
Fabrikanten , und Großhändler ausgestellet werden , sind
nach der Eigenschaft der Person , für die sie ausgefer¬
tiget wurden , zustampeln .

94 .

Hofkammer - Dekret vom29 . September , und der
obersten Justiz - Hofstelle vom 14. Oktober 1803 . Ein -
begleitungsberichte der Rekurse in rechtlichen Angelegen¬
heiten sind stampelfrey. —

Alle Ersuch -, Kompaß - und andere Ginbeglei¬
tungsschreiben , die unmittelbar in Parteysachen erlassen
werden , sind nach Z. 22 . 1.n , o. mit demStampel zu 15
kr. zu versehen. Justiz - Hofdekret von 1? . Februar ,
und 26 . April 1315 .

95 .

Hofkammer - Dekret Nro . ^ f ^ z . von 13. Oktober
1803 . Die Lebenszeugnisse der zeitlichen Besitzer kö«
niglicher Güter in Galizien sind gleich jenen §. 9. 1 .it . x
x stampelfrey. Siehe Uro . 113 .
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96 .

Nro . ' G^ z. vom 13. Oktober 1803 . Die Fi¬
nal - Aubwe .se, durch welche die Kuratoren gegen die
Erven sich ausweisen müssen, wie viel an Vermögen
über die in den Aohandlungs - Verlaß ihm aufgetragene
Beziehung der Legaten , der auf Stiftungen angeordne¬
ten Beträge , der Sterbtare , der Erbsteuer , und wei¬
terer Schuldigkeiten , wozu ihm die Mittel aus der Ver¬
lassen schaftömassa erfolget worden sind , für die Erben
an Erbschaftsvermögen noch rein verbleibet , sind wie
Vermögen «.iusweise nachdem 22 . Z. IH . «id . mit dem
Sta 'mpel von 5 kr. zu versehen.

9 ?.

Nro . ' H5ZZ. vom 20 . Oktober 1803 . Daß in
allen Fällen der Urlaubs - oder Prolongation - G e-
suche , wie auch bey Qulttirungen der Stämpel
nach der Gradation der Charge der Militarpersonen ,
die es betrifft , mithin ,nach dem bekleidet werdenden
Officiers - Karakter klassifizirt werden müssen; in Heu¬
rat h s - und andern Fallen aber , wo eine Militärs¬
person Urkunden ausfertiget , oder zu ihren Gunsten
von einem andern selbige erhebet , sie von den Stäm -
pelpatentsvorschriften nicht enthoben werden könne.

99 .

Nro . ' 5ZU - vom 20 . Oktober i803 .
i ) Daß die wegen der vorzunehmenden Hauser -

visitazionen unterm 30 . Iuny , und 21 . Iuly 1701 ,
dann 29 . März 1192 , und 13. April 1803 erlassenen
Vorschriften in ihrer vollen Wirkung zu bleiben haben,
und

2) die Anforderung der Original - Urkunden , we¬
gen Unrichtigkeit des S -ämpels , welche sich in wirkli¬
cher Amtshandlung bey Justiz -, Kriminal -, oder politi¬
schen Behörden , Administrationen , und Aerarial -Aem-

3 *
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ten befinden, so lange nicht statt finden tonne , als diese
Urkunden zur Verhandlung bey diesen Behörden nöthig
sind. Wenn es jedoch der Dienst , oder die Sicherheit
des Gefalls fordere , so könne die Stamvel -Gefalls -
Administration , oder der Aufsichtsbeamte die Einsicht
der Originalen ansuchen, und davon stampelfreye au¬
thentische Abschriften verlangen , und auf diese die wei¬
tere Untersuchung , und Einvernehmung der Parteyen ,
die es betrifft , fortsetzen.

Die Original - Urkunden bleiben in den Akten
zurück und sollen erst nach geendigten Amtsgeschaften
jederzeit der Tabak - und Stamvel - Gefalls - Admini¬
stration zu ihrem Amtsgebrauche übergeben werden.
Siehe Rro . 109 .

99 .

Hofkammer - Dekret vom 20 . Oktober 1803 , und
vom 17. November 1803 . Die kreisamtlichen Bestä¬
tigungen der Erlaubnisse , welche die Obrigkeiten den
Kramern in Dörfern zum Handel mit den I ît . Q
Waaren ertheilen , sind laut §. 9 . I ît . e . stämvelfrey.
Siehe Nro . 82 , 90 , 106 .

100 .

Nro . 2°5§A . vom 2 ? . Oktober 1803 .
1) Daß jene Landtafel - Gesuche (petita tabula »

ria ) welche einen Rechtsstreit , oder eine Exekution zum
Gegenstand haben , nur mit dem 3 kr. Stamvel , jene
hingegen, deren Gegenstand nicht aus einem Streite ent¬
stehen, wie z. B . Gesuche um In - oder Extabulirung
eines Kaufs -, Heuraths - oder andern Kontrakts u. d. gl.
mit dem 6 kr. Stamvel bezeichnet werden müssen; und
daß auch die einfachen Abschriften , oder mit die¬
sen Gesuchen einreichenden Beylagen den nämlichen
Stamvel fordern , mit welchem das Gesuch selbst ver¬
sehen seyn muß.
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2) Daß auch jenes VerlasfenschaftS -, Pu¬
pillae - , und Kuratel - Vermögen , welches nicht
100 fi. betragt , dem Stampel nach dem Werthe des
Gegenstandes laut 21 . und 23 . §. des Patents aller¬
dings unterliege .

101 .

Hofkammer - Dekret vom 2 ? . Oktober 1803 . Die
Weiber . Verzichts -Instrumente der Rechnungsführenden
Beamten unterliegen nach dem neuen Patente §. 20 .
I t̂t . li . und 21 . I ît . K.K. ohne weiteres dem Stampel .

102 .

Nro . 2GZ>ßA. vom 3. November 1803 . Nro .
" N ? - vom 24 . April 1806 und Nro . ^^ ^ . vom
16. Iuly 1806 . Daß die ausgewechselten ver¬
tilgten Stampelbögen an die Tabakfabriken zur
Brief - Fabrikation abzugeben seyen. Siehe Nro . 222 ,
334 .

103 .

Nro . 3ß^ H. vom 3. November 1803 und Uro .
' ß5Z4 - vom 3. Oktober 1805 . Daß in Fallen , wo
ein Straffälliger eine Stamvelpatents - Übertretung
selbst anzeiget , dem Denuncianten seine verwirkte Stäm -
pelstrafe ganz nachzusehen, von der Strafe der mit de¬
nunzierten andern Parteyen aber kein Antheil zu bewil¬
ligen seye. Siehe Nro . 275 .

104 .

Aro . ' ^ Zj . vom 10 . November 1603 Aro .
' ? ? ^ ? - vom 30 . December 1803 und I^ro . ^ ^ 7 .
vom 19. April 1804 , dann Nro .. ' 6^.. vom 15. Hor -
nung 1812 . Es wurde durch den k. k. Hofkriegsrath
eingeleitet, daß die von der k. k. Hofkriegs - Buchhal¬
tung über gar nicht gestampelte Nechnungs - Dokumente
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H. jahrig einzureichendenKonsignazionen nach den Län¬
dern abgetheilet , und für eine jede Provinz , wo das
Stämpelpatent wirket , abgesondert verfaßt , von Quar¬
tal zu Quartal der Gefalls - Direktion , sammt den dazu
gehörigen Dokumenten übergeben , darin die Rechnungs¬
leger , die es betrifft , namentlich mit ihrem Wohnorte
angezeiget , und zugleich die Anmerkungen , welchen
Rechnungen die straffälligen Dokumente beygeleget wor«
den sind , und welchem Stampel solche unterliegen ,
beygefügt werden. Nebst einer Vorschrift für die Buch¬
haltereyen , wie die Gebrechen des Stämpels bey Rech-
nungs - Dokumenten zu beheben seyn.

105 .

Nro . 2-z§52 . vom 1? . November 1803 . Die
GefaUs - Administrationen sollen keine Verordnungen
in Gefällssachen den Länderstellen zur Publikation vor¬
legen , da dieses Recht nur den Hofstellen eingeräu¬
met ist.

106 .

Hofkammer - Dekret vom 17. November 1803 .
Handlungs - Lizenzen für Krämer mit Oakao , Kaffee
und Zucker, gehören in die dritte StämpeMasse . Hand -
lungslegitimationsscheine für Handels «
leute in den Städten müssen nach dem 23 . Pa¬
tent §. gestempelt werden. Siehe 82 , 90 , 99 .

10 ? .

^ ro . ' ^ GH. vom 24 . November 1803 . Briefe ,
welche statt einer Quittung von einer Kasse angenom¬
men werden , müssen, wie die Quittung klassenmäßig
gestämpelt seyn. Die Frachtbriefe können als
Legitimationen des Amtes in Betreff der Materials -
Quantität und Qualität keinem Stampel unterworfen
werden.
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108 .

Nro . 2^ Z.. vom ii . und 24 . November 1805 <
und Ni -o. ' ^ 4^ . vom ii . August 1814 . Nur jene
Quittungen , über Interessen von den bey öffentlichen
Fonds anliegenden Stiftungs - Kapitalien sind laut Z.
9 . I ît . II . stampelfrey , welche von den Religions - uud
Studienfonds ausgestellet werden , und die von andern
öffentlichen §. 9. Iiit . 11. nicht genannten Fonds ausge¬
stellten Interesse - Quittungen genießen Kraft §. 9. Im .
<i . die Stämpelbefreyung nur dann , wenn selbe über
Zinsen von den bey dem Wiener - Stadt - Banko , Banko -
Lotto , oder N . O . standischen Lotto anliegenden Kapi¬
talien ausgestellet sind; alle übrigen sind, so, wie jene
Quittungen stampelpfiichtig, welche die Armen - Insti¬
tuts - Vorsteher über Interessen von den Instituts -
Kapitalien ausstellen , die in einem von dem Gebrau¬
che des Stampels nicht befreyten Fond anliegen,

109 .

Nro . ^2^ ? - vom 7. December 1803 . Bey einer
Nachsuchung der bey Gerichtsstellen noch erliegenden
Akten sey sich immer an den Präsidenten , oder Vor¬
steher dieser Stelle unmittelbar zu verwenden ' ) .
Siehe Nro . 98 .

110 .

Nro . 2K̂ H-§" vom 22 . Dezember 1803 . ^

») Die k. k. oberste Iustizstelle verfügte daher unterm 3a .
December , 8o3 , daß die Einsicht so cher Akten , oder Do¬
kumente im Beyseyn eines hiezu zu benennenden Gerichts -
Individuums , dem Aufsichtspersonale gestattet , allenfalls
eine Oopia viäiinat » ex oklioi« ertheilet , endlich aber ,
wenn der Prozeß entschieden ist , und kein weiterer Zug
mehr Statt hat , auch die Original - Urkunde in jenem Falls
erfolget werden könne , wenn sie der Fiscus zur Rechtsfer «
tigung der Notion bey Gericht in original ! vroduziren
muß .
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2) Die von den Feldkaplänen ausgestellten Mili -
tär - Trauungs - Tauf - und Todtenscheine der
gemeinen Soldaten haben , so lang sie nur für den Ge¬
brauch des Regiments bestimmt sind , gemäß §. 10 .
Im . ^ . stämpelfrey zu bleiben , auch dann , wenn diese
Urkunden von Abwesenden — nicht mehr beym Regi¬
ments befindlichen Sotdatenkindern , oder Weibern zu
ihrer Legitimation , z. B . um in ein Handwerk zu treten
— um zur zweyten Ehe zu schreiten u. f. w. anverlangt
werden , können sie von Feldkaplänen stämpelfrey aus¬
gefertiget , und an das General -Kommando jener Pro¬
vinz , wo sich die ImpetraMen befinden, gesendet, dann
von diesen an die Landesbehörde , und von letzterer an
das Taxamt sammt den darüber zu erlassenden Expedi¬
tionen zur Zustellung an die betreffende Partey abgege¬
ben werden. Nachdem aber

b) diese Urkunden gemäß §. 20 . Lit . c. F. K. nach
der Eigenschaft des Erblassers , des Vaters oder des
Gatten , den Stämpel fordern , so müssen die Taxäm¬
ter , wenn diese Urkunden Parteyen gehören , die in
Provinzen wohnen , wo das Stämpel - Gefäll eingefüh¬
ret ist , ehe sie solche den Parteyen zustellen, gedachte
Urkunden mit den für Unterofficiere und gemeine Sol¬
daten §. 23 . Uro . 13 . zweyter Klasse bestimmten Stäm -
peln von 6 kr. bezeichnen lassen ; wofür jedoch nur die
einfache Gebühr bezahlet werden darf .

0) Auf gleiche Art ist sich auch in Hinsicht dieser
Urkunden zu benehmen , wenn sie von Regimentern ,
die im Auslande oder in Provinzen , wo das Stäm¬
pel - GefäU nicht bestehet, für Parteyen in Provinzen ,
wo das Stämpel - Gefall eingeführet ist , ausgefertiget ,
und eingesendet werden. Wenn jedoch diese Parteyen
in Ungarn , Siebenbürgen , oder in andern erb»
landlschen Provinzen wohnen , wo kein Stämpel - Ge¬
fäll bestehet, oder wenn diese Parteyen zu ungarischen
National - Regimentern gehören , sind derley Scheine
in jeder Rücksicht stämpelfrey zn expediren, und eben
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so unterliegen diese in Ungarn , Siebenbürgen
und in andern Provinzen , wo kein Stampel bestehet,
ausgefertigten Urkunden keinem Stampel ; es wäre
dann , daß sie in einem Lande , wo der Stampel einge¬
führet ist, zur Legitimazion beygebracht werden muffen,
in welchem Falle sie nachträglich gegen einfache Ge
bühr mit dem 6 kr. Stampel zu versehen waren .

^ ) Die vorgeschossenenStämpelgebühren haben
die Taxämter von jenen Parteyen , welche solche zu ent¬
richten haben , durch die Kreisamter auf gewöhnlich.'
Art einzubringen.

«) Die wegen Ausstellung und Zustellung derley
Trauungs - Tauf - und Todtenscheine , zwischen den
Wirthschaftsämtern , Magistraten , Obrigkeiten , 5»reis«
amtern und Länderstellen , dann zwischen den Regimen¬
tern und General - Kommanden , und endlich zwischen
letzteren und den Länderstellen , oder auch zwischen den
Länderstellen zu pflegenden Korrespondenzen , so wie die
Zustellungs - Expeditionen derselben sind , als officiose
Geschäfte ganz stämpelfrey zu behandeln.

111 .

Nrn . ^ . vom 5. Januar 1804 . Exekutions-
Gesuche, sie mögen einfach oder mehrfach eingereichet
werden , sind immer nur mit dem 5 kr. Stampel zu
versehen , und die über derley Gesuche erfolgenden Ver¬
ordnungen , welche nach dem 22 . §. I ît . o. und ». dem
Stämpel zu 15 kr. zugewiesen sind , sollen , wenn sie
nicht durch förmliche Dekrete oder Amtsschreiben erpe-
diret werden , immer ftä eopiam rudri auf einem be¬
sondern mit 15 kr. gestämpelten Bogen ausgefertiget
werden , somit können nur bloß die Verständigun -
gen der Parteyen über die erlassene Verordnung auf
die mit 3 kr. gestämpelten Anbringen oder aä oapianz
rukri auf einem 3 kr. Stämpelbogen als bloße Be¬
scheide nach dem 9 . §, ^ n . «. ohne besonderen Stam¬
pel erlassen werden.
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112 .

Nro . 4HZ. vom 5. Januar 1804 . In Bezug
auf den fünften Punkt des Hofkammer - Dekrets Rro .
2? ?^ - vom i . September 1803 . Daß Quittungen ,
welche die Gewerke in Bergwerkssachen für die erhal¬
tenen Ausbeuten ihrer eigenen gewerkschaftlichen Kassen
ausstellen , unter jene Rechnungsbeylagen gehören , die
zwischen dem Rechnungsleger , und jenem , dem die
Rechnung gelegt wird , gewechselt werden , und nach §.
10 . I n̂ . e . stampelfrey seyen ; in Fällen aber , wenn
Bergwerksprodukte statt der Ausbeute in natni -a hin¬
ausgegeben , und diese Produkte sodann von den Ge -
werl »n verkauft werden , der dafür gelöste Betrag aller¬
dings auf Stampelpapier nach dem Werthe des Ge¬
genstandes gemäß Z. 21 . quittiret werden müsse. Siehe
auch Nro . 87 . und 158 .

113 .

Nro ?Ĥ . vom 12. Januar 1804 . Wurde
folgendes an das Gali zische Gubernium erlassene
Hofkammer - Dekret Nro . LszZ . vom 13. Oktober
1803 der Gefalls - Direktion mitgetheilet.

a) Die Lebenszeugnisse der zeitlichen Bescher kö¬
niglicher Güter in Galizien können gemäß Z. 9. I ît . x.
x. ohne Stampel ausgestellet werden. Siehe Uro . 95 .

K) Die Tax - und Expeditsamter sollen sich nach
dem neuen Patente , und den nachgefolgten Erläute¬
rungen genau benehmen , und in den über Stämpel -
straffalle hinaus gegeben werdenden Taxnoten den In¬
halt , oder die Eigenschaft , oder den Gegenstand der
Urkunde , den Tag und das Jahr , dann den Namen
des Ausstellers , oder Empfängers derselben deutlich be¬
merken , und wenn sich eine Partey gekränkt findet , in
der in solchen Fallen von dem Taxamte an die Tabak -
und Stampel - Gefalls - Administration zu erstatten¬
den Anzeige alle Gründe , womach die Strafgebühr
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ausgemesfen wurde , um so mehr immer umständlich,
und unbestimmt anführen , als nach dem vierten Pa¬
tents §. diese Anzeigen im Falle , daß die mangelhafte
Urkunde wegen des anderweiten Geschäftszuges im Ori¬
ginal nicht vorgeleget werden könnte, vor jedem Richter
für einen vollständigen Beweis zu gelten hat .

It4 .

Rro . ^ F-̂ -. vom ' 12. Januar 1804 . An das
vereinigte Kamera ! - Justiz - Taramt ist folgendes ertasten
worden :

Nicht nur nach dem neuen Stämpelpatente , son<
dern auch nach dem allgemeinen Begriffe , sind S «Sa¬
tzungen und Inventarien zwey ganz von einan¬
der verschiedene Urkunden , deren eine für die andere
nie genommen werden kann. Inventarien bey AbHand,
lungssachen sind Verzeichnisse der in der Verlassenschaft
vorfindigen Aktiven und Passiven , welche sowohl aus
beweglichen, als unbeweglichen Gütern bestehen, deren
Werth aber erst mittelst der gerichtlichen Schätzungen
bestimmt werden muß .

Schätzungen und Schätznoieln sind also
nur eine Folge der Inventur , welche zu dem Ende vor¬
genommen werden müssen, um den Werth der inven-
tirten , oder in der Verlassenschaft befindlichen Sachen
heraus zu bringen , und den Aktivstand der Verlassen¬
schaft bestimmen zu können. Zu dieser Inventur ge¬
hören alle Bestandtheile der Verlassenschaft , selbst jene,
die schon an und für sich einen bestimmten und entschei¬
denden Werth haben z. B . baares Geld , welches in
der Verlassenschaft vorgefunden wird.

Dieses gehört allerdings in das Inventarium ,
leinesweges aber in das Schähungs - Protokoll , da
selbiges keiner neuen Schätzung unterzogen werden
kann. Eben darum sind Inventarien in dem neuen
Stämpelpatente §.' 2i . I .it . <z. und Schätzungen I ît .
KK. ganz besonders aufgeführt , weil nach obiger Aus -
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einandersetzung das Inventarium mit Errechnung des
haaren Geldes eine größere Summe , die Schätzung
aber eine kleinere Summe enthalten kann , folglich, da
beyde diese Urkunden nach dem Werthe des Gegenstan¬
des zu stampeln sind , dieses eine höhere , jenes aber
eine geringere Stämvelklasse fordern kann.

Daher kommt eben der Unterschied, warum nach
dem 21 . §. vsn Inventarien nicht der erste Aufsatz ,
welcher vom Gerichte , oder einer andern Behörde von
Amtswegen aufgenommen , sondern nur die erste legale
Abschrift, welche dem Erben , oder demjenigen , für
welchen das Inventarium verfaßt worden ist , hinaus¬
gegeben wird , nach dem Werthe des Gegenstandes ge-
stamvelt werden muß . Dagegen aber werden Schät¬
zungen , Schatznoteln , oder was das nämliche ist ,
SchatzungS - Protokolle , gleich in original ! nach
dem Werthe des Gegenstandes gestempelt , weil diese
immer in ori ^ inali bey Gericht verbleiben müssen, die
davon an die Parteyen erfolgenden Abschriften aber
nur mit dem 15 kr. Stämpel bezeichnet werden müssen.

Dasselbe hat sich daher von nun an hiernach gleich¬
förmig zu benehmen.

Siehe Nro . 216 , 303 , 306 , 4 1 3 , 472 .

11s .

Hofkammer - Dekret vom 12. Jänner 1304 . Kon¬
trakte , wenn sie schon mehrere Jahre bestanden haben,
und Rechnungen vorhanden sind, müssen nach der für
so viele Jahre ausfallenden Summe gestämpelt wer¬
den ; wenn aber keine Rechnungen vorhanden sind , ist
der mögliche Bedarf der Lieferung , und wenn bey ganz
neuen Kontrakten auch dieß nicht Statt hat , die Ei¬
genschaft des Kontrahenten zur Richtschnur zu nehmen.

116 .

Nro . l ^ fZ.. vom 18. Jänner 1804 . Den Be <
richten über Rekurse sollen immer die sämmtlichen
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zur Schöpfung eines gründlichen Urtheils nöthigen
Beylagen , besonders aber die Urkunden , über
welche die Notion gefällt wurde , in Originalien , dann ,
wenn die Notionen von den Parteyen den Rekursen
nicht beygeschlossen würden , diese in Konzept vorge¬
leget werden.

117 .

Kro . 2^ 0. yom 19. Jänner 1804 . Belehrung
in Hinsicht der Quittungen über Interessen aus öffent¬
lichen Fonds , daß nur jene , die nach dem alten Stäm -
pelpatent stamvelfrey waren , über Betrage , welche
bis letzten Oktober 1802 verfallen gewesen , ohne
Stämpel angenommen werden können.

118 .

Nlo . ' f ^ . vom 26 . Jänner 1804 . In Hinsicht
jener Urkunden , welche bey dem Antritte eines land-
tastichen, bürgerlichen , oder unterthänigen Grundes
ausgestellt werden , ist vorgeschrieben:

1) Kauf - , Schenkungs - Pfand - Briefe
u. d. gl. , so wie auch Kontrakte aller Art , welche
über einen Gegenstand von bestimmtem Werthe errich¬
tet werden , sind nach dem 21 . Z. I û . r . 5. u . aa . ü .
des Stämpelpatents nach dem Werthe des Gegenstan¬
des zu stämveln.

2) Grundverschreibungen , Gewähre ,
Schütz - und Lehenbriefe , oder wie immer nach
der verschiedenen Verfassung der Erbländer diejenigen
Urkunden genannt werden , welche bey dem Antritte
des Besitzes eines unterthanigen , oder dienstbaren
Grundes den Unterthanen , oder Grundholden ertheilet
werden , so wie die Grundbuchs - und Landta -
fels - Extrakte , als besonders ertheilt werdende Ur¬
kunden unterliegen nach dem 23 . §. dritter Klasse 18,
19 und 20 . dem Stämpel zu 15 kr. wozu auch G e-
wahrsauszüge gehören , welche nur des kürzeren
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Ausdruckes wegen Gewahre genannt werden , im
Gesetze aber Auszüge heilen . Wenn jedoch

3) Gewährsauszüge , Satzauszüge ,
* Satzbriefe u. d. gl. die Stelle des Kaufbriefes ,

Kaufkontraktes , Pfandbriefes , vertreten ,
muß der Stampel dazu entweder nach dem Werthe ,
oder , wenn dieser nicht bestimmt ist , nach der Eigen¬
schaft der Urkunde gebraucht werden.

4) Haussatze und Pränotirungen , sind
entweder Satzauszüge , oder sie vertreten die
Stelle , derPfandbriefe , oder Pfandverschrei¬
bungen , und müssen daher nach dieser Verschieden¬
heitgemäß Z. 21 . oder 23 . des Patents verschieden ge- '
stampelt werden-

119 .

Nro . ' ß^ -s . vom 26 . Januar und 21 . Hornung
1804 . Daß alle zu Heuraths - Kautionen für Ofsiciere
bestimmte, von wem immer ausgestellte Urkunden
und Obligationen dem Stampel nach dem Werthe , wor¬
auf sie lauten , unterliegen , und hievon nur die zur
Kaution erlegten Staatspapiere ausgenommen seyen.
Auch Weiberverzichte und Bürgschafts - In¬
strumente unterliegen dem Stampel nach dem
Werthe des Gegenstandes , und wenn die Braut oder
Jemand anderer keine förmliche Kautions «Obligation
ausstellet , oder erleget , sondern statt der Kautions -
Odligation eine zerziorirte Verzichts - oder
Widmungsurkunde ausfertiget , vermög welcher
das Kautions -Kapital so lange in äeoosiw zu bleiben
hätte , als die Gemahlin nach dem Tode des Mannes
im Witwenstande bleiben wird , so tritt diese Urkunde
in die Stelle emer förmlichen Kautions - Obligation ,
die den Stampel nach dem Werthe des Gegenstandes
fordert .
>
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Rro . ' i ^ H>. vom 26 . Januar i804 .
i ) In Hinsicht auf die Militär - Beurlau¬

bungen oder Absentirungs - Lizenzen , und
deren Verlangerungen , bestehet ohnehin die Ord¬
nung , daß seit der Zeit , als solche in die Wirksamkeit
der General - Kommanden übergegangen sind , zur Si¬
cherheit des Einflußes der Tax - und Stämpel - Gebüh¬
ren die von den General - Kommanden einlangenden
U rlaubs - Verzeichnisse , dem Tax - und Expedit¬
amte 2<1 taxÄturain übergeben werden , von welchem,
weil — oie General - Kommanden in besondere Berech¬
nungen zu ziehen — nicht möglich ist , auf diese Ver¬
zeichnisse der Stämpel nachträglich aufgedrückt , die
Taxe bemessen, und beydes nebst dem Porto auf dem
gewöhnlichen Wege eingebracht wird. Bey dieser schon
eingeführten Ordnung hat es auch ferners zu verbleiben.

2) InAnsehung der Ch arge - Qui tri run gen ,
Beförderungen , Verleihung höherer Ka¬
rakt er e, Pen sionserth eil ungen , Heu rath s -
Lizenzen , und aller jener Gegenstände , die der
hofkriegsräthlichen Entschließung vorbehalten sind, un¬
terliegt es ebenfalls keinem Anstände , es bey der bis¬
herigen Vorschrift zu belassen, daß die Tax -, Stämpel -
und Postporto - Gebühren dafür immer von dem Gene¬
ral -Hoftaxamte bemessen werden müssen, und die Ge¬
neral - Kommanden alle ihre dießfalligen Eingaben
ftampelfrey an den Hofkriegsrath einzubegleiten haben ;
jedoch müssen die von den Militär - Parteyen um derley
Begünstigungen , eingereichte Bittschriften und
Beylagen vorschriftmaßig gestämpelt seyn.

3) Die Quittirungs - Reverse unterliegen keinem
Stämpel , weil diese Reverse nicht den Vortheil der
Parteyen , sondern jenen des Staates zum Gegen¬
stande haben , da der Austretende sich dadurch verbind-
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lich machen muß , nicht gegen den Staat zu dienen,
und keine Pension ansuchen zu wollen.

4) Da nach dem 13. §. des Stämpelpatents die
Befreyung des Militärstandes von dem Gebrauche des
Stämpels sich nur auf dasjenige , was innerhalb des
Regiments zwischen demselben und den Offizieren und
Gemeinen , zwischen der Regiments -Kassa, und den Ver -
pstegsämtern vorgehet , und auf die daher in Amtssa¬
chen des Militärs zu erstattende Berichte , Tabel¬
len , Anzeigen , auf die den gemeinen Soldaten
auszufertigenden Passe , auf kommissariatische
Entwürfe u. d. gl. erstreckt, so folgt , daß alle
übrigen , von Militärpersonen auszustellenden Ur¬
kunden , und einzureichenden Gesuche , so wie die
darüber erfolgenden Verordnungen dem klassen¬
mäßigen Stämpel unterliegen . Wenn also Unteroffi¬
ziere , oder Gemeine , Gesuche um Zivilbedienstungen
einreichen, oder in anderen politischen oder Justiz -An¬
gelegenheiten, die nicht von der Bewilligung der Regi¬
menter und der General - Kommanden abhängen , und
mit dem Dienste keine Gemeinschaft haben , Bitt¬
schriften einlegen, Schriften wechseln, oder Ur¬
kunden ansstellen , so unterliegen solche dem klassen¬
mäßigen Stämpel , da Z. 15 . Iiit . a. jene Urkunden
vom Stämpel nicht befreyt erklaret sind , welche Sol¬
daten , oder Offiziere in solchen Handlungen ausstel¬
len , oder empfangen , die mit ihrem Dienste keine Ge¬
meinschaft haben.

5) Gesuche der Verwandten von Militärpar -
teyen in Ansehung ihrer Ansprüche auf Erbschaften , so
wie auch Gesuche derselben in Schuldforderungs¬
und Exzessen- Klagen gegen Militär - Individuen , un¬
terliegen ebenfalls dem klassenmäßigen Stämpel , welchen
die klagenden Parteyen zu entrichten haben ; es wäre
denn , daß die Klagenden selbst Militärpersonen , oder
m Exzeßfachen unterthanige Kontribuenten wären , wel¬
che in dergleichen Fällen ebenfalls stämvelfrep sind,
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und von ihren Obrigkeiten ei olüoil ) vertreten werden
mütßen,

6) In Sterbfällen der Militärpersonen , und
deren Verlasse nschafts - Abhandlungen müs¬
sen alle , zum Abhandlungsakte gehörigen Doku¬
mente mit dem vorgeschriebenen Stampel nach den¬
jenigen §. §. des Stampelpatents versehen seyn , wel¬
che vom Gebrauche dcsStämpels in Streitsachen , und
in Geschäften des adeligen Nichteramts handeln .

7) Die an die Kassen zu erlassenden Zahlungs -
Anweisungen , für gelieferte Waaren , Materia¬
lien für Kontrahenten , und Entrepreneurs u. s. w.
sind stampelfrey , aber die von den Empfängern an
die Kassen auszustellenden Quittungen müssen klas¬
senmäßig nach dem Betrage gestämpelt seyn.

Wiederholt mit Hofdekret Nro . ^f ^ . vom 30 .
Jänner 1804 .

8) Die Verlagsquittungen , respektive As-
segni über den von einer Privatpartey den Kassen ge¬
machten Gclder-Erlag , muffen mit dem klassenmäßigen
Stampel ( nach dem Werthe des Gegenstandes ) ver¬
sehen seyn; die Gegenscheine aber , die Aviso¬
schreiben , welche nur zur Sicherheit des Aerarium ,
und zur Beydehaltung der Nechnungsordnung noth¬
wendig sind, bedürfen keines Stämpels . Was aber
die Verlagsquittungen betrifft , die zwischen
Aerarial - Kassen selbst gewechselt werden , so sind solche
als Amtsgeschäfte zu betrachten , und unterliegen , wie
die dießfälligen Korrespondenzen keinem Stampel .

9) Reisepässe in das Ausland für Militärpersonen
müssen nach dem 23 . §. vierter Klasse Rro . 16 gestäm¬
pelt seyn.

Die Buk 0 winer Unterthanen , die wegen ihres
Verdienstes auf einige Zeit sich in das türkische Gebieth
begeben, und dort Nahrung suchen, so wie diejenigen
Unterthanen , die mit dem Vieh zur Ueberwinterung ,
oder um Mhohluug dcr Vittualien , und anderer Be «

9
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dürfnisse in das Ausland auf kurze Zeit reisen, bedür¬
fen keiner anderen Pässe , als bloß diejenigen Meld¬
zettel der Unterthanen , welche das Werbbezirk - Sy¬
stem und die Polizey - Einrichtung erforderlich machen,
und die Kraft des §. 9 . Ln . 22. des Stämpelpatents
ohnehin vom Stämpel befreyet sind. Für die reisen¬
den Handwerke - Bursche ist den Kundschaf¬
ten und Wanderpässen der Stämpel von 6 kr.
ohnehin vorgeschrieben.

Hofkammer - Dekret Ni -o. ^ ^ . vom 7.
Jänner 1805 . Sollte es auch noch andere Gattun¬
gen gemeiner Leute geben , die unter die genannten Ka -
thegorien nicht gehören , und dennoch Reisepässe
nöthig haben , so wären diese Pässe nach §. 23 .
zweyter Klasse 25 . des Stämpelpatents bloß mit dem
Stämpel zu 6 kr. zu versehen.

121 .

Hofkammer - Dekret vom 26 . Jänner 1804 . In
Beziehung auf die Verordnung vom 1. September
1803 Zahl ^ Z^A. wird festgesetzet, daß auch die Ro -
bath - Reluitions - Kontrakte , dann die über Blu¬
mensuch - Gespunst , und andere Urbarial -
Schuldigkeiten von Zeit zu Zeit errichteten Kon¬
trakte und Verträge , insofern sie zwischen Ob¬
rigkeiten , und ihren Grundholden , oder unterthanigen
Kontribuenten abgeschlossen werden , als Schuldigkei¬
ten , die ex Qsxu «udlineias entstehen, nach dem
12. §. des Stämpelpatents I .N. l. stämpelfrey find ,
dann aber wie die Zeh end -Kontrakte dem klassen¬
mäßigen Stämpel unterliegen , wenn sie nicht unmittel¬
bar zwischen dem Grundherrn und Grundholden ,
sondern mit einem Fremden eingegangen werden.

122 .

Nro . 2^ TZ. vom 1. Hornung 1804 . Da die
Ablassungen ( Abstehungen ) von wirklich er-
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worbenell landtästicheu u. d. gÜ Vormerkungen , oder
Simultan -Hypotheken an und für sich keine Gesuche
sind, sondern wirkliche Urkunden , wodurch eine
Partey ein gegen eine andere Partey erworbenes Recht
derselben wieder abtritt , so können solche keines «
wegs als bloße Anbringen behandelt werden,
sondern sie sollten im strengsten Verstände als Zessio¬
nen , oder Nenunciationen angesehen werden , die ver¬
möge Z. 21 . nach dem Werthe des Gegenstandes den
Stampel fordern ; doch ex analoZia sind sie den Z. 22 .
im . I. enthaltenen Erklärungen gleich zu halten ,
und mit dem 15 kr. Stampel zu bezeichnen. Siehe
Nro « 136 , 4Z1 , 481 '

123 .

Hofkammer -Dekret vom i . Hornung 1804 . Die
Juden sind in Geschäften, wo der Gebrauch des Stam -
pels nach ihrer persönlichen Eigenschaft einzutreten hat ,
so wie alle übrigen Parteyen ohne Unterschied der Re¬
ligionen zu behandeln. Nur jene Gattung Juden , bie
keinen bestimmten Nahrungsweg haben, oder nach ihrer
persönlichen Eigenschaft mit keiner andern christlichen
Partey verglichen werden können, sind mit der gering¬
sten StampeNasse (§<23 <, zweyter Masse , ^sro . 18 .)
zu belegen.

i24 .

Hofkammer - Dekret vom i . Hornung 1804 . 2a
die Testaments - Ausweise als eigene und be¬
sondere Urkunden dem Stampel zu 3 kr. zugewiesen
sind, so folget von selbst, daß solche nie als Anbrin¬
gen angesehen, oder in der Form eines Gesuches ein¬
gereichet, sondern nur als Beylagen behandelt wer¬
den können, die der Abhandlungs -Instanz durch beson¬
dere Anbringen vorgeleget werden.

9 *



132

125 .

Hofkammer - Dekret vom i . Hornung 1804 .
Quittungen über Legate , oder solche Bescheinigun¬
gen über Legate , derer Werth nicht bestimmt ist,
verlangen den Stamvel nach der Eigenschaft des Aus¬
stellers.

126 .

Hoffanzley - Dekret von 22 . Hornung 1804 . Die
Fuhren , welche mit Tabak als einem Regale Princi -
pis , Stampelpapier , und mit Gefäßen , worin Tabak ,
oder Stampelpapier geführet wird , oder welche zur
Führung des Tabak und Stämpelpapiers bestimmt
sind ; dann jene mit Wagen und Gewichter , die zur
Austragung des Tabaks gebraucht werden , mit Druck¬
papier , welches auf den Verschleiß des Tabaks und
Stämpelpapiers Bezug hat , sind von Entrichtung der
Privat - Brückenmauthe , und Ueberfahrts - Gebühr
frey , wenn denselben kein Privatgut beygepacket ist.

12 ? .

Rro . ' ^ ^ . vom 23 . Februar 1804 . In der
wegen des Verschleißes des neuen Stämpelpapiers un¬
ter dem 9. November 1802 erlassenen Verordnung , ist
zwar vorgeschrieben, daß die Länderstellen mit den Ta¬
bak - und Stamvel .- Gefälls -, da .m mit den Domainen -
und Bankal - Gefälls - Administrationen zusammen tre¬
ten , und jene Aerial - Aemter und Magistrate einver¬
ständlich bestimmen sollen, welchen der Verschleiß des
Stämpelpavieres anzuvertrauen seye.

Da aber in dieser Verordnung nicht bestimmet
wurde , durch welche Beamte diese jährlichen Inven¬
turen des unversckließen gebliebenen Stämpelpapiers
bey den Aemtern und Magistraten vorgenommen wer¬
den sollen , die den TaVak - und Stamvel - Gefälls -



133

Administrationen nicht unterstehen ; so wird deßhalb für
das künftige folgende Vorschrift festgesetzet.

Der Verschleiß der höheren Stämpelpapier - Gat¬
tungen ist nämlich:

2) Den Tabak - und Stämpel - Gefalls - Ad¬
ministrationen , den Tabak - Distrikts - Verlegern , und
den Hauptverlegern ,

d) Den Bankal - Inspektoraten , Salz - und
andern größeren Bankal -Aemtern ,

e) Den Kreis - und Kontributions - Kassen in
den Kreisen ,

ä ) Den regulirten Magistraten , welche mit ei¬
genen Kassen versehen sind, und

e) Den Kameral - Wirthschaft - Aemtern , von
Königlichen- und Staats - Gütern anvertraut .

Nach dieser Verschiedenheit der Verschleiß- Aem¬
ter sind demnach die jahrlichen Inventuren

ad lt. bey den Tabak - und Stämpel - Gefälls - Ad¬
ministrationen selbst, als auch bey den Di¬
strikts - und Hauptverlegern in Ansehung des
Stämpelpapiers von eben denselben Beam¬
ten vorzunehmen , die ohnehin die Inventu¬
ren des Tabak - Materials zu besorgen haben.

26 K. Bey den Salz - und größeren Bankal - Aem¬
tern , muß diese Inventur von denjenigen
Bankal - Inspektors - Beamten vorgenom¬
men werden, welche die Gefälls -KoUekt- Reise
im Monate Oktober jedes Jahres trifft ; da
nach der bestehenden Instruktion ohnehin das
bey diesen Aemtern unverkauft gebliebene
Stämpelpapier bey einem jeden Quartals -
Kollekte nachgezahlt , und in der Liquidazion
aufgeführet werden muß , daher denn der kol-
lektirende Inspektorats - Beamte zugleich auch
das Inventarium über das Stämpelpapier zu
verfassen, und unter seiner Unterschrift mittels
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des Insvektorats an die Tabak - und Stam -
pel - Gefalls - Administration einzusenden hat .

Ali e. Auf gleiche Art hat bey den Kreis - und Fi -
lial - oder Kontribuzwns - Kassen die Inven¬
tur ein Beamter des Kreisamts vorzunehmen,
und das Inventarium mit dem Vlän des
Krei5hauptmanns , oder des amtierenden Kreis -
Kommissars der Gesälls - Administration ein¬
zusenden.

»ä ä . Bey den Kassen der regulirten Magistrate ist
die Inventur von dem Bürgermeister , oder
Stadtrichter , mit Zuziehung desjenigen Bey¬
sitzers zu bewerkstelligen, welcher das Magi¬
strats - Kasse- Geschäft zu respiciren hat , von
welchem auch das Inventarium über das kre¬
ditiere Stampelpapier zu vidiren . sodann aber
von beyden unterschrieben, mittels des Kreis¬
amtes an die Gefalls -Administration abzuge¬
ben kommt.

All e. So wie nämlich in der obenerwähnten Ver¬
ordnung bereits anbefohlen worden , daß die
Bestimmung der Aerarial <Aemter überhaupt
von den Länderstellen , einverständlichmit den
Tabak - und Stämpel - Gefälls -, dann Ban -
kal - und Domainen -Administrationen gesche¬
hen solle, eben so haben auch die Länderstel¬
len die Kommissäre , welche die Inventuren
bey den Bankal - Inspektoraten , und bey den
Wirthschafts - Aemtern der königlichen und
Staatsgüter vornehmen müssen^ einverständ¬
lich mit der Tabak - und Stämpel - Gefälls -
Dlrektion , dann mit den Bankal - und Do¬
mainen - Administrationen auszuwählen , zu
bestimmen , zu belehren, und anzuweisen.
Siehe ösi-o. z , 6 , 177 , 194 .
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128 .

^ ro . ^HẐ . vom 23 . Hornung 1804 , und Nro .
l -iTi 'ch- vom 11. August 18 : 4 , dann Mo . ' ^ Sß-.
vom 13. Oktober i8i4 . Das Armen - Instltut
in Städten , oder auf dem Lande , ist ohne Unterschied,
ob es nur aus einer Verlassenschaft ein Vermächtniß
erhalte , oder zum Erben derselben eingesetzet wird ,
stämpelfrey. Es kann sich daher auch das k. Fiskal¬
amt in Vertretung dieses Institutes , wenn selbem als
Erben über ein Stiftungs -Vermachtniß einen Stifts «
b rief auszufertigen obliegt , der Stämpelbefreyung
bedienen.

129 .

Hofkammer - Dekret vom 23 . Februar 1604 .
Wenn die Berichtigung des Zinses durch gestämvelte
Quittungen von dem Hausinhaber bestätiget wird , so
bedürfen die Zinnsbücher keines Stampels ; wenn
aber diese Zinnsbücher die Stelle der Quittungen ver¬
treten , und dem Zahler unterschrieben ausgehändiget
werden , unterliegen sie nach Vorschrift des Z. 21 . Im .
0 . dem klassenmäßigen Stamvel nach dem Werthe .
Siehe Nro . 192 .

130 .

Nro . 6A4A. vom 1. März 1804 . Zeugnisse,
auch von mehreren Zeugen unterschrieben, sind nur
mit einem klassenmäßigen Stämpel gemäß §. 20 .
zweyter Abtheilung Im . i. zu versehen.

131 .

Nro . «j ^ s . vom 1. März 1804 . Zur Behe¬
bung der Anstände , wegen Gebrauch des Stampels
zu den gerichtlich ertheilt werdenden Absolutorien wird
festgesetzet:

H) Im Allgemeinen muffen die Absolutorien, welche
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von Justiz - Behörden über Pupillar « Rechnungen
ertheilet werden , gemäß 21 . Patents - §. I .it . ^ . nach
dem Werthe des Gegenstandes gestämvelt seyn.

b ) Nur bey dem ersten und letzten ist der
ganze Betrag des Pupillar - Vermögens , bey den üb¬
rigen jahrlichen Rechnungen aber nur die zu
verrechnen kommende Einnahme , jedoch nach Abzug
der landesfürstlichen Steuern und Gaben , der Pas¬
siv - Interessen , der zur Erhaltung der Pupillar - Güter
unentbehrlichen Ausgaben , dann der davon jahrlich zu
entriclftenden Lasten an wittiblicher Unterhaltung , an
lebenslänglichen Legaten , und Pensionen , in Anschlag
zu bringen .

«) So lange eine Verlassenschaft , die mehreren
Pupillen gehöret , ungetheilt bestehet, und nur eine
Rechnung über das ganze Vermögen geleget wird , ist
auch nur ein Absolutorium erforderlich ; im entgegen
gesetzten Falle , wenn eine Abtheilung eines Vermö¬
gens erfolget , und einem jeden ein bestimmter Theil
ausgefolget wird , über jede abgesonderte Rechnungen
ein besonders Abfolutorium zu ertheilen , und klassen¬
mäßig zu stampeln.

132 .

Hofkammer - Dekret vom 6. März 1U04<
1) Die Berechnung der ĉ uota ii5<:i hat nur von

den durch die Fiskalamts - Handlung ad aei -ftrium ein¬
fließenden Kontrabanden statt .

2) Diese ist , wenn der durch das Fiskalamt ein¬
gebrachte Kontraband - Betrag jn einzelnen Fällen den
Betrag von 1000 st. nicht übersteiget , mit 10 °/ ° ; in
Ansehung des diese Summe übersteigenden höheren Be¬
trages aber nur mit 5 °/° und auch dann mit der Mä¬
ßigung , daß von einem einzelnen Falle die cznata iisci
nie mebr als 2000 fl. betragen darf , zu berechnen.

3) Von dieser nach gle ch erwähnter Berechnung
ausfallenden yuma iisei ist sodann erst die Ka -
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meral - Taxe mit 20 ' /«. an das Kamera ! - Zahlamt
abzuführen ') . Siehe auch Nro . 223 , 247 , 230 .

533 .

Nl -o. ".̂ ^ . vom 8. März igo4 . Daß dem
Magistrate der Stadt Eger die Vergütung von
jährlichen 250 st. wegen des von der Stadt - Ge¬
meinde ehemals auf die Urkunden und Schriften zum
eigenen Gebrauche , und Verkaufe aufgedrückten beson¬
dern Wappenstämpels fernerhin ausfolgen zu lassen
seye, da sie dieses Recht im Jahre 1762 der Hofkam¬
mer ordentlich abtrat .

134 .

Nro . 6H^ . vom 8. März 1804 . Nach dem
allgemein angenommenen Grundsatze , daß den Aera¬
rial - Gefallen eine wesentliche Erleichterung verschaffet
wird , wenn dasjenige , was das eine Gefall dem an¬
dern zu geben hat , auf Verrechnung kreditirt , hierüber
von beyden Gefällen Rechnung geleget , und die reelle
Schuldigkeit in gehöriger Zeit ausgewiesen wird , und
in der Betrachtung , daß es überhaupt daran gelegen
ist , ein jedes Aerarial - Gefall in seinem Vruuo - und
Neuo - Ertrage rein zu erhalten , dann alle Vermen¬
gungen und unnöthige Verweisungen der Gefällsgelder
so viel möglich zu vermindern , hat man es für zweck¬
mäßiger und sicherer befunden , die bisher immer be¬
standene Borgung oder Kreditirung des Stämpelpa -
piers für die Aerarial - Taxämter auf folgende Art

' ) Unter Zahl ' 63 des Jahres 1793 , und dem , 2. November
, 8«5 Nr-» . 2728 , wurde von , der GefaUs - Direktion die
Weisung erlassen , daß nach der Fiskal - Instruktion vom
, 0. März ' 763 tz. , o . »ä H»>«" , von allen durch die Kam¬
mer - Prokuratur eingetriebenen Strafgeldern vom ganze»»
Betrage die 2oprozentige Kameral -Tate abgezogen , sodann
erst t .e quot .»Ksei mit >o °/ ^ angewiesen , und der Ueber«
rest nach dem Patente (tz. 27.) vertheilet werden solle.
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wieder einzuführen. Siehe Mo . 6 , 154 , 161 , 255 /
297 .

a) Daß diese Borgung vom 1. May d. I .
wieder anfangen , und von diesem Zeitpunkte an , jedes
Stämpelamt dem Taxamte nicht nur das Stämpelpa -
pier , sondern auch den Grfüllungsstämpel kreditiren,
und die baare Bezahlung aufhören solle.

K) Die mit dem letzten April d. I . verbleiben¬
den Vorrathe an Stampelpapieren , so wie die Betrage
für noch uneingebrachte Erfüllungs - Stämpel - Gebüh¬
ren , müssen von den Taxämtern ausgewiesen werden ;
wornach ihnen diese Beträge aus der Stämpel -Gefälls -
Kasse hinaus bezahlet werden müssen, um den Tax«
fond dadurch in seine vorige Evidenz wieder zu setzen.

o) Die Taxämter müssen vom 1. May d. I . mit
den nöthigen Vorräthen an Stämpelpapier auf Kredit
versehen werden.

<1) Was an Stampelpapieren von den Parteyen
eingebracht wird , muß nach der unter einem ertheilten
Instruktion , oder den vorgeschriebenen Formularen
monatlich an die Stämpelamts - Kasse baar abgeführet
werden.

e) Ueber die uneinbringlichen Stämpelrückstände
sind mittelst der Länderstellen alle Vierteljahre die vor«
geschriebenen Ausweise mit den beygefügten Ursachen
der Uneinbringlichkeit anher vorzulegen ; worauf dann
die von hier bewilligten Beträge als uneinbringlich von
der Borgüng abzuschreiben, und in Ausgabe zu legen
seyn werden.

f ) Die Taxämter haben die ohnehin bemessene
Provision von iV - °/o sowohl für das kreditirte Stäm¬
pelpapier , als auch für den Grfüllungsstämpel vom 1.
May 1804 angefangen , zu beziehen; und da es zur
Aufrechthaltung des Gefälls - Ertragnisses hauptsächlich
auf die genaue Aufmerksamkeit der Taxämter ankommt,
daß eine jede mit einem geringeren Stämpel versehene
Schrift und Urkunde mit dem klassenmäßigen Erfüllungs -
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stampel bezeichnet werde / so wird ihnen dießfalls die ge¬
naueste Aufmerksamkeit und Ordnung zur Pflicht ge¬
macht,

ß) Für den Erfüllungsstampel müssen die Tar¬
ämter mit gedruckten Quittungen versehen werden , und
nur gegen Abquittirung des für den Erfüllungsstampel
nach den verschiedenen Klassen ausfallenden Betrages
dürfen die Stampelämter diesen Stampel aufdrücken ;
diese taxämtlichen Quittungen sind Statt baaren Gel¬
des bey der StämpelamtS - Kassa so lange aufzubewah¬
ren , bis das Taramt den von den Parteyen eingebrach¬
ten Stämpelbetrag baar abgeführet hat , oder bis die
kreditlrten dießfalligen Beträge von hier aus als unein¬
bringlich zur Abschreibung bewilliget seyn werden. In
beyden Fallen aber hat das Stämpelamt dem Taxamte
diese Quittungen wieder zurückzustellen.

K) Da es ohnehin eine der vorzüglichsten Oblie¬
genheiten und Pflichten der Taxämter ist, zu einer jeden
durch ihre Amtshandlung gehende Expedition den im
Patente vorgeschriebenen Stampel zu verwenden , so
kann denselben für diese Obliegenheit nichts anders ge¬
stattet werden , als daß gegen die vorgeschriebeneKas-
sirung der Expedition der unbrauchbar gewordene Stam -
pel mit einem andern Stämpelbogen gleicher Klasse
von den Stämpelämtern unentgeltlich ausgewechselt
werde ') .

135 .

Ni-o, ' M ^. vom n. März 1814 , der Gefalls -
Direktion mitgetheilt mit ^ ro . ^ Z^ . den 13. Iuny
1804 . Daß es statt des lofachen Betrags der Straf¬
gebühr im 25 . §. des Patents vom 5. Oktober 1802 .
der lofache Betrag der Stämpelgebühr heißen
soll.

t) Unter einem erhielten die Taramter , die Rechnung? - Kanz-
feyen und Stqmpelqmter befonde« Instruktw «en.
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136 .

Nro . ' Ĥ . vom 29 . März , 804 .
t ) Taxnoten über herrschaftlicheund obrigkeit¬

liche Gundbuchs - Taxen unterliegen selbst dann , wenn
die geschehene Zahlung hierauf abquittirt wird , keinem
Stamvel ; eben so sind die Quittungen , welche über
solche Taxen besonders ausgefertiget werden , laut §.
9 . I ît . d . stämpelfrey.

2) Aufsandungen sind Erklärungen ,
welche vom Besitzer einer Realität an einen Dritten zu
dem Ende ausgestellet werden , daß derselbe ohne wei¬
ters an den Besitz dieser Realität gebracht werden könne,
und als eine solche bloße Erklärung fordern sie , ge¬
mäß §. 22 . I ît . e . den Stamvel zu 15 kr.. Siehe
Uro . 122 . Wenn jedoch in der Aufsandungs -
Urkunde zugleich von dem bezahlten Kaufschilling
eine Erwähnung geschieht, und über diese Bezahlung
keine besondere Quittungen beyliegen , wenn folg¬
lich durch die Aufsandung auch der Kaufschilling z u-
gleich quittirt wird , so muß eine solche Urkunde
nebst dem Stamvel von 15 kr. für die Urkunde selbst,
noch insbesondere , so wie jede andere Quittung mit
dem Stamvel nach dem B etrag des bezahlten und
darin abquittirten Kaufschillings versehen seyn.

3) Quittungen , welche für depositirte , unter -
thänige Erbsantheile , oder Kaufschillings - Gelder von
obrigkeitlichen Gerichten ausgestellet werden , sind wie
alle Depositen -Quittungen , die von Amtswegen aus¬
gestellet werden , stämpelfrey ; jedoch müssen, wenn
diese Depositen dem Eigenthümer wieder ausgefolget
werden , die von demselben darüber ausgestellten Quit¬
tungen allerdings nach dem Werthe gestampelt seyn.

137 .

Nro . ^ fH ^ . vom 19. April 1804 . Daß das
Lemberger - Versatzamt , welches bloß zur Um
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terstützung der dortigen armenischen armen Glau ^
bensgenossen gewidmet ist , von Sr . Majestät als
ein öffentliches Amt anerkannt worden , und daß daher
demselben gleich andern unter öffentlicher Autorität be¬
stehenden Versatzämtern die Befreyung von dem Stäm -
pelgebrauche in Ansehung der Geschäfte und Kontobü¬
cher, dann auch der Versatzamtszettel und Pfänder¬
scheine allerdings zu gestatten sey.

138 .

Uro . ^^ ^ . vom iy . April i604 . Daß unter
den in der Verordnung Rin . ^f '-Z.. vom 10. Hornung
1803 vorkommenden, der zweyten Stämpelklasse zu¬
gewiesenen Annahmszeugnissen und Entlaß¬
scheinen , die von einer Obrigkeit an die andere er¬
gehenden Intervenzionsschreiben keineswegs
verstanden oder begriffen seyen, und daß solche als Er¬
suchschreiben gemäß §. 23 . dritter Abtheilung Uro . 12.
den Stämpel zu 15 kr. fordern . Stehe Rro . 33 .

139 .

Ri -o. ' '-̂ Hf . vom 1. May 1804 . Die Quit¬
tungen über Vergütung des Fuhrlohns an die böhmi¬
sche Salz - Transports - Kompagnie , und die dießfalls
an die Banko - Haupt -Kasse ergehenden Anweisun¬
gen sind stämpelfrey , da zu Folge Hofentschließung
vom 16. Iuny 1803 die Frachtlohns - Supplemente für
die Salzverführung in Böhmen von dem Gebrauche
des Stämpels befreyet sind. Siehe Nro . 40 und 70 .

140 .

Nro . ' 4 ^ 2.. vom I . May 1804 . Derzichts -
urkunden für Aerarial - , ständische und
städtische Beamte , weil sie bloß zur Sicher¬
heit des Aerariums , oder der ständischen oder städti¬
schen Aemter ausgestellet werden , und die Weiber oder
Töchter sich verbinden müssen , allen ihren weiblichen
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Ansprüchen auf den Fall entsagen zu wollen , wenn
ihre Männer oder Vater in einen Rückstand verfallen
sollten , können ohne Stämpel ausgefertiget wer¬
den ; doch die für Privatbeamte ausgestellten Ve r-
zichtsurkunden haben noch ferner nach dem Pa¬
tente dem Stämpel zu unterliegen . Siehe 101 , 119 .

141 .

Hofkammcr - Präsidial - Dekret Nro . 279 vom
22 . May ; 604 . Daß Szulkiewitz bey dem Einkaufe
des Schlachtviehes für das Aerarium in Galizien
von den Viehhändlern ung <stampelte Quittungen
annehmen könne.

142 .

Hi -o. lf5 ^ . vom 24 . May 1604 . Zeugnisse
der Schuldirektoren über die Prüfung aus den Normal¬
schulgegenständen, welche solchen Kindern ertheilet wer¬
den , die ihre Armuth mit Zeugnissen der Seelsorger
bewiesen haben, sind mit dem Stampel nicht zu belegen̂

143 ,

^ ro . lf ^ s . vom 24 . May 1804 . Zwischen
Fabrikanten , i>ie ein Landesfabriks - Privilegium , und
jenen , so nur ein vom Magistrate der Stadt Wien
erhaltenes fabriksmaßiges Befugniß besitzen, ist ein
Unterschied zu machen, und die» Bücher der ersteren
mit dem Stampel zu 15 kr. , der letzteren aber mit dem
Stämpel zu 6 kr. versehen zu lassen.

144 .

Aro ^ ^ 6_5^ ; vom 24 . May 1804 . Indem der
Tatz überall entweder ein landesfürstliches, oder ständi¬
sches, oder ein DomiMalgefall ist , so sind die Tatz¬
bücher gemäß §. 9- I^ t . b ; stämpelfrey ') .
< — — ----------------> ------------»—»

' ) Durch HofYekret Vlro. ' ^ ^ ß . Vvm 27. August 180 /
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145 .

Hro . ' ^ .s ?-4 - vom 24 . May 1804 . Kramer ,
welche zugleich Bürger sind, sind als letztere ohnehin
einer Stämvelklasse zugewiesen; Krämer aber in
Dörfern , und auch auf dem Lande , welche keine Bürger
sind, unterliegen dem Stamvel zu 6 kr. nach §. 33 .
^ ro . 18 .

146 .

Mo . 4HZf . vom 30 . May 1804 .
i ) Nachdem wörtlichen Inhalte des 43 . §. sind

unter den H a n d l u n g s b ü che r n nur jene zur Stamp «
lung geeignet , welche in streitigen Fallen vor Gericht
zur Beweisführung dienen können. Es kömmt daher
auf die Bestimmung an , welche Bücher nach den Ge¬
setzen unter die Klasse der Beweisführenden gezählet,
und welche Eigenschaften dazu erfordert werden.

Diese Eigenschaften für erwähnte Bücher der
Handelsleute , worunter auch Fabrikanten ver¬
standen sind , bestimmt der 1 : 9. §. der Gerichtsord¬
nung , und zwar :
^ . Müssen die einkommenden Posten aus dem Straz »

zenbuch und den Journalen in das Handlungsbuch ,
entweder von dem Handelsmanne , oder Fabri¬
kanten oder von einem vertrauten Bedienten ei¬
genhändig eingetragen werden^

V. Soll das Handbuch alles ordentlich enthalten ,
was dem Handelsmanne zur Last , oder ihm zu
Guten fällt .

( !. Soll das Jahr und der Tag , wie auch die Per¬

wurde erkläret , daß , da die SchindelzHhlerey ein wirkli¬
ches in dem ständischen Kataftro , und per Landtafel inlie »
gendes Donnnikalgefäll ist , die von den Eigenthümern aus «
zustellende Quittungen oder Polleten , als obrigkeitliche
Quittungen wegen bezahlten Dominikal - Abgaben zu be,
trachten und stämpelfrey seyen.
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sonen , denen, und durch welche geborget worden,
"eingetragen ,

v . Die in ein solches Buch eingetragene Post eine
zur Handlung , und in ein derley Buch gehörige
Sache , und nichts darin geschrieben seyn, was
nicht zur Handlung gehörig ist.

L . Soll das Buch in deutscher, walscher, französi¬
scher, oder in der üblichen Landessprache ge¬
führet werden.

? . Soll der Handelsmann oder Fabrikant von gu¬
tem Rufe seyn.
Für Bücher der Handwerker und Ge¬

werbsleute ist im 121 . §. der Gerichtsordnung vor¬
geschrieben:

H. Daß der Handwerker oder Gewerbsmann von
gutem Rufe seye.

l>. Daß er ein ordentliches Tagebuch halte , und
o . In dasselbe alles , was ihm zur Last und zu

Guten kommt , eintrage ,
ä . Soll das Jahr und der Tag , wie auch die Person ,

welche die Arbeit bestellet , dann jene , denen,
und durch welche sie geliefert worden , klar aus¬
gedrücket seyn,

e. Soll die in das Tagebuch eingetragene Post
dahin gehörig seyn, folglich von einer geliefer¬
ten Waare herrühren .

Alle andere Handlungsbücher , welche diese
Eigenschaft nicht haben , unterliegen also dem Stäm -
vcl nicht.

2) Zwischen förmlichen Landesfabriken , und fa¬
brikmäßigen Befugnissen ist in Beurtheilung der Stäm -
velklasse der Unterschied zu beobachten; daß

H.. Landesfabriken mit einem förmlichen Fabriks - Pri¬
vilegium versehen seyn müssen, wodurch sie nicht
nur von der Militär - Ginquartirung befreyet , son¬
dern auch berechtiget sind, den k. k. Adler auf
ihren Gebäuden auszuhängen , ihre Fabrikssiegel
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damit zu verzieren, und ihre Waaren damit zu
bezeichnen, ihre Firma beym Wechftlgerichte pro-
tokolliren zu lassen, ihre Lehrlinge selbst frey zu
sprechen, Werkmeister aufzustellen , und zu ihrem
Fabriksgebrauche Gesellen von jeder Innung zu
halten , und eigene Färbereyen u. d. gl. zu haben.

Wegen dieser Vorzüge gehören nun die Bücher
dieser privilegirten LandeS - Fabrikan -
ten in die Stampelklasse zu 15 kr. für jeden
Bogen .

L . Alle übrigen Fabrikanten , welche nicht mit
solchen Privilegien , sondern nur mit Landes »
Fabriks - Befugnissen versehen sind, worin
ihnen nicht alle oben genannten , sondern nach
Umständen nur einige dieser Vorzüge eingeräumt
sind , gehören in Ansehung ihrer Bücher nur zur
zweyten Stampelklasse zu 6 kr. für jeden Bogen .

147 .

Hofiammer -Dekret M <i<i6 ? ? ? — 16902 . vom
5. Iuny i804 . . Sämmtliche Fiskalämter haben
ein vollständiges Verzeichniß über alle in Ta¬
bak- , Stämvel - und andern Gefalls -Kontraband -An¬
gelegenheiten im Rechtswege anhängigen Prozesse
zu verfassen, bey einem jeden derselben nicht nur das
Datum , wenn die Klagschrift der Partey der Kammer -
prokuratur zugestellet, oder wenn dieselbe von der Par¬
tey aufgefordert worden, sondern auch dasjenige fiskal-
ämtliche Individuum , oder denjenigen gemietheten Ad¬
vokaten, der den Prozeß zu führen hat , namentlich
anzuzeigen, was für Fortschritte dabey gemacht , d. i.,
wie weit der Prozeß bereits gediehen ist, so auch die
Ursachen, warum derselbe bey etwa längerer Verzöge¬
rung nicht weiter vorgerücket ist> bestimmt anzuführen .

Dieses Verzeichniß ist künftig gleich nach Verlauf
jeden Quartals mittelst der betreffenden Administration
an Behörde einzusenden, welche diese Verzeichnisse und

10
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Ausweise mit ihren Bemerkungen gutachtlich der Hof¬
stelle einzubegleiten hat . Siehe 301 und 343 .

149 .

Reo . iHf ^ . vom 14 . Iuny 1804 . Eides¬
formeln , von Amtswegen abgeforderte , und wenn
der Eid von Amtswegen abgeleget werden muß , sind
laut §. y. I n̂ . ß . stamvelfrey. Gidesformeln aber , die
in dem Geschäfte einer Partey beygebracht werden,
sind , weil sie in dem Patente nicht genannt sind , laut
§. 23 . Hro . 25 . mit dem Ŝtampel zu 6 kr. zu versehen.
Siehe Ni -o. 316 .

149 .

Hofkammer - Dekret vom 5. Iuly 1804 . Nur
jene Auszüge ! , Conti , und Rechnungen der
Handelsleute , Künstler und Professionisten , worauf
die geleistete Zahlung für die gelieferten Waaren , oder
Arbeiten quittiret werden , die folglich die Stelle einer
Quittung vertreten , unterliegen dem Stämpel nach
dem Werthe des Gegenstandes . ( i85 , 458 .)

150 .

Nro. ' 549 ; . ; -^ zs . , -^zzz . vom 12. Iuly
1804 . Jene Zertifikate , welche zur Sicherheit
der Zoll - und Aufschlagsgefalle von den Obrigkeiten
und Magistraten ihren Unterthanen , und Bürgern ,
welche Grundstücke in Ungarn besitzen, wegen derZoll -
und Accisfreyen Einfuhr ihres eigenen Bäuguts erthei¬
let werden müssen, sind als officiose Urkunden von dem
Stämpel frey.

151 .

Nro . l -6^ z. und ' Hf ^ . vom 12. Iuly 1804 .
Die Getreide - , Vieh - , Naturalien - und
Viktualien - Zertifikate sind als politische Legi¬
timationen dem Stämpel nicht unterworfen .
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152 .

Hofkammer -Dekret vom 12. Iuly igo4 . Die
Zeugnisse über Normal - und Real - Schulgegenstande
unterliegen dann einem Stampel , wenn sie von den
Direktoren über Prüfungen aus allen Klassen , nicht
aber , wenn sie von einzelnen Lehrern nur über einzelne
Gegenstande oder Klassen ausgefertiget werden.

153 .

Nro . ' ^ ». vom 19. Iuly 1804 . Die Quit¬
tungen der Armen über die ihnen von der in Wo h l-
thätigkeits - Anstalten aufgestellten Hofkom¬
mission zukommenden Aushülfen bedürfen keines
Stämpels .

154 .

Nro . ' ^ Ẑ . vom 26 . Iuly 1804 . In Bezie¬
hung auf die Verordnung vom 8. März 1804 wird in
Ansehung der wieder eingeführten Krediti -
rung des Stämvelpapters für die Aerarial - Tax¬
amte r nachtraglich festgesetzet, daß :

1) zur Vereinfachung der Manipulation die darin
»üb I^ t . d . anbefohlenen, mit letztem April abzuschlie¬
ßenden Ausweise über die Vorräthe an Stämvelvapier ,
und über die noch rückständigen Grfüllungsstämpel -Be¬
trage von den Taxämtern nicht specifisch, sondern nur
summarisch über Geld , vorrathiges Stämvelvapier ,
und über die noch hinter den Parteyen haftenden Rück¬
stände verfaßt werden können.

2) Daß die I û . F. angeordneten gedruckten Quit¬
tungen füglich unterbleloen , und statt derselben Anwei¬
sungsscheine für den Erfüllungsstämpel von den Tax«
amtern abgegeben , und von den Stämpelämtern ange¬
nommen werden dürfen , welche, wie es in der Mani «
pulations -Instruktiou bereits vorgeschrieben ist , bey den
Stämpelämtern zur Kontrolle des Regulators aufde-
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wahret , dagegen aber die Einschreibbücher den T <y .
amtern stets zurückgestellet werden müssen.

3) Daß von den Taxämtern bey der monatlichen
Geldabfuhr an die Stampelamter der Erfüllungsstam -
pel jedesmal monatlich saldiret , und der verbleibende
Rest 2 conto des Realstämpels vorgemerkt werde.
Siehe Nro . 6. 134 . 181 . 183 . 255 .

155

IVro. l -s-5^ . vom 2 . August 1804 . Daß auch
den Tabak - Gefä ' lls - Distriktsverlegern da,
wo keine Kameral - Aemter , landesfürstlichen Kassen,
Magistrate , Faktoreyen u. d. gl. befindlich sind , der
Verschleiß der höheren Stämpelpapier - Gattungen von
7fi . aufwärts gegen eine angemessene Kauzion , und
gehörige Sicherheit , mit der Provision von 1^.°/° über^
lassen werden könne. Siehe Rro . 6. 12 ?.

156 .

^ o. ' ^ z^ . vom 2. August 1804 .
^ . Da die Aufnahme von Inventarien bey

Verlassenschaften von Amtswegen vorgenommen wer¬
den muß , und die ersten Aufsätze derselben im 21 . §.
stämpelfrey erkläret sind, so sind es auch die von Amts¬
wegen darüber aufgenommenen Protokolle .

Aber die Tauf - und Todtenscheine , welche diesen
Protokollen , und Inventarien beygeleget werden, müs¬
sen patentmäßig gestämpelt seyn. Wenn aber der Fall
eintreten sollte , daß der Stämpel dafür von den Erben
Armuthshalber nicht entrichtet , auch solcher aus der
Verlassenschafts - Massa nicht bestrittet, werden könnte,
muß dieses mit einem von der Ortsobrigkeit , oder dem
Ortsmagistrate ex ollicio ausgestellten Zeugnisse er¬
wiesen werden.

L . Urkunden vor dem 1. Jänner 1803 auf dem
damals bestandenen klassenmäßigen Stämpel ausgefer -
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tiget , bedürfen im Original als Beylagen beygebracht,
keinen neuerlichen Stampel .

6 . Die Akten - Regenten sin Galizien ) ha¬
ben darauf zu sehen, ob die Urkunden , welche ihnen
vorkommen, patentmäßig gestämpelt seyen.

v . Die Sponsionen der Vormünder , oder
Mitvormünder , oder die Angelobungen , daß sie das
Pupillar - Vermögen getreu , und zum Besten der Pu¬
pillen verwalten wollen , wenn solche schriftlich ausge¬
stellet werden , unterliegen dem Stampel nach der per¬
sönlichen Eigenschaft des Pupillen . Geschieht aber diese
Angelobung nur mündlich bey Gerichten , und wird
darüber bloß ein Protokoll aufgenommen , so sind diese
Protokolle stämpelfrey , mit den Abschriften von
diesen Protokollen hingegen , oder von den aus¬
gestellten Sponsionen ist sich wie mit allen übrigen Ab¬
schriften zu benehmen.

N . Die Aussagen der Zeugen , und die Reverse
über zugestellte Schriften sind , wie alle übrigen in
Prozeßsachen vorkommende Beylagen von Satz¬
schriften zu stampeln.

I '. Erbserklärungen können nur von dem Haupt¬
oder Universalerben eingereichet werden , und fordern
nur einen klassenmäßigen Stampel , wenn sie auch von
mehreren Haupterben unterschrieben sind.

6 . Wenn es um die Rekognoscirung einer Ur¬
kunde zu thun ist , hat der Richter darauf besonders zu
sehen, ob die Urkunde gehörig gestämpelt "sey. Bey
Entdeckung eines Mangels hat sich derselbe ohne wei¬
ters nach Vorschrift des Patents zu benehmen.

It . Die von den Gränz -Kämmerern aufge¬
nommenen Intermissions -Protokolle sind als Amtsschrif¬
ten , so lange sie an Parteyen in Abschrift nicht hinaus¬
gegeben werden , nclch dem y. Z. Iiit .n . stämpelfrey.

I . Alle Berichte über Rekurse , sind nach dem
22 . §. LuH . ohne Unterschied als Berichte in Partey¬
sachen mit dem Stampel von 15 kr. zu bezeichnen.
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15? .

Hofkammer - Dekret vom 2. August iso4 . Au«
fer den in dem neuen Stampelpatente namentlich aus ^
gedrückten Stämpelsreyheiten können keine andere
Befreyungen statt haben , und außer der k. k. Hof¬
kammer ist keine andere Stelle befugt , jemanden von
dem Gebrauche des Stampels loszuzahlen, vielweniger
die Stampelfreyheit ohne derselben ausdrückliche Er¬
laubniß , und Bewilligung kontraktmäßig zuzusichern.

158 .

Ni -o. ' j ^ Z. vom 3. August 1804 . Die Quit¬
tungen der Interessenten , oder Gewerken über den von
den in die Hauptgewerkschaft eingelegten Kapitalien be¬
zogenen Nutzen sind, da diese Kapitalien bey ihrer eige¬
nen Gewerkschaft von den Interessenten zum Betriebe
des Bergbaues angeleget wurden , wie die Quittungen
über erhaltene Ausbeuten , stampelfrey. Siehe such
Nro . 87 , 112 .

, 159 -

A>o . ' 5j ? s . v. y. August 1804 u. Nro . ^ ZK.
Vom 31 . Dezember 1807 .

». Procentenzuschüsse sind Besoldungs - Zu¬
lagen , oder Theuerungs - Beyhilfen , mithin
die an die Kassen ergehenden ersten Anweisungen dersel¬
ben nach Z. 21 . I n̂ . X . X . stamvelvfiichtig; — jedoch
haben die von den Unterbehörden über die erste Anwei¬
sung ergehenden weitern Expeditionen keinen weitern
Stämpel nöthig.

b . Auszügel und Conti der Handelsleute , un¬
terliegen nur damals , wenn die Saldirung auf dem
Auszügel oder Conti selbst abquittiret wird, nach Z. 21 .
I ît . b . dem Stampel nach dem Werthe . Wenn jedoch
die geleistete Zahlung nicht auf diesen Urkunden selbst
abquittiret , sondern zur Bedeckung der Kassen beson-
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dere Quittungen ausgestellet werden , so sind nur die
Quittungen allein zu stämpeln , die Auszügel und Conti
aber stampelfrey ') .

o. Die Anweisungen der Reise - Partikulare ,
und der Substitutions - Kosten , so ferne solche streng
nach den Normalien berechnet werden , und nicht die
Eigenschaft einer Remuneration , oder Gnadengabe ,
mittelst eines höheren Pauschbe träges haben , und
in der Voraussetzung , daß der Empfänger für solche
normalmäßige Betrage eine ohnehin klassenmäßig ge-
stämvelte Quittung ausstellen muß , sind stampelfrey.

6 . Da die Provisionen nach dem Tage berechnet
sind , und eigentlich täglich , oder wenigstens wöchent¬
lich ausgezahlet werden sollten, so unterliegen die Quit¬
tungen über derley Provisionen , welche jahrlich 50 st.
— oder wöchentlich ist . nicht übersteigen , keinem
Stampel , doch Quittungen über Pensionen , die nur
Huarlalitsr bezahlet werden , müssen klassenmäßig ge¬
stempelt seyn.

Das nämliche wiederholt mit Hofkammerdekret
Nro . ' HZU . vom 3 I . August 1804 und Nro . ^H^. vom
8 . May 1813 .

160 .

Uro . ^ 7§ . vom 9. August 1804 . Vorschlage,
oder Berichte , wenn selbe nur die Besetzung einer einzi¬
gen Dienstesstelle zum Gegenstande haben , fordern
nur einen I5kr . Stampelbogen , und , wenn sie aus
mehreren Bögen bestehen, die übrigen Bögen nur die
mindern Stämpel nach §. 7. und 15 .

») Dieses wurde mit Dekret Zahl 7LI 6.. v. 7- März , 8 , 6
wiederholet , und der Gefälls -Direktion aufgetragen , alle
jene Conti und Auezügel , welche in Händen des Empfän¬
ger « ohne klassenmäßigen Stampel , und mit dem Vey -
fahe : wichtig bezahlt , « oder einer andern Art von
Bestätigung über geleistete Bezahlung gefunden werden ,
in patentmäßigen Anspruch nehmen zu lassen. 453 .



152

Wenn hingegen in einem und dem nämlichen Be¬
richte 2, 3, oder noch mehrere Dienste zu besetzen ange¬
tragen werden , muß für jeden Dienst der Stampel mit
15 kr. besonders beygedrückt, oder ein derley Bogen
beygeleget werden. '

Die Stamvelgebühr muß jener bezahlen , der den
Dienst wirklich erhalt .

Dieses ist jedoch nur von wirklichen Dienstbesetzun¬
gen, nicht aber auch von Vorrückungen zu einer höheren
Besoldung zu verstehen, denn , wenn z. B . durch Be¬
förderung des ältesten Konzipisten zum Sekretär , oder
des ältesten Raitoffiziers zum Raitrath , die Ko.lzipi-
sten , oder die Raitoffiziers blos in die systemisirte hö¬
here Besoldung der Ordnung nach vorrücken, so darf
diesfalls , weil dadurch kein wirklicher Dienst besetzet,
und nur in der nämlichen Dienstkathegorie blos vorge¬
rücket wird , dem Berichte fein besonderer Stämpel
beygedrücket werden,

Die solchen Berichten beygelegt werdenden Kompe¬
tenten - Tabellen bedürfen feines Stämpels ,

161 .

Aro . ^ G^ . und - 4 ^ s . vom 16. August 1804 ,
an die gali zische Vankal - Gefälls - Administration
unter ^ / o. ' ^ 3^ . den y. August 1804 erlassen:

1. Alle wegen Beybringungen derDienstpach -
tungs - oder andern Kautionen bey der galizischen
Domainen - und Salinen - Administration vorkommende
und wechselnde Schriften , können aus dem Grunde
ohne Stampel erepediret werden , weil die Kautionen
immer zur Sicherheit des Aerariums ausgestellet wer¬
den , und die dießfalligen Kautions - Urkunden , in si>
ferne solche nicht in solchen öffentlichen Staatspapieren
bestehen, die nach dem 0. §. 1 «̂ . 6 . vom Stämpel aus¬
genommen sind , ohnehin vor»'chriftmäßig gestämpelt
seyn müssen.

2 . Die Anweisungen der Reisepartikularien un.d
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die Substitutions -Kosten , in so ferne sie nach den Nor¬
malien berechnet worden , und nicht die Eigenschaft einer
Remuneration , oder einer Gnadengabe haben , dann
in der , Voraussetzung , daß der Empfänger für solche
normalmäßige Betrage eine klassenmäßig gestämpelte
Quittung ausstellen muß , sind stämpelfrey .

3. Die Quittungen , welche Beamte und andere
Diener über die Beträge , zur Unterhaltung der Dienst¬
pferde, oder als Reise - Pauschale , oder anstatt des
ihnen gebührenden Naturalquartiers für Quartiergelder ,
für Kanzleyspesen und dergleichen, mit der Dienstes -
Verrichtung wesentlich verbundenen Beytrage ausstellen
müssen, sind als officiose Urkunden stämpelfrey.

/». Auch die Quittungen der minderen Dienst¬
bothen , als Amtsyaiduken , Waldheger , Feldhüther ,
Knechte , Kühemenscher, u. d. gl. für den wöchent¬
lich erhaltenen Liedlohn , bedürfen keinen Stämpel ,
um so weniger , als der höchste Liedlohn dieser Leute
wöchentlich nicht ist . betragt , und solcher auf den
Staatsgütern nur wegen der Nechnungs - Dokumen -
tirunqen quittiret werden muß , welches sonst im Allge¬
meinen, nicht gebräuchlich ist. Auf eben diese Art ist
sich auch in Ansehung der Taglöhn er , Handlan¬
ger , Zimmerleute , Maurer , und derglei¬
chen Gesellen zu benehmen, mit denen der Lohn
zwar täglich akkorpiret , solcher aber denselben nur
wöchentlich ausbezahlet wird .

5, Wenn die Kameral - Wirthschafts - Aemter ,
Natural - Produkte , oder andere Erzeugnisse kaufen,
und diesen Kauf in den Rechnungen mit Quittungen des
Verkäufers belegen müssen, so müssen diese wie alle
Quittungen nach dem 2i . §. I ît . n . gestämpelt seyn.

6 . Die von dem Auslande , z. B . aus der M o l-
dau , und so auch die aus Ungarn , und Sieben¬
bürgen an das Bukowiner Kreisamt einlangen¬
den Gesuche, Klagen , Ersuch - , Gmpfehlungs - und
andere derley Schriften sowohl , als die darüber ins
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Ausland und nach Ungarn , und Siebenbürgen
ertheilet werdende kreisamtliche Bescheide , Antworten ,
und Expeditionen, oder sonstige Erledigungen sind stäm-
pelfrey zu behandeln.

Desgleichen sind die von den moldauischen
Aemtern , oder sonst von ausländischen , ungari¬
schen , und sieb end ürgisch en Behörden unge-
stampelt ausgestellten Passe , und Zeugnisse ohne An¬
stand anzunehmen. Wenn aber derley Pässe , Zeug «
nisse, und andere Urkunden , in einem k. k. Erblande ,
wo das Stampelgefall eingeführet ist , einer Bittschrift
beygeleget , oder in einer vor politischen, oder Justiz -
Behörden vorkommenden Parteysache als Beweise bey¬
gebracht werden , Müssen solche nach Vorschrift des Pa¬
tents allerdings , wenn sie nicht in Original beygebracht
worden sind , entweder als simple oder als vidi -
mirte Beylagen gestampelt seyn. Siehe Hofoe-
kret Aro . ^ DH . vom 4. Iuly 1811 . ^ ro . 283 .

7. Recepissen, und Scheine über empfangene
Dekrete , Notionen , und andere Zustellungen , sind
siampelfrey . Siehe Nro . l 64 .

8. Streitigkeiten , und alle Klagen zwischen Un¬
terthanen uud Unterthanen , oder zwischen benachbarten
Gemeinden , welche nicht ex nexn 5ub <1it6lao entste¬
hen , oder nicht zugleich auch landesfürstliche und Kon¬
tributions - Angelegenheiten betreffen , sind als Privat -
Streitigkeiten in Ansehung des Stampels ohne weiters
nach dem Stämpelamte zu behandeln.

y . Zeugnisse, welche Obrigkeiten , Magistraten ,
und Gemeindvorsteher , Bürgern , und Unterthanen in
Parteysachen ausstellen , müssen nach dem 20 . §. I ît . i .
gestampelt seyn.

10 . Auch die Stämpelstraf - Rekurse der Staats -
beamten müssen gestampelt seyn.

i i . Bittschriften können in keinem Falle nach
dem Range des Bittstellers gestampelt werden , sie sind
ohne Unterschied der persönlichen Eigenschaft §. 23 .
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Nro . 21 . dem 6 kr. Stampel zugewiesen. Siehe
Nro . 314 . und 441 .

162 .

Ni -o. ' ^ f ^ . vom 16. August 1804 . In Anse¬
hung der uneinbringlichen Stämpelgebühren ist von
Quartal zu Quartal ein spezifischer Ausweis mit na¬
mentlicher Aufführung der Parteyen , des rückständigen
Stämpelbetrages und der Ursache der Uneinbringlichkeit
an die Hofkammer einzusenden, und die Abschreibung
anzusuchen. SieheNro . 134 . 154 . 191 . 255 .

163 .

Nro . 24^AH. vom 16. August 1804 . DenHan «
delsleuten , Fabrikanten und Professioni -
sien kann kein gesetzlicher Termin vorgeschrieben wer¬
den , binnen dessen sie bloß des Stämpels wegen ihre
Schuldposten aus. den Hülfsbüchern in das Hauptbuch
übertragen müssen, da einem ordentlichen Handels - oder
Gewerbsmann ohnehin selbst daran gelegen ist , seine
Forderungen so bald als möglich auf das Hauptbuch zu
bringen , und demselben dadurch zu seiner eigenen Si¬
cherheit die Wirkung einer gesetzlichen Beweiskraft zu
verschaffen.

164 .

^ l-0. ' N ^ . vom 16. August 1804 . Die so¬
genannten Arbeitsaufiündigungs - , Umschreib- oder
Entlaßscheine der Handwerker , Professionisten und
Künstler, die den Gesellen ertheilet werden , und welche
die Dauer ihrer Dienstzeit , dann das Wohlverhalten
derselben zum Gegenstande haben, sind förmliche Urkun¬
den , und nichts anders , als wahre Dienst - Zeugnisse,
oder Dienst - Bescheide, die den Gesellen so lange statt
der Kundschaft dienen, als sie ihren Dienst nur im Orte
selbst wechseln, indem ihnen die Kundschaften el-st als¬
dann ertheilet werden , wenn sie außerhalb des Ortes
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sich begeben , und ihr Glück weiter suchen. Da nun
nicht auf den Namen , und die Form einer Urkunde ge¬
sehen werden kann , sondern jede Urkunde überhaupt in
Ansehung des Stämvelgebrauchs nach ihrem Inhalte ,
und nach der wahren Eigenschaft beurtheilet werden
muß , so sind derley Dienstzeugnisse vermög des 20 . Z.
im . i . nach der Eigenschaft desjenigen zu stämveln , in
dessen Geschäft sie ausgestellet werden. Siehe Ni-o. i0 ? .

160 .

Nro . ^ zß ; . vom 23 . August 1804 . Den Ex¬
pedits - Aemtern der Magistraten gebühret die nämliche
Provision 22° /«, welche für die Grundobrigkeiten , und
Trafikanten in dem Normale bemessen wurde, weil jene
eben so wie diese das Stämpelpapier baar zu bezahlen
haben , und für den richtigen Gebrauch des Stampels
haften , und auch darauf sehen müssen, daß die zur Ex¬
pedition gelangenden Schriften , Urkunden u. f. w. mit
dem klassenmäßigen Stämpel versehen seyen. Siehe
Nro . 3 , 6.

166 .

Nro . ' 5-f ^ . vom 30 . August 1804 . Die von
den Ortsobrigkeiten den Unterthanen zur Legitimation
wegen der Befreyung von der Wegmauthgebühr erthei¬
let werdende Zertifikate , oder Richterzeug¬
nisse sind , als eine zur Sicherheit des Wegmauthge -
falls eingeführte Vorsichts - Manipulationssache , und
als offiziöse Legitimationsscheine stampelfrey.

16 ? .

Ni -o. ' ^ ^ s . vom 30 . August 1804 . Der k. k.
Hofkriegsrat !) habe allen Militärbehörden befoh¬
len , daß genau nach dem 20 . §. des Stämpelpatents
jede nozionirte Militär - Harten sich d .n gesetzmäßig ge¬
schöpften Notionen der Stamvelgefälls -Administration
gehörig zu fügen , solche zu recipissiren, und wenn sie
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durch die Notion beschwert zu seyn errachte , sich wie
jede andere Partey in Ergreifung des Rechts - oder
Gnadenweges nach Vorschrift des Patents zu beneh"
men habe.

168 .

I^ro . ' ?Z7Z> vom s . September , 804 . Da die
Hausierpasse in Folge der Hofverordnung vom 19. De .
zember 1798 seit dem Jahre 1799 nicht mehr von dem
Kreisamte , sondern von den Werbbezirken und Dominien
ausgefertiget , von dem Kreisamte hingegen nur bestätiget
werden , und mit dem Stampel von 2 st. versehen seyn
müssen, so sind die Mauth - und Zollämter angewiesen,
auf dieG 0 ttscheer und Reifnitzer Unterthanen des
Herzogthums Krain bey ihrem Eintritte an den Ein¬
bruchs - Stationen wegen ihrer Hausier - Passe vorzüg¬
lich aufmerksam zu seyn , und in dem Falle , wenn
darin eine Verfälschung befunden werden , oder die
Gültigkeit derselben aufgehöret haben sollte, oder diesel¬
ben mit gar keinem Passe versehen wären , sie an die
Gerichtsbehörden , oder Kreisämter , die es betrifft, ab¬
zuliefern.

169 .

Hofkammer - Dekret vom 26 . September 1604 .
Wenn ein Berg - oder Hüttenarbeiter heimlich
entweichet, dem Flüchtling von Amtswegen nachge¬
spület , und derselbe im Betrerungsfalle in seinen ver¬
lassenen Dienst zurückgestellet wird , so sind diese G e-
schäfte weder mit Taxe , noch mit Stampel , oder
mit Postporto zu belegen. Siehe Uro . 87 . 112 . 158 .

170 .

L^ mberger Gubernial - Verordnung
Uro . 42743 . vom 26 . Oktober 1804 mit Bezug aufdaS
Hofkammerdekret vom 27 . September 1804 . Die Ex¬
peditionen , welche in Dienstverleihungs -Fällen an Iu -
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dizialbeamte vorkommen, als Intimationen an die un¬
tern Behörden (außer in Fällen von Privilegien , oder
Gnadenverleihungen , wo die Intimationen von den
Parteyen eigends angesucht werden müssen) die Bestim¬
mung des Tages zur Beeidigung , das Einschreiten um
die Anweisung des Gehalts u. d. gl. an die unteren Be¬
hörden zur Verständigung ergehenden Expeditionen sind
nur als solche Korrespondenzen zu betrachten, welche
in dem gewöhnlichen Gange der Geschäftsverhandlung
liegen , und welche die Obliegenheit des Amtes mit sich
bringen .

Sie sind daher als officios von dem Stämpel be¬
freyet , so wie §. 21 . ohnehin bestimmt ist , daß alle
Expeditionen , womit einem Beamten eine Besoldung,
oder was immer für ein Genuß angewiesen, oder ihm
seine neue Anstellung intimiret worden , dem Stämpel
unterliegen , und daß nur die unmittelbare erste An¬
weisung der Besoldung für den Neuernannten den
Stämpel nothwendig habe. Die Besetzung s-V o r-
schläge sind ohnedieß dem Stämpel zu 15 kr. zuge¬
wiesen.

171 .

Nro . ' ^ j . vom 25 . Oktober 1804 . Jede U e-
bertragung eines Stämpels , sie mag durch Aus¬
schneidung oder Abdrückung des achten Papier -,
Karten -, Kalender -, Starke -^ Haarpuder - u. Schmink -
Stämpels , oder auf was immer sonst für eine Art ge¬
schehen, ist nach dem 30 . Z. deö Papier - und 16. §. des
Starke - und Haarpuder -Stampelpatents mit der fünf-
ziqfachen Strafe des nachgemachten Stämpels , und
Konfiskation der betretenen Waare zu bestrafen.

172 .

Nrc >. ' ^ f . vom 25 . Oktober 1804 . Die Feld «
kaplane sind in Ansehung ihrer persönlichen Eigen¬
schaft den Pfarrern und Seelsorgern in den Landstädten,
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die Feldsuperioren aber den Pfarrern , Dechan¬
ten :c. in den Provinzialstädten, in Hinsicht des Ge¬
brauchs des Stampels gleich zu halten.

173 .

Nro . ' z^ z. vom 21. Oktober 1904. Da die
in Galizien bestehenden jüdischen S chank - Li -
zenzen der Juden nur auf ihre Lebenszeit ertheilet
werden, und blos als eine politische Vorsichtsanstalt
zur Beschränkung der unbefugten Schankhauser der Ju¬
den eingeführet worden sind, so haben diese Lizenzen
keinem Stämpel zu unterliegen. Siehe Nro . 201 .

174 .

Nro . 5^ If . vom 29 . November 1704. Pässe
zur Einfuhr des Kreuzbleches , des Zitter¬
drahts , und des Stahlbleches zu Uhrfedern, so
wie Passe zur Einfuhr des Kilpfers sind nur mit
dem Stämpel zu 15 kr. zu belegen.

175 .

Ni-o. 4o^24. vom 20. December igo4 . Das
Pupillar - und Kuratel - Vermögen , welches
weniger als 100 st. beträgt, und eben so auch die
Verl ^ ssenschaften vom gleichen Betrage , sind
vom Gebrauche des Stämpels frey ; und nur , wenn
sie loofi . und darüber betragen, .dem Stämpel zu un¬
terziehen.

176.

Uro . 4^ß ?s . vom 20.December 1804. Für die
Interims - Quittungen , wodurch die Stämplung aller
Quittungen nur eludiret werden könnte, ist in dem
Stämpelpatente keine Ausnahme gemacht, und sie for¬
dern daher den Stämpel nach dem Werthe des Gegen¬
standes, da §. 2i . I^ t . v̂. Quittungen aller Art
eben diesem Stämpel zugewiesen sind.



l60

177 .

^ ro . ^ ^ . vonl 28 . Dez . 1804 . Die Bankai -
Administration wird auf die genaueste Befolgung der
Verordnung vom 23 . Febr . 1804 aufmerksam gemacht,
und derselben anbefohlen , zu den jährlich vorzuneh¬
menden Stampelpapiers - Inventuren nie ei¬
gene Bankalbeamte auszuschicken, sondern immer abzu«
warten , bis von den Bankal -Inspektoraten die Kollekt¬
reisen für das vierte Quartal jedes Jahres , welche ohne¬
hin immer in den ersten Tagen des Monats November
geschehen müssen, vorgenommen werden , wo unter ei¬
nem auch die Inventur des vorräthig gebliebenen Stäm -
pelpapiers ohne Aufrechnung besonderer Neise - oder
Zehrungskosten alljährlich zu geschehen hat . Siehe
12 ? — iy4 .

178 .

Nro . 2ZH. vom 3. Jänner 1805 »nd Nro . ^ fHZ .
vom 6. Iuny 1305 .

^ . Daß bey einem Kont r akte , welcher ein
Kommun - Instrument ist, und die kontrahirenden
Theile wechselseitig verbindet , kein Theil als Em¬
pfang e r , sondern ein jeder in der Eigenschaft ei¬
nes Mitkontrahenten als Aussteller anzusehen seye,
und daß daher die Parteyen wegen unklassenmäAg oder
gar nicht gestämpelten Kontrakten nur mit der Ausstel¬
lers - , nicht aber auch mit der Annehmersstrafe patent¬
mäßig in Anspruch genommen werden müssen,

L . Wenn in einem Kontrakte das Bedingniß
ausdrücklich enthalten ist, daß derselbe in einer bestimm¬
ten Frist von selbst noch aufgelöset werden könne, soll
ein solcher Kontrakt , wenn darin ein Reugeld be¬
stimmet ist , wegen diesem dennoch als eine förmliche
stampelpfiichtige Urkunde behandelt werdem
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179 .

Hofkammer D̂ekret vom 17. Jänner 1805 . Nach
dem y. §. des Stämpelpatents sind alle Kriminal -
Akten von dem Stämpel befreyet, daher müssen auch
alle Schriften , Expeditionen u. f. w. so lange
die Kriminal «Untersuchung wider den Beschuldigten
fortwähret , ohne Stämpel expediret werden , und
so , wie das Strafurtheil ohne Stämpel zu expe-
direnist , eben so kann auch das Urtheil , oder die
Urkunde , wodurch der in die Kriminal - Untersuchung
verfallene davon losgesprochen wird , keinem Stämpel
unterliegen .

Wenn aber andere Parteyen sich für einen in die
Kriminal - Untersuchung Verfallenen zur Bürgschaft an¬
tragen , oder Kauzion erlegen , Abschriften von Krimi¬
nal - Expeditionen, und Protokollen verlangen , und der
Kriminalrichter die Bürgschaften , und die Kauzionen
annimmt , oder die Abschriften bewilliget , so sind diese
Handlungen schon keine Kriminal - Verhand¬
lungen mehr , sondern müssen, als Partey sachen
betrachtet , und als solche dann auch dem Stämpel un¬
terzogen werden.

160 .

Nro . 5H2o. vom 14. Hornung 1805 , Die Auf¬
kündigung ssch ein e, und Aufnahms -Zet <
teln bey dem Dünntuch - und Seidenzeugma¬
cher - Handwerke sind ftämpelfrey.

181 .

Nro . 5^ H. vom 14 . Hornung 1805 . Die vor,
Und wahrend der vorhin bestandenen, nun aber wieder
aufgehobenen Stämpelpapiers -Beschaffung unein¬
bringlich gewordenen Stämpelbetrage sind dem Tax¬
amte von dem Siegelamte baar zurück zu vergüten ; die
künftig uneinbringlich werdenden aber in vierteljahrige

11.
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Ausweise zu sammeln , und der Landesstelle zur Er¬
wirkung der Abschreibung - Bewilligung von der Bor¬
gung vorzulegen. SieheNro . 6, 134 , 154 , 162 , 133 .

182 .

Nro . " 5A. vom 21 . Hornung 1805 .
^ .. Einschreitungen um Anweisung der in's Ver¬

dienen gebrachten Diurnen sind als ein bloßes
Amtsgeschäft , so wie auch die Anweisungen
dieser Diurnen um so mehr stämpelfrey , als die Quit¬
tungen , welche von den Empfängern ausgestellet wer¬
den , ohne weiters gestampelt seyn müssen.

L . Die geschwornen Landmesser in G a-
lizien gehören zu der Kathegorie der Konzipisten
bey Länderstellen.

183 .

Nro . 6^ H. vom 21 . Hornung 1805 . In den
für die Tax - Aemter bestimmten Einschr eib - Bu¬
chel n ist auf dem nämlichen Blatte , wo das gefaßte
Materials eingeschriebenwird, auch eine Rubrik über
die gescheheneG eld abfuhr zu eröffnen, um hiedurch
die Schuldigkeit , und Zahlungsle istung der
betreffend n Aemter sogleich mit einem Blicke übersehen
zu können. Siehe Aro . 134 . 154 . 255 .

Das von der Gefälls - Hofbuchhaltung entwor¬
fene neue G insch reib - Büchel wurde in Folge
hohen Hofkammer -Dekrets Rro . ^-fM ^. vom 2 ?. Au¬
gust 1812 gedruckt, und vom 1. November b. I . in Ge¬
brauch gesetzet.

184 .

Nro . ^ z . v. 28 . Hornung 1305 , u. Aro . ' 5ß ^ .
vom 2 ? . Iuly 1805 . Wenn Notionen , entweder in
Original , oder in simpler Abschrift den Gnaden -
Rekursen , oder jenen im Rechtswege gar nicht , oder
unklassenmäßig gestampelt beygeleget werden , ist bloß
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der doppelte Stämpelbetrag zu 15, 6 oder3 kr. nach¬
träglich einzubringen, und zwar mit 15 kr. für die in
Gnaden , oder Rechtswege beygebrachtenO ri -
ginal - Noziotten , — mit 6 kr. nachZ. 23. Art. 22.
für Abschriften , die beyGnaden -Rekursen , oder
anderen politischenVerhandlungen vorkom¬
men, dann mit 3 kr. nach§. 22. l û . L . für die No¬
tions- Abschriften im rechtlichen Verfahren .

Scheine über zugestellte Notionen , wenn
selbe im Original beygeleget werden, unterliegen kei¬
nem Stämpel , die Abschriften derselben aber müssen
nach dem 22. Z. I^ t . V< oder 23. Z. Art. 22 . mit dem
3 oder 6 kr. Stamvel versehen seyn, und wenn sie un-
gestämpelt vorkommen, gegen die doppelte Stämpel -
gebühr nachträglich gestämpelt werden.

185 .

Nro , 1204. vom s . März 1805. Die Konten
der Hof - und Staats druck erey überAera .rial -
Arbeiten gehören unter die Dienstsachen, und sind
stampelfrey. ( i49 , 458.)

186.

Hro . «^ Z-. vom 14. März 1805. Nach einmal
verstrichener Patental - Frist darf keine Ad¬
ministration verdorbene , oder unrecht gestam -
pelte Urkunden nachträglich weder um stamvel tt,
noch nachstampeln . Um so weniger aber die bereits
verrechneten Stämpelgebühren durch derleyA us<
tausch un gen der St ampelbögen wieder zur
Ausgabe , oder zur Abschreibung bringen lassen,
sondern hiezu muß immer die Bewilligung der Hofstelle
eingeholet werden. Siehe Uro . 50. 134. I ît.K. 191.
195 . 203 . 210 . 214 . 221 . 280 . 329 . 332 . 334 .

137 .

Rro . ?5§ . vom IL. April 1305. und Ni-o. ^ W .
11 *
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vom 18 . Iuly 1805 . Daß alle Kv scherst ei sch¬
und Lichterzündungs - Ko ntrakte , welche mit
den Kreispächtern , und von diesen wieder mit an¬
dern Unterpachtern inGalizien geschlossen wer¬
den , stampelpflichtig seyn , jene Eremplarien ausge¬
nommen , welche der y . §. I n̂ . t . von dem Stampel
befreyet.

188 .

Hofkammer - Dekret vom 26 . April 1805 . Kund¬
machungen von Privat - Verpachtungen , Versteigerun¬
gen u. s. w. wenn sie nicht im gerichtlichen Wege
geschehen, sind stampelfrey , und können der Zeitung
ohne Stampel eingerücket werden.

I8l ).

Uro . ^ ^ . vom 1. Iuny 1805 . und Nro . ' ^ Z.
vom 20 . Hornung 1806 . Die sogenannte Intromis -
sion bey dem Verkaufe eines Guts muß gemäß Z. 22 .
I ît . ü . mit 15 kr. gestampelt seyn.

190 .

Hofkammer - Dekret vom 6. Iuly iü05 . Für
jede Erlaubniß zur Haltung einerMinjamin , sooft
sie ertheilet wird , und für jede Verlängerung die¬
ser Erlaubniß / ist der Stampel von 20 fi. zu entrichten.

191 .

^ ro . ' ^ f ^ . v. 20 . Iuny 1805 . Keine Administra¬
tion ist nach der Instruktion , und Manipulation gefügt ,
nach einmal verstrichener §. 1. bestimmten Patental -
Frist , verdorbene , oder unrecht gestampelte Urkunden
nachtraglich weder umstampeln , noch nachstampeln zu
lassen; um so weniger aber dürfen die bereits verrechne¬
ten- Stampelgebühren durch derley Austauschungen der
Stampelbögen wieder zur Ausgabe , oder zur Abschrei¬
bung gebracht werden.
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Nach dem i . §. des Stampelpatents muß eine jede
stampelpstichtige Urkunde entweder gleich anfangs auf
Stampelpavier geschrieben, oder binnen 4 Wochen nach
dem Tage der Ausstellung zur klassenmäßigen Stamp -
lung gebracht werden.

Das Gesetz gestattet nur dann eine Ausnahme ,
wenn einer bereits gesta'mpelten Urkunde eine neue mit
dem vorhergehenden Gegenstand in keinem Zusammen¬
hange stehende Verabredung beygefüget , oder eine bey
ihrer Errichtung stämpelfreye Urkunde nachträglich ge-
stämpelt werden muß .

Wenn daher bereits ganz ausgefertigte
Urkunden zur Umstamplung , oder Austauschunq des
Stempels vorkommen, sollen solche immer ex otlo der
Direktion eingesendet, und von dieser mit dem Gutach¬
ten , oh die Auswechslung gewahret werden könne , der
Hofstelle einbegleitet werden. Siehe Nro . 50 . 186 .
105 . 203 . 210 - 214 . 221 . 290 . 320 . 332 . 334 -

192 .

Hofkammer -Dekret vom 20 . Iuny 1805 , kund ge¬
macht den 13 . Iuly 1805 . Es haben sich Fälle ergeben,
daß Hausinhaber , Haus - Inspektoren , u. d. gl. den
Zinsparteyen für den entrichteten Zins statt der fö r m-
lichen Quittungen , verschiedene Gattungen von
Zettelchen ertheilen , welche keineswegs geeignet
sind , die Stelle der Zins - Quittungen zu vertreten ,
und über die geschehene Zahlung des Zinses einen Be¬
weis abzugeben.

Da nun dergleichen nicht gültige Zettel den
Parteyen nicht die mindeste Sicherheit verschaffen, und
die Parteyen , wenn sie von den Hauseigenthümern ,
oder deren Erben , um den Zins nochmals belanget
würden , mit solchen nichts beweisenden Zetteln sich ge¬
gen den Anspruch nicht vertheidigen können, sondern
die geleistete Zahlung entweder durch Zeugen , Eide
oder andere weitschichtige, und kostspielige Wege erst
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rechtlich beweisen, oder aber den Zins noch einmal ent¬
richten müßten , so wird das Publikum hiervon benach«
richtiget , zugleich aber allen Hauseigenthümern , In¬
spektoren, und allen jenen , welche Zinsungen einheben,
hiermit aufgetragen , daß, wenn Parteyen über die ge¬
leistete Zinszahlung eine Bestätigung zu ihrer Sicher¬
heit verlangen , ihnen immer förmliche , und nach
Vorschrift des Stämpelpatents ordentlich gestämpelte
Quittungen , in welchen die Zahlungsschuldigkeit , näm¬
lich der Zins , der viertel - oder halbjahrige Betrag
desselben, dann ob solcher vorhinein, oder nach der Hand
gezahlet worden, der Termin , von welchem, und bis zu
welchem, deutlich ausgedrückt , der Zahler namentlich
genannt , und die geleistete Zahlung von dem Empfan¬
ger mit seiner Namensfertigung bestätiget seyn muß,
ausstellen sollen, da sonst, wenn entweder u « gestäm¬
pelte Quittungen , oder andere die Wesenheit einer
förmlichen Quittung nicht enthaltende , wie immer
beschaffene Zettel ohne Stämpel irgend wo be¬
treten werden sollten , die Zahler sowohl als der Aus¬
steller ohne weiters nach der Strenge des Patents in
die angemessene Sta 'mpelstrafe unnachsichtlich verurthei-
jleit werden würden. Siehe Hro , 129 ,

1Y3.

Nro . 22.§^ . v. 30 - Iuny 1805 . Die ExPens -
Verzeichnisse der Advokaten , welche denSatz -
schriften nach §. 241 . der allgemeinen Ger . Ord .
beygeleget werden, fordern blos denStämpelvon 3 kr. ;
dahingegen unterliegen die von dem Richter bereits mo-
derirten , und zugesprochenen Ervens - Verz eich-
nisse , welche von den Advokaten sodann den Parteyen
übergeben , und worauf die erhaltene Bezahlung quitti-
ret werden , gemäß §. 21 . I .u , m . dem Stämpel nach
hem Betrage ,
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19.4.

Nro . ' ^ §-f . vom 11. Iuly 1805. Die Direk¬
tion hat der Administration Ob der Enns zu verord¬
nen, daß bey den Stämpelpapier - Verschleißern zu
Mauthausen , Freystadt , Aschach , Feuer -
bach , Ried , Fambach , und Enns die jährliche
Inventur derStämpelpapier - Vorräthe höherer Klassen,
von jenen Tabakgefalls- Beamten , welche mit Ende
Oktober jeden Jahrs die Hauptinventur sämmtlicher Ta¬
baksvorräthe besorgen, mit Zuziehung einer Gerichts¬
person unter einem, und ohne Aufrechnung besonderer
Reise- und Zehrungskosten vorgenommen werden solle.
Siehe Nro . 127. 177.

195.

Aro . ' ^ Zl.. vom 11. Iuly 1805. Die Aus¬
wechslung reiner , und makulirter Stam -
pelbögen höherer gegen mindere , und so
auch minderer gegen höhere Klassen ist, wie bis¬
her, auch künftig ohne Anstand, und um so mehr zu ge¬
statten, als diese Austauschung nach Jedermanns Be¬
lieben weder in dem Stämpelpatente selbst, und auch
sonst in keiner Verordnung verbothen, auch gegenwär¬
tig kein Grund vorhanden ist, dem Publikum diese Be¬
quemlichkeit zu entziehen. Siehe Aro . 214.

196.

Nro . ^ 5^ . v-.m 1. August 1805. Eine B e-
freyung der 7 Kapuziner ' Klöster in der In¬
ner -Oesterreichischen Provinz von dem Gebraucke
des Stämpels findet nicht statt.

197.
Nlo . 2<r ^ vom 1. August 1805. Valentin

Günther und Anton Zimmethauser als Un¬
ternehmer der Ausbreitung des B 0rszeker Gesund-

/ >
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Heils- Wassers dürfen die von ihnen unter der Hypothek
derbzur Sicherheit ihrer Accionairs ausgestellten bereits
klassenmäßig gestampelten Hauptobligation an die ein-
zel ien Accionairs auszustellenden Partial - Obligationen
ohne Stampel ausfertigen .

198 .

Rro . ' §^ ^ 5. vom 8. August 1805 , Nro . ' -sf ^ .
vom i . Iuny 1806 , dann Kra . ^^ ^ . und ^ ^ . vom
29 . Jänner 180 ? . Dsro. ^ jj . v. 25 . Hornungi809 ,
und V̂ro. ' ^ AZ. vom 28 . Iuly 1«08 .

^ . Jenes Papier , welches künftig zur
Stämplung verwendet werden wird , soll ohne
den bisherigen Wasser -Zeichen seyn.

V. Das erforderliche Netto - Papier für die
Stampel - Aemter ist in jeder Provinz zu erkau¬
fen , und zwar gewöhnliches Kanzleypapier .

<5. Die Vorrathsstämplung für alle Pro¬
vinzen in Wien ist aufzuheben , und das Papier muß
in jedem Lande bey dem dortigen Stampelamte gestam-
pelt ' ) ; dann

V . Zu den Stcimpelsigneten sollen von den
Wiener - Münzgraveuren eigene Matrizen gemacht,
und nach diesen sodann sämmtliche Signeten gleichför¬
mig durch Abklatschungen in Schriftzeug verfertiget wer¬
den. Siehe Mo . 288 .

99 .

Ui -o. ' ^ ^ . vom 14. Augu ". 1A05. Das Gu -
bernium soll keiner Partey eine Vtrafnachsicht zuwen¬
den , sondern solche auf den 29 . §. des Patents verwei¬
sen, oder , wenn eine von den Tax - und Expedits -

») Wurde in Folge hohen Hofdekrets M-o. i c,L ' ^ . vom «ten
April , 807 mit ersten May d. I . in Ausführung gebracht,
und mit den Klassen4 3, 6 ». , 5 kr. angefangen. Siehe
Alo . 254.
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Aemtern bemessene Strafe wegen erwiesener Armuth
uneinbringlich wäre , die Abschreibung des Strafbetra¬
ges vom Fall zu Fall ansuchen.

200 . ,

Nro . ' 4 ^ ? 8- vom 5. September 1805 . Da die
sogenannte Handelsstand - Kasse blos aus solchen
Beytragen bestehet, welche von dem Handelsstande als
Almosen in das Ladel für Verunglückte , und erarmte
Handlungsverwandte freywillig beygetragen werden, so
können die blos zur Belegung dieser Privatrechnung
von den Parteyen , welche ein Almosen erhalten , dafür
ausgestellte Quittungen ohne Stämpel angenommen
werden.

201 .

Nro . ^ 552 . vom i »> September 1805 . Alle
jene Schänkli zenzen , wofür in Galizien die
abgenommenen Gebühren zur Bestreitung gewisser Po -
lizey-Ausgaben bestimmet sind, und welche nicht für die
ganze Lebenszeit gelten , sondern alle halbe Jahre er¬
neuert werden müssen, sind ohne Unterschied der Reli¬
gion der Inpetranten nach dem 23 . §. Nro . 15 . mit
dem Stämpel zu 15 kr. zu versehen. Siehe Nro . 173 .

202 .

Hofkammer - Dekret vom 12. Oktober 1805 .
Gemeinschaftliche Ei .nfuhrspasse für meh¬
rere Personen können nur gegen deme ertheilet
werden, da^ für jede einzelne Partey der vorschrift-
maßige Stämpel besonders entrichtet werde,
welche Stampel dem Passe aufzudrücken sind.

203 .

Rro . 366^ vom 31 . Oktober 1805 . Die Ad¬
ministrationen sind zur genauen Befolgung , und Beob¬
achtung ,des 1. und 35 . Patents §. anzuweisen , und
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zu belehren , daß jene Urkunden , die nicht über 4 Wo «
chen zurück datiret und in so ferne solche schon ganz aus»
gefertiget sind, nur dann , wenn eine zweyte ganz ahn«
liche auf klassenmäßigen Stämvel bereits umgeschrie.
bene Urkunde produziret wird , oder wenn von Amts¬
wegen die Bestätigung der Umänderung , oder Un»
brauchbarkeit , beygefüget ist , zur Umwechslung des
Stämpels angenommen , und der Hofkammer vorgele¬
get werden dürfen . Siehe Rro . 50 . 186 . 191 . 210 .
221 . 280 . 32 <) . 332 . 334 .

204 .

Ni -o. ^ 5- vom 4. Hornung 1806 . Zur Herstel¬
lung der Ordnung bey dem Stämpelgefälle werden
durch die k. k. Hostanzley in sämmtlichen inner öster¬
reichischen Provinzen , in Oesterreich , ob - und
unter der Gnns , Mähren und Böhmen , ge¬
druckte Kundmachungen erlassen, und Termine bestim¬
met , binnen welchen die während der Anwesenheit der
französischen Armee ungestampelt gebliebenen Urkun¬
den , Schriften , und andere dem Stämvel un¬
terliegende Gegenstände zur Nachstämplung
zu bringen seyen.

205 .

Hofkammer - Dekret im Münz - und Bergwesen
vom 20 . Hornung 1806 . DleVerzeichnisse , wel¬
che den Bergleuten über die ihnen anvertrauten
Bergwerkszeuge ausgefertiget werden , werden nur un¬
eigentlich Spannzettel genannt , müssen blos als
eine Bergbau -Manipulationsvorschrift betrachtet werden,
und haben daher keinesweges nach dem 23 . §. Nro . 22 .
dritte Abtheilung dem Stämvel zu 15. kr. unterliegen.

206 .

Nro . ' A ^ . vom 28 . Hornung 1806 . Die Ver¬
hau - Ausweise , welche denFrohnbefreyungs -
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Gesuchen ' beygeleget werden , sind denZubußze t-
teln gleich zu halten , und stämpelfrey ; jedoch unter¬
liegen dieBuchhalterey - Berichte nachZ. y. I n̂ . ^ .
dem Stämpel zu 15 . kr.

207 .

Nro . ' 4I ^ . vom 1. März 1306 . Daß der Na¬
tur der Sache , und dem Geiste der Stampelgesetze
gemäß bey einer Urkunde , welche eine Verbindlichkeit
ausdrückt, eine Leistung verspricht, und einem anderen
ein Recht gibt , zweyerley Personen unterschieden wer¬
den müssen, nämlich jene , welche die Verbindlichkeit
auf sich nimmt , m,d jene , die sie geleistet wird , das
heißt nach dem Ausdrucke des Stampelpatents ein An¬
nehmer , und einAussteller . Aus diesem Grunde
ist daher auch die Stämpelstrafe jedesmal nur in zwey
Theile abzutheilen, wovon die eine Hälfte von den Aus¬
stellern, wenn ihrer mehrere sind , die zweyte Hälfte
aber von einem, oder mehreren Annehmern , oder um¬
gekehrt zu bezahlen ist.

208 .

I^i-a . 4^ ?f . vom 6. März I806 undNro , ' ^ ^ Z-.
vom 30 . August 1806 . Zeugnisse , welche Kate¬
cheten den Lehrjungen ertheilen , sind gemäß
§. 23 . Nro . 24 . dritter Abtheilung , mit 15 kr. zu verse¬
hen. Siehe Nro . 246 .

209 .

Nro . sfHF . vom 13. März 1806 .
^ . Empfangsscheine , welche Parteyen ,

die aus Depositen - Aemtern Gelder entlehnen , nach¬
dem sie dieselben schon zurückgestellet haben , zur Si¬
cherheit des Amtes ausstellen müssen, ehe sie ihre ein¬
gelegte Obligation zurückerhalten , dienen blos zur Le«
gitimation der Kassen , damit nicht ein Schuldner seine
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Obligation zweymal zurückfordern könne , und sind ge¬
mäß H. <> l ît . m . und 00 . stampelfrey.

V . Jene Empfangscheine , welche Private ,
die Geld aus der Depositen - Kasse borgen , nebst ihrer
eingelegten Obligation zur Sicherheit der Kassa aus¬
stellen , können zwar als Interims - Urkunden , deren
es keine nach dem Geiste des Stampelpa ênts geben
kann , nicht angesehen werden ; solche sind aber bloße
-Quittungen , die einem Amte wegen der eingeführten
Kaisemanipulation ausgestellet werden müssen, und
fordern daher vermög §. y. I ît . Kd . keinen Stamvel .
Siehe Uro . 2 iy .

210 .

Nro . >0^ 2 . vom 24 . April 1806 . und vom
l . Iuly 1907 , dann Uro . ^f ^ . v. 22 . Hornung 1310 .

Jene Quittungen , die von Aerarial - und an¬
deren öffentlichen Kassen wegen Mängeln in dem In¬
halte derselben den Parteyen zurückgegeben werden,
wenn deren Unbrauchbarkeit von der Liquidatur auf dem
Rücken der Quittungen legal , d. i. mit Ansehung des
Namens , und Karakters von Seite jenes Beamten ,
der die Quittung zurückgegeben hat , angemerket , und
bestätiget wird , daß von diesen Parteyen andere klas¬
senmäßig gestampelte Quittungen über denselben Betrag
dafür eingeleget werden , können , wenn sie gleich nur
aus halben Bögen bestehen, von den Stämpelämtern
gegen weiße Vorrathsstamvelbögen von gleicher
Klasse ausgetauschet werden. Siehe Nro . 50 . 186 .
191 . 203 . 221 . 280 . 320 ,. 332 . und 334 ' ) .

' ) Mit HofkammerdekretZahl 5iI .o . vom i2ten Hornung
, 8 , 0 wurde obige Verordnung wiederholt, und erinnert,
daß die Auswechslung eines solchen Bogens nach dem
35. Patentsparagravh nur bey dem Stampelamte in der
Hauptstadt jeder Provinz , nie aber bey Magazinen, Ver¬
legern (Verschleißern) geschehen könne.
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211 .

Uro . l o^ . vom 24. April 1906. Kon¬
trakte , welche die Hebräer zur Osterzeit auf
6 Tage zu errichten pflegen, und mittelst welchen sie
dasjenige Eigenthum, welches sie vermög ihrem Glau¬
benssysteme während der Osterfeyertage als unkoscher
nicht besitzen dürfen., an einen Christen Überträgen,
sind noch ferner stämpelfrey zu lassen.

212 .

Hro . ^ z^ . vom 29. May 1806. Die Se¬
natoren der Stampelamter können die §, 26. gewil¬
ligte 10° /« Belohnung keineswegs ansprechen.

213 .

Nro . ^ M . vom i8 < Iuny 1806. Da viele
Advokaten ihren Satzschriften einfache , oder
vidimirte Abschriften von Vollmachten bey¬
legen, die in der Urschrift gar nicht ausgestellet sind,
so wie auch von Parteyen ungestämpelte Dokumen¬
ten übernehmen, und davon bey Gerichten nur ein¬
fache Abschriften beybringen, so haben die Ad,
ministrationen auf derley Gefalls - Verkürzungen auf¬
merksam zu seyn, und wenn sie bekannt werden, die
Vorzeigung der Vollmachts - Urschrift zu ver ^
langem Siehe Aro . 311.

214 .

Nro . l-MZ . vom 3. Iuly 1800. Auf keinen
Fall kann die Auswechslung eines höheren Stam -
pelbogens gegen kleinere , oder umgekehrt zuge¬
lassen, und nur allemal ein Stampelbogen vom glei¬
chem Betrage nach Maßstab des 35. Patents Z.
ausgefolget werden. Siehe Rro , 195.
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215 .

Nrn . ' Hß-Z-s . vom 14. August 1806 . Empfangs¬
scheine der Zollamter über dieAblösgebühren vom
kontrabantirten Tabak sind gleich Quittungen ,
und Gegenscheinen, welche von landesfürstlichen Aem¬
tern , oder Gefällsbeamten von Amtswegen ausgestel¬
let werden , dem Stampel nicht unterworfen .

216 .

Nlo .^ Z^ . vom 21 . August 1306 . Bey jedem
Verlasse wird von den Erben ein Gesuch , um die
Abhandlung und Verde scheidung auf dieses
Gesuch , um die Einantwortung des Vermö¬
gens überreichet.

Auf das erste Gesuch trägt das Gericht dem
Bittsteller die Erfüllung der Verbindlichkeiten auf, un¬
ter welchen ihm der Verlaß eingeantwortet werden kann ;
über das zweyte Gesuch wird die Einantwortung in
der That veranlaßt , wenn anders die Verbindlichkeiten
alle erfüllet sind.

Nach dem Geiste des Stampelgesetzes , und aus
der Natur der vorgenommenen Arten kann bey den Ab-
handlungs -Instanzen mir einmal der Stampel nach
dem Betrage des Vermögens genommen werden , näm¬
lich dann , wenn der Verlaß vollkommen übergeben,
und auch alle Prästanda geleistet sind. Nur dann kann
man den Abhandlungs - Vertrag als vollendet ansehen, <
und nur dann kann auch nach dem Wortlaut des Stam -
pelpatents der Stampel nach dem Vermögen abgenon^
men werden.

Die erste Verde scheidung auf das Gesuch
um Abhandlung kann nur als eine Ginleitung zur Ueber¬
gabe und zum eigentlichen Abhandlungsvertrag angese¬
hen werden , und ist daher nach dem 22 . §. I îd. m . als
Reskript in Parteysachen mit 15. kr. zu stä'm-
peln. Und da ohnehin bey jeder Abhandlung — bey
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den Theilllbeln , der Inventur , u. s. w. die Stampel -
gebühren erleget werden müssen, so können die Par¬
teyen nicht auch verhalten werden , für denAbhan d-
lungsbescheid über die getroffene Ginleitung , zur
Einantwortung des Vermögens , und über die Einant¬
wortung selbst doppelten Stämpel zu bezahlen, sondern
der Stampel ist nur einmal nach dem Wertbe des be¬
treffenden Vermögens zu entrichten. Siehe Aro . 114.
203 . 306 . 317 . 413 . 472 .

217 .

Nro . ' Zf4 ^. vom 25 . September 1806 , und
Nro . 8382 . vom 17. Oktober 1806 ' ) .

Die Stiftungs - Haupt - Kasse kann künftig bey
Erhebung der Interessen von den Stiftungs - Kapita¬
lien sich ungestamvelter Quittungen bedienen, und hier-
bey ist nur die Vorsicht nöthig , daß die öffentlichen
Fonds - Obligationen , von welchen gedachte Hauptkasse
die Interessen erhebet , ausdrücklich auf den Namen ei¬
ner oder anderen von dem Stampel befreyeten Stiftun¬
gen lauten .

218 .

Hofkammer -Dekret vom 23 . Okt. 1806 . Wenn
es sich lediglich um die Anweisung des systemisir -
ten Gehaltes für einen neu investirten Pfarrer ,
Lokal - Kaplan , oder Kooporator handelt , ist
bey Erstattung des Berichtes kein Stampel zu gebrau¬
chen, und die Verhandlung von Amtswegen anzusehen;
wenn es sich hingegen um Gehaltszulagen , Pen -
sionirung ,. oder Pensionserhöhung geistlicher
Individuen , um Aushülfen , oder Anweisung
des Defizienten - Gehalts handelt , so fordern
derley Berichte den Stampel zu 15 kr.

) In Folge einer Allerhöchsten Entschließung vom 3. Iuly
1804 «nd Hofiammerdekret ^ß ^ H.. vom 5. Horn. »lioü.
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219 .

Verordnung des Galizischen Guberniums vom
29 . Oktober 1806 .

Die Quittungen , Empfangsscheine , und Rece-
pissen der Parteyen für die von den gerichtlichen De¬
positen - Aemtern zurückerhaltene Cautionen haben dem
Stämpel zu 6 kr. zu unterliegen . Siehe Nro . 209 .

220 .

Von der obersten Iustizstelle , den 13 . Nov . 1806 .
In Fällen , wo der Referent wegen der nicht ge¬
rügten Stämpelpatents -Uebertretung zu der vorgeschrie¬
benen Strafe zu verhalten wäre,, hat das Appellations -
Gericht sichd . in . mit dem Referenten zur Abhülfe des
Versehens m das Ginvernehmen zu setzen, und erst nach
der Hand nach der Verordnung vom 9. Nov . 1302 das
Amt zu handeln . Siehe Rro . 5.

221 .

Nro . ^ ZZf . vom 15. November 1806 - Nach
dem Sinne des 35 . Patents §. ist zwar bisher , um dm
Parteyen die Auswechslung der von ungefähr verdor¬
benen Stämpel zu erleichtern , diese Auswechslung
auch dann bewilliget worden , wenn die Urkunde voll¬
ständig eruchtet und ausgestellet war , und nur erwie
sen werden konnte , daß diese Urkunde auf einem Stäm -
pelbogsn von gleichem Werthe errichtet , und unbrauch¬
bar geworden sey; wenn jedoch dieser Beweis mangelt ,
eine Urkunde mit Dinte Übergossen, oder ganz unleser¬
lich gemacht , somit wenn es unentschieden ist , ob eine
Urkunde nicht vielleicht ihren Zweck erfüllet hat , oder
von selbst erloschen ist , findet keine Auswechslung des
Stämpels statt . Siehe Nro . 50 . 136 . 191 . 203 . 210 .
214 . 280 . 329 - 232 . 224 .
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222 .

Nro . ^ U -Z. vom 21 . November 1806 , und
ösro. ^ W . vom 12 . Iuly 1810 . Die eingewechselt
ten Stämpelbögen sind nicht mehr an die Tabak -Fabri¬
ken zur Einlösung in dem Makulaturpreis zu verabfol¬
gen, sondern monatlich an die Direktion einzusenden,
und von dieser nach vorher durchgeschlagenenStampeln
der Aerarial -Papiermühle zum Einstampfen zu übergeben.
Siehe Reo . 102 , 334 .

223 .

Nlo . 52^.ZZ. vom 25 . Dezember 1806 . Den
Gerichtobeysitzern, welche zu den Verhören der Par .
teyen in Stampelpateltts - Übertretungen beygezogen
werden , sind die bestimmten Gebühren , wie bey den
Verhören der Tabakschwärzer f nämlich in Haupt -
st ad ten , wenn nicht ohnehin ein Pauschale bewil¬
liget ist , 45kr . ; in Städten auf dem stachen Lande
30kr . , und in Märkten , dann Dörfern 15kr .)
zu erfolgen , jedoch darauf zu sehen, daß diese Verhöre
nicht unnütz verlängert , und daß zur Ve ^meidlmg der
Kosten für diese Beysitzer in einer Sitzung , so viel
thunlich , mehrere Verhöre aufgenommen werden.
Nebst Weisung , wie diese Gebühren von den ein¬
kommenden Strafgeldern abzurechnen seyn. Siehe
^ ro . 132 . 247 . 280 .

224 .

Hostanzley - Dekret vom y. Jänner 1807 . In
allen Fallen , wo Gesandte sich um die Ausstellung
einer Urkunde verwenden , unterliegt die ungestsim¬
pel te Ausstellung keinem Anstände , besonders , wenn
diese Urkunden zum Gebrauche für das Ausland be¬
stimmt sind ' ) .

H Unter Zahl ' H^ ^ .. den 9. Novemter , 8, 2 erließ die
hohe Hofkammer an die GefäNs - Direktion , daß , wenn

12
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225 .

Hostmnmer - Dekret vom 15. Jänner 180 ?. Die
verschiedenen Schätzungen über verschieden ^
Gegenstande einer Verlassenschaft sind als
selbständige Abtheilungen des Haupt - Inventariums zu
betrachten , und müssen gemäß §. 7 und 15. des Stäm ^
pelpatents nach der Summe gestämpelt werden.

226 .

Nro . 2^ ^ . vom 3. Hornung 1807 . Die Ro -
both fließet offenbar aus dem Unterthans - Ver -
haltnisse , und dle darüber ;u schließenden Verträge
gehören daher zu dem §. 12 . I n̂ . s. befveyten Urkunden,

227 .

Rro . ^^ ^ . vom 13 . Hornung 1807 . Schluß¬
zetteln der Börse - und Waaren - Sensalen unterliegen
dem Stämpel nicht .

228 .

Nro . ^ Ŝ . vom 13. Hornung 1807 . Der Ein -
Wanderungs - Paß eines Bergknappen kann nicht wie
ein Reisepaß betrachtet werden , sondern ist vielmehr
als eine Kontrolle von Seite der Behörden anzusehen,
wodurch die Route bezeichnet wird , welche diese Ein -

auch einem Gesandten der Genuß der Immunitäten ««siehe,
sich doch die Befreyung von dem Gebrauch des Papier -
stampels nicht auch auf jene Urkunden ausdehne , welche
in Hinsicht der demselben im Inland « angehorigen Rea¬
litäten entweder von ihm selbst , oder von dessen Bevoll¬
mächtigten in seinem Namen ausgefertiqet werden , indem
nach dem Sinne deß Stämpelpatents die Urkunden jener
Ausländer , folglich auch jener auswärtigen Gesandten und
Botschafter , welche in den k. k Erbländ . rn Realitäten
besitzen, dem Pavierstämpel in so ferne unterliegen , als
diese Urkunden wegen der ihnen im Inlands gehörigen
Realitäten ausgestellet werden . Siehe 464 .
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Wanderer zu nehmen haben ; solch ein Paß kann
daher nach§. 9. I ît . 6 . stämpelfrey ausgefertiget werden.

229 .

Nro . 6H.H6 , vom S. März 180 ? . Die Länder¬
stellen haben , so oft selbe eine bewilligte Ab¬
schreibung der uneinbringlichen Stämpel »
gebühren bey den Taxämtern der Gefalls - Admini¬
strationen bekannt machen, jedesmal die Nummer , und
das Datum der Verordnung der Hofstelle anzuführen ,
damit die Buchhaltung die vorgemerkte Verordnung so¬
gleich auffinden könne.

250 .

Bankö - Hof - Deputations -Dekret vom 1? . März
180 ? . Die Bezahlung des Frachtlohns kann blos ge¬
gen der » terßo der Lieferscheine beyzusetzenden
Zahlungs -Bestatigung der Salztransports -Kompagnie,
Mithin stämpelfrey geschehen. Siehe Rro . sDZH ..
vom 17. November 1808 < ^ ro ^2b9 .

231 .

Rrd . «ZHH. vom it ). März 1807 . An das
vereinte Kameral - Justiz -Taxamt . Auf die von dem
Taxamte gemachten Anzeigen in Ansehung des bey Ver¬
lassenschafts- Inventarien zu bestimmenden Stamvels /
wird demselben folgende Belehrung ertheilet, und zwar :

1. Ist das Taxamt nicht recht daran , wenn es
glaubt , daß in dem Verlassenschafts-Inventn der Werth
der Herrschaften nach dem ständischen Einlagsextrakte
hatte beygesetzet werden sollen: denn , wenn gleich die
allgemeine Instruktion für die Gerichtsbehörden (worauf
sich das Taxamt beruft) verordnet , daß in der vorzu¬
nehmenden gerichtlichen Inventur alle liegenden, und
fahrenden Güter genau angemerket werden sollen,
so wird die untereinigste Beysetzung ihres Werths nur
in Ansehung der Fahrnisse verordnet , und es ist bey
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den liegenden Gütern dieses weder in der allgemeinen
Instruktion vorgeschrieben, noch der Antrag nach Mei «
nung des Taramtes wohl ausführbar , weil bey Ver -
lassenschaften, wo sich Realitäten von höherem Werthe ,
Herrschaften , manchmal in verschiedenen Provinzen ,
Grundstücke, die zu verschiedenenGrundbüchern gehö«
ren , vorfinden , die Schätzung derselben oft erst nach
Verlauf längerer Zeit zu Stande gebracht werden kann,
wo doch die Sicherheit der Verlassenschafts - Masse ,
besonders , wenn Pupillen , Abwesende , ( üausas piae ,
oder andere derley Falle eintreten , es vorzüglich erfor¬
dert, daß die Inventur sobald nur immer möglich über¬
reichet werde , damit zur Sicherheit der Erben das er«
forderliche von der Gerichtsstelle sogleich verfüget wer«
den kann , welches aber der Fall bey Realitäten nicht
leicht seyn kann , weil Verschleppung , oder Veräuße¬
rung derselben nicht wohl denkbar ist , und eben daher
ist es genug an dem , wenn die in einer Verlassenschaft
befindliche Realitäten mitlerweile an dem Haupt - Inven¬
tar bloß angemerket , die dießfällige Schätzung aber
erst bey Pfiegung -der Abhandlung in der Vermögens «
Ausweisung beygebracht werde.

Da nun nach dem 2 1. §. Im . <z. des Stämpelva -
tents vom Jahre 1802 für die Inventarien die
Klasse des Stämpelvaviers nach der Summe des Schul¬
denfreyen , d. i. nach Abzug aller Passiven rein verblei«
benden Vermögens bestimmet werden muß ; so wird dem
Taxamte über diesen Punkt aufgetragen , daß selbes
sich bey allen Verlassenschaften hiernach benehmen, folg¬
lich bey Hinausgebung der Abschrift eines Inventars
auf Verlangen der Erben den Stampel jener Klasse
gebrauchen solle, welcher für das im Inventar über Ab»
zug der darin aufgeführten Passiven ausfallende reine
Aktiv - Vermögen vorgeschriebenist , wie solches demsel¬
ben schon unterm 16 . Dezember 1802 zur Richtschnur
bereits aufgetragen wurde.

2. Wird dem Taxamte die Belehrung ertheilet/.
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daß in der Beschreibung des Allodial - Nachlasses , das
Handlungs - und Fideikomißvermögen des Erblassers
nicht enthalten seyn konnte , weil in Hinsicht des Hand -
lungs - Vermögens eine eigene Handlungs - In¬
ventur durck Sachkundige , und eine eigene Hand ^
lungsbilanz errichtet werden muß , daß Fidei - Ko-
miß - Vermögen aber mit dem Allodial -Nachlasse eben¬
falls nicht vermenget werden darf , sondern besonders
verzeichnet, und abgehandelt werden muß ; und da diese
anderweiten Verzeichnungen (Verhandlungen ) ohnehin
sodann zum Taxamte gelangen , so hat dasselbe alsdann
sein Amt zu handeln, sohin die vorgeschriebenen Stam -
peln zu gebrauchen , und anzuwenden .

3. Laßt sich gegen den beygebrachten Ausweis
gar nichts einwenden, well solcher bloß zur Bemes¬
sung der Sterbtaxe eingeleget worden ist , und
die Sterbtax - Ausweise nach dem 22 . Absatz I ît . <tä .
des Patents nur dem Stamvel von 3 kr. unterliegen ,
der vorgelegte Ausweis aber sogar mit dem Stämvel
von 6 kr. folglich noch mit einem höheren , als dem vor¬
geschriebenen Stantpel schon bezeichnet ist.

Diesen blos zur Bemessung der Sterbtaxe beyge¬
brachten Ausweis hat aber das Taxamt mehrmalen mit
einem Eidesstättigen - Vermögens -Bekennt -
niß vermenget , welcher es doch keineswegs ist , als
sonst solcher in dieser Eigenschaft nach dem 21 . Z. I .N. H.
des Patents hatte gestampelt werden müssen, weil es
in diesem Falle die Stelle eines wirklichen Inventariums
vertreten , die nämliche Wirkung hervorgebracht , folg¬
lich auch als solches hatte gestampelt werden müssen, zu¬
mal als in der allgemeinen Instruktion §. i 13. I ^ t . 3.
für .die Landrechte , und Gerichtsstellen erster Instanz
ausdrücklich verordnet ist, daß für den Fall , wenn nach
dem Absterben kein Inventar errichtet worden ist , die
Erben zur Überreichung eines gewissenhaften tidesstätri -
gen Ausweises des Betrages der Verlassenschaft zur
Abhandlungspflege verhalten werden sollen, welches
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demnach in jedem Falle die Stelle des Inventars ver¬
tritt. Siehe Nro , 303.

232 .

N10. ' °^K4. vom2. Aprch bekannt gemacht durch
Hostanzley-Dekret vom 14. April 190? : daß vom ersten
Iuny d. I . die Stämpelbogen zu 3, 6 und 15 kr.
ohne innere Wasserzeichen in Verschleiß ge¬
setzet werden.

233 .
Ni-0. " s.79. vom 16. April 1807. Die An -

stellungs - Dekrete der Ortsschulaufseher
sind gemäß §. 9. I ît . ß. stämpelfrey auszufertigen.

234 ,

Hofkammer- Dekret v. 23. April, u. Ni-o ' H45ß.
vom ?. May 180? , dann Nrn . ' N ?- ""ni 19. März
1812. 5sl0. ' ^ zz . v. ii . Aug. 1814, U, Nro . ' N ^ .
vom 24. November 1814.

Bey jeder Stiftung müssen3 Original -Exem-
plarien des Stistbriefes errichtet werden, näm¬
lich für die Erben des Stifters , für den Bestif¬
teten , d. i. das Kloster, oder die Kirche, die welt¬
liche Kommunität, oder das Institut , für welche die
Stiftung bestimmet ist, und für die Landesstelle ,
welche die von dem Staate übernommene Garantie der
Stiftungen Hand zu haben hat. Diese 3 Exem -
plarien fordern den klassenmäßigen Stämpel nach
dem Werthe des Gegenstandes, die übrigen aber
sind nur als vidimirte Abschristen zu stampeln.

235 .

Hofkammer-Dekret vom 8. May 1807. Die
Waisenforderungen , und Waisenschuldbü -
cheln , welche bey den Aemtern geführet werden, sind
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als bloße Theile der Vormundschaftsrechnung gemäß
§. 10. Im . e . stämpelfrey. Siehe Aro . 25 ? ,

256 .

Nro , ^ ^ . v. 28 . May 160 ? . Die Juxten
der Signaturs - Anweisungen bey den Stam -
pelämtern sollen Ternionweise ordentlich zusammenge¬
heftet , an den Ecken paravhiret , und numerirt , und
4n die Fäden das Amts »Iusiegel von den Administra¬
tionen angehänget werden.

Ifro . i ^ of2 . vom 29 . May 180 ? . Daß von
den Vekturanten bey dem Straßenbaue für
die Auszahlung höherer Beträge ordentlich gestämpelte
Quittungen auszustellen seyen. Daß aber die N a ch-
steher , und eigentlichen Tag löhn er , welche ihren
Lohn täglich zu fordern das Recht haben , wenn sie auch
monatweise bezahlet werden , von der Abquittirung
auf Stämpel - Papier befreyet bleiben sollen.

238 .

Krc, . ^ §HK. vom 19. Iuny 1807 . Die H 0 lz -
« usfuhrspässe , welche von einigen krainerischen
Herrschaften ausgestellet werden, sind als eine bloße po¬
litische Verfügung anzusehen , und unterliegen gemäß
F. 9. Im . ßß . und « . dem Stämpel nicht.

239 -

Nro . !^4j§ . vom 23 . Iuny 160 ? . Das k. k.
General - ^ echnungs - Direktorium habe den sammtli-
6)en Gefälls - Rechnungs - Kanzleyen aufgetragen , den
ihnen durch die Instruktion zur Pflicht gemachten Ta¬
gesabschluß bey dem Stampelamte mit Genauigkeit
vorzunehmen.
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. 240 .

N>o, ' ^ ßß. vom 16- Iuly 1807. Da seit
denklichenZeiten in Görz , der Hauptstadt des öfter .-.
Friauls , die Bittschriften um Bürger - urd
Meisterrechte , dann Handels befug nisse nr-r
mittelst Indorsats beschieden wurden, welche Be¬
scheide nach §. y, I ît , e. stämpelfrey sind, so tonne
es ferner dabey verbleiben, aber alle übr -igen Ul-
künden , mittels welcher die Bürger - und Meister-
Rechte, und die Handelsbefugnisseertheilet werden,
müssen nach Vorschrift des Stamvelpatents gestämpelt
Werden.

Nro . ^ ff ' - vom 2?. August 1807. Verord¬
nung der K, osterr . Negierung vom 5. Oktober ino ?.
Nach dem bisherigen Gebrauchein Klassen - , Per¬
sonal - und Vermögenssteuer -Geschäften sich
keines Stämpels zu bedienen, hat es auch künf¬
tig bey dieser Beobachtung zu bewenden, und ist weder
zur Erstattung der dießfalligen Berichte in Partey¬
sachen, noch auch zur Erledigung dieser Berichte
ein Stampel zu gebrauchen. Siehe Nro , 326 , 456.

242 ,

Rro . ^ GẐ , vom 3<September «807. Die
Quittungen der m a h r i sch- schl esi schen Salz -
Transports -Kontrahenten sind weder vermög Kontrakt,
noch durch das Stampelpatent , oder eine sonstige Ent¬
scheidung stämpelfrey, und unterliegen da . r dem klas¬
senmäßigen Stampel . Siehe Hro . 258.

243 .

Hofkammer-Dekret vom 26, September «807.
Die Religions - Unterrichts - Zeugnisse für
Brautleute fordern den Stampel von 15 kr.
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344 .

Nro . ' 4 ^ 5? - vom 12. November , und Hostammer<
dekret vom 2. Dezember i 807 . Wegen desStämpels
für Satzbriefe haben Se . Majestät zu entschließen
geruhet , daß alle jene Urkunden , welche die geschehene
Vormerkung einer Schuldpost bescheinigen, die jedoch
auf alle Fälle von den Gewährs - Auszügen wohl
unterschiedenwerden müssen, nur dann der klassenmäßig
gen Stämplung zu unterziehen seyn, wenn keine
Kauf - oder Schuldbriefe vorher errichtet wor.
den waren .

Wenn aber solche Urkunden schon vorläufig errich¬
tet worden , so sey die Bescheinigu n g der dießfäl-
ligen Vormerkung lediglich als eine Expedition der
Landtafel , oder Grundbuchsbehörde zu behandeln , und
nach §. 23 . mit dem Stampel zu iskr . zu bezeichnen.
Siehe Nro . 277 .

245 .

Nro . 4^ U . vom 23 . Dezember 1807 . Die
Pranumerationsscheine der Buchhändler ,
und die Scheine der Zeitungsverleger für die
wegen der in die Zeitungen einzuschaltenden Ankündi¬
gungen von Lizitationen , Verkäufen , Vorforderungen
u. s. w. entrichteten Beträge können als bloße Reze -
pissen noch ferner , wie bisher , und in so lange sie
als Beweisurkunden in Prozeßsachen nicht vorkommen,
stämpelfrey belassen werden.

246 .

Ni -o. - f ^ . v. 21 . Jänner 1808 , u. Nro . ' ^ Z.
vom 4. August 1808 . Die von den Katecheten
ausgestellten Christenlehr - Zeugnisse sind ohne
Unterschied gemäß §. 9. I û . ^ . stämpelfrey zu las¬
sen. Siehe Hro . 206 .
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247 .

Nl0 . ^ 4 - vom 25 . Hornung 1808 . Den Fis¬
kalämtern gebühre auch von den durch ihre Amts¬
handlung eingebracht werdenden doppelten Stam -
pelbühren die ^ nota li5<:i nach dem 10. §. ihrer
Instruktion . Siehe auch Nro . 132 , 223 , 280 .

248 .

Unterm 7. März 1808 ist das Patent für das
Herzogthum Salzburg , und Fürstenthum Berch -
toldsgaden erschienen, und diesem gemäß daselbst
der Stampel auf ZeitunHsblätter , Spielkar¬
ten , Kalender , Haarpuder und Kraftmehl
( Stärke ) , wie auch aufSchminke vom i . April 1806
an , auf eben die Art eingeführet worden , wie selbe in
den gesammten böhmischen , galizischen , und
deutschen Erblanden nach Maßgabe der Patente
vom 5 , und 15. Oktober 1802 ( 4 und 398 ) bereits
eingeführet waren , und es wurde durch dieses Patent
§. 50 . ') bestimmet , daß alle Geldbeträge , welche an
Stämpelgebühren zu entrichten sind , alle vorgeschriebe¬
nen Geldstrafen , und sonstige Gebühren baar in Kon-
venzions - Geld , und inlandischen Scheidemünzen zu
bezahlen seyen. Siehe Rro . 423 , 438 , 448 , 451 ,
453 , 454 , 483 , 488 .

24Y.

Ni -o. «^ . vom 17 . März i606 . Zu den
Vormundschafts - Dekreten ist ohne Unter¬
schied, ob sie von Landrechten , Obrigkeiten , oder Ma¬
gistraten ausgefertiget werden , durchgängig nur der
Stänipel zu 6 kr. zu verwenden.

' ) Dies«« Patent ist in der Sammlung der Gesehe des Jos -
Kropatfchek 2^rBd . S . 274— 3oo wörtlich enthalte»'
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250 .

Uro . "^ ^ vom 24 . May 1808 . Nach dem 0.
Z. I ît . «. des Stampelpatents sind alle Zessionen über
Schuldverschreibungen und Obligationen , welche von
einem öffentlichen Fond ausgestellet werden , folglich
auch die Zessionen oder Widmungen von öffentlichen
Fonds - Obligationen , die als Ofsjciers - Heuraths -
Kauzionen ausgestellet werden , ftämpelfrey .

Wenn nun diese Heuraths - Kauzionen in solchen
Obligationen erleget werden , wovon die Kapitalien bey
dem Wiener - Stadt - Banko , bey dem Banko - Lotto,
oder bey dem n. ö. ständischen Lotto inliegen , so sind
auch die Quittungen , die über die Interessen dieser Ka¬
pitalien ausgestellet werden , nach §. 0. I ît . <1. ftämpel¬
frey. Alle übrigen Interesse - Quittungen von Kapita¬
lien, die in andern Aergrial - Fonds , oder bey Priva¬
ten, oder sonst wo immer anliegen , müssen auch dann ,
wenn sie Militär . Heuraths - Kauzionen betreffen , ohne
Ausnahme , nach §« 21 . ^ u . ^ , gestampelt seyn.

251 .

Uro . " S^ . vom 14. April 1806 . Bürg¬
schafts- Urkunden in Kontreband - und Pravarika «
tions Fallen , da sie immer nur zu Gunsten , oder
zur Bequemlichkeit der zu verhaftenden , oder verhafte¬
ten Parteyen ausgestellet sind , müssen nach dem 21 . §.
I t̂t . 0. des Stampelpatents dem Stämpel unterzogen
werden. Siehe Uro . 335 .

252 .

Nro . l ? 3^4 - vom 6. Iuny 1808 . Zeugnisse,
welche dte Impfarzte den Impflingen wegen gehörig
überstandener Kuhpoken - Impfung ausstellen , sind
ftämpelfrey.
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253 .

Uro . ' fZ ^ z-. vom 23 . Iuny tg08 . Sr . Maje¬
stät habM der k. k. privilegirten Landwirth -
schafts - Gesellschaft in Niederösterreich die Be ,
freyung von dem Gebrauche des Stämvels , und
von Entrichtung der Taxen in Ansehung der Briefe ,
Korrespondenzen , Berichte und Anzeigen ,
dann aller Diplome , Urkunden und Verhand¬
lungen , welche die Verfassung , innere Leitung und
den Betrieb dieses ökonomischen Instituts betreffen,
wenn gleich solche außerdem stampelpflichtig sind, auf
immer a?lergnadigst zu bewilligen geruhet .

Wenn jedoch diese Gesellschaft in Folge der Zeit
durch Schenkungen , Vermachtnisse , Legaten , oder
sonst auf andere Art ein Vermögen erwerben , Quit¬
tungen , Obligationen und Urkunden ausstellen , Rea¬
litäten ankaufen , Kontrakte errichten , oder
Bittschriften bey landesfürstlichen und anderen Be¬
hörden , um neue Begünstigungen und Vor¬
theile einreichen sollte , oder in einen Rechts¬
streit und in gerichtliche Verhandlungen
zu treten veranlaßt würde , überhaupt wenn die Ge¬
sellschaft als erwerbende , kontrahirende oder strei
tende Parthey erscheinet, oder selbst auftritt , ist dieselbe
gleich allen andern Parteyen schuldig, den Stampel
nach Vorschrift des Patents zu verwenden , und die
vorgeschriebenen Taren zu entrichten.

254 .

Hofkanzley - Dekret vom 3. August »808 von der
N . Oe . Regierung den 20 . August publiziret : daß im
September l. I . der Stämpel von 30 kr. auf gewöhn¬
lichem Kanzleypapier ohne Wasserzeichen abgedruckt, in
Verschleiß gesetzet werdet wird , und daß nur in der
schwarzen Verzierung um den weißen k. k. Adler etwas
<lbg<andert worden seye. Siehe Aro . 1YS, 232 .
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1355.

Nro . ' §H5^. ^ ^ " ' August 1808 und ^ ro .
l ^ . vom 14. Januar 1813 . Die Landerstel¬
len sind angewiesen, zurEinbringung der Schuld¬
reste und Rückstande für kreditirtes Stampelpa -
pier bey den Kameralämtern , Magistraten und Aera «
rial - Tax - und Expedits - Aemtern , den Gefalls - Ad¬
ministrationen , aufihr jedesmaliges Ansuchen alle mög»
liche Assistenz zu leisten, und den Anwuchs allzu
großer Ausstände mittels Anwendung der den Lander¬
stellen eingeräumten Zwangsmittel nach Möglichkeit zu
verhindern , zugleich aber von Zeit zu Zeit bey den
Taxämtern darüber Nachforschungen vornehmen , ihre
Kreditsinicher untersuchen, und in wie weit gedachte
Aemter mit den Abstattungen etwa zu lange ausbleiben ,
nachsehen, nicht minder den Vorrath an Stcimpetpa -
pier inventiren , und solchen mit den in der Kasse vor¬
handenen Stämpellosungsgeldern kombiniren zu lassen.

Den Gefälls -Administrationen wurde unter einem
die Weisung gegeben , bey sämmtlichen Verlegern auf
allmonatliche Richtigkeitspfiege bey den monatlichen Ab¬
rechnungen genau zu wachen , und keine zu großen
Rückstände anwachsen zu lassen. Siehe A>o. 295 ? 304 .

256 .

Rro . ' ZKjZ . vom 12. August 1808 , und Nro .
2G ^ß. vom 27 . Oktober 1808 . In Hinsicht auf den
Gebrauch des Stämvel Papiers zu den Ge¬
schäftsverhandlungen bey dem Gefälle des
Koscherfleisch - Auf 'schlages ist den Pächtern §.
24. im Kontrakte festgesetzet worden , daß

H.. Quittungen über die zum Betrieb des Gefalls
erfolgende Geldabfuhren , Kreditive , welche dem
suballemen Personale ertheilet werden, dann die in
Gefällssachen vorkommende gerichtliche Konsti¬
tuten und Aussagen , so wie die von den Ortsob -
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rigkeiten , Richtern und Gemeinden , hierüber auszu¬
stellende Urkunden und Zeugnisse von dem Ge¬
brauche des Stämpels ausgenommen seyn; daß jedoch
die Kreditive und Legitimazionen bloß die von
den Beamten zu erfüllenden Dienstschuldigkeiten, kei¬
neswegs aber die Ausmessung ihrer Be¬
soldungen enthalten sollen, weil die Anstellungs -
Dekrete dem gehörigen Stämpel zu unterliegen., haben,
daß

V. die Verzeichnisse der monatlichen Auslagen ,
so weit diese Auslagen , Berechnungen , und die Hier¬
wegen von den Beamten auszustellende Quittungen nur
die Zuruckerhaltung dessen, was sie für das Gefall un¬
mittelbar ausgeleget haben , wobey sie folglich keinen
Nutzen ziehen , betreffen , stämpelfrey seyn sollen ; daß
hingegen

( !. wenn ein Kassier , oder anderer Gefällsbeamte
für geliefertes Materiale , oder für verfertigte Arbeit
gegen Quittung oder Auszügel etwas bezahlet , derley
Quittungen oder Auszügel dem Stämpel unterworfen
seyen.

257 .

Nro . 3§sHS . vom i5 . September 1808 . . Die
bey den Aemtern eingeführten Waise « forde rungs -
und Schuld enbüche ln bedürfen nach dem 10. §-
Iiit . e . keinen Stämpel ; doch müssen die Quittungen
über Interessen von den bey Privaten , und in den von
dem Stämpel vermög §. y. Lit . ä . nicht befreyten
Fonds anliegenden Kapitalen nach §. 21 . I n̂ . ^ klas¬
senmäßig gestampelt seyn. Siehe Kro . 255 .

25 ? i .

Nro . ^ ^ . vom 4: Qktober 1808 < Werden
der GefaUs --Direktion die Abschriften der beyden
Verordnungen , welche die N . Oe. Landesregierung in
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Folge allerhöchster Entschließung erlassen Hat, mit -
getheilet.

i . Verordnung vom 13. September 1200 in
Folge Hof - Dekrets von V.,. b. M .

Die den Armenhausern von den Verkaufern
noch fortan auszustellenden Quittungen für die gelei-
stete Zahlung solcher taglichen Feilschaften und Bedürf¬
nisse, für welche von anderen Privaten in dem täglichen
Handel und Wandel keine Quittungen ausgefertiget zu
werden pflegen, sollen von nun an stämpelften seyn.

2 . Verordnung vom 31 . Iuly igoft in Folge ,
obigen hohen Dekrets :

Jene Quittungen für geringere Viktualien , welche
zu den Versorgungs -Anstalten nothwendig sind, und
wofür andere Parteyen in dem täglichen Handel und
Wandel keine Quittungen auszustellen pflegen, unter¬
liegen keinem Stämpel ; auch die über die monatlichen
Bezahlungen der taglichen Brodlieferungen an das
Versorgungshaus von den Bäckermeistern auszustellen¬
den Quittungen können ungestampelt seyn. Siehe
Nro . 299 .

253 .

Rro . ' Dß -ß> vom 1? . November 1808 . Die
Quittungen über Vergütung des Fuhrlohns an die
mährisch- schlesische Salztransports -Kompagnie , bedür¬
fen keines Simpels , da vermög des neu ratifizirten
Kontrakts vom 10 . Januar 1807 die Bezahlung des
Frachtlohns bloß gegen der ü ter ^o der Lieferscheine
beyzusetzen habenden Zahlungsbestatigung mithin stäm-
pelfrey zugestanden , und diese stamvelfreye Abquitti -
rungsart mit Banko - Hofdeputations - Dekret vom
17. März 1807 neuerdings bestätiget , von der
Banko - Buchhaltery aber es eingeleitet worden ist,
daß zur Rechnungsbelegung nicht mehr die Salzliefer -
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scheine, sondern lediglich die amtlichen Salzfuhrlohns -
Hauptquittungen beygebracht werden müssen. Siehe
IVi-o. 230 , 242 .

259 .

^ ro . ' ^ 2. vom 1. Dezember 1808 . Die Ta¬
bak - und Stampel - Gefälls - Administrationen haben bey
Ertheilung der ex olNcio auszufertigenden Lizenzen
an die Stämvelamter jedesmal die Verordnung zu erlas«
sen , diese Lizenzen mit dem Erfüllungsstampel zu be«
zeichnen, die Anweisung aber bey dem taglichen Stam -
pelabschlusse dem Journale beyzulegen , und hierüber
nach Verlauf eines jeden Quartals eine Konsignation
der Direktion einzusenden.

260 .

Nro . 6^ 5, vom 23 . Hornung 1809 . Der
öfter. Kais . Königl . Leopoldsorden ist nach dem Bey¬
spiele der älteren schon bestehenden Orden von dem
Gebrauche des Stämpels enthoben ; und
sind daher die Ordensdiplome , Intimationen
und anderen Ordensschriften von dem Stampel
frey zu lassen.

26l .

Hofkammer - Dekret vom 2. März 580Y. Da
in Wuchersachen von Amtswegen eingeschritten wird,
und die wucherischenHandlungen unter die schwere Po -
lizey - Uebertretungen gehören , so können dafür nicht
allein in erster , sondern auch in zweyter und dritter In¬
stanz weder Taxen noch Stämvelgebühren aufgerechnet
werden, sondern diese Gegenstände sind von Awes¬
wegen zu behandeln.

262 .

Hofkammer ? Dckret A>o. ' ^ . vom 4. Jänner
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1810 / an die Gefalls - Direktion , daß nachstehende
Kundmachung angeordnet worden seye.

Cirkulare .
Wiederherstellung der vorigen Ordnung in dem

durch die Zeitumstände unterbrochenen Gange des Pa -
pierstämpel - Gefalle

Urkunden und Schriften , welche vom i . Septem¬
ber 180Y an auf Papier , welches mit den von den
französischen Behörden eingeführten Stämpelzeichen
versehen ist , ausgefertiget wurden , oder etwa noch aus¬
gefertiget werden , sind so anzusehen , als ob dieselben
mit den ordentlichen österreichischen Stämpelzeichen ver¬
sehen wären , und unterliegen dieser Form wegen keinem
Anstände.

Urkunden und Schriften , welche während des
Aufenthalts fremder Truppen überhaupt , entweder auf
ganz ungestämpeltem oder nicht mit der gehörigen Stam -
pelklasse versehenem Papiere ausgefertiget wurden, müs¬
sen in der Hauptstadt Wien innerhalb vier Wochen , auf
dem stachen Lande aber innerhalb sechs Wochen , vom
Tage der Kundmachung des gegenwärtigen Circulares ,
der hiesigen Stampel - Gefälls -Administration zur nach¬
traglichen gehörigen Stämplung vorgelegt werden. Bey
dieser nachträglichen Stämplung ist das viereckige Zei¬
chen zu gebrauchen , und die Parteyen haben für die
Stämplung die ausfallende Gebühr nur einfach zu ent¬
richten.

Nach Verlauf der oben bestimmten Fristen aber
haben alle entweder gar nicht , oder nicht klassenmäßig
gestämpelten Urkunden und Schriften , bey ihrer Be¬
tretung der in den Patenten bestimmten Strafe zu un¬
terliegen.

Diese Verfügung erstreckt sich auch auf Wechsel¬
briefe , Wechselproteste und Handlungsbücher , auf
Spielkarten und Kalender , auf die rothe Schminke /
auf die Stärk - und Haarpuderpackete , jedoch mit der

13
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in den Gesetzen bereits gegründeten Ausnahme , daß
die Starke und das Haarpuder auf dem flachen Lande
überhaupt keinem Stampel unterliegt .

Von der im 38 . §. des Patentes vom 5. Oktober
1802 ausdrücklich festgesetzten zirkelförmigen Form des
zum gewöhnlichen Verschleiße bestimmten Papierstäm -
pels hat es inzwischen so weit sein Abkommen , daß auch
die viereckige Form des sogenannten Erfüllungsstampels
als allgemein gültig anzusehen , und im Verschleiße an¬
wendbar ist.

^ Auch ist auf die in eben gedachtem Patente erwähn¬
ten , nach Verschiedenheit der Stampelklassen bisher in
dem Stämpelpapier angewendeten Wasserzeichen, für
dermal keine Rücksicht zu nehmen , und sich des Stam
pelpapiers , das in öffentlichen Verschleiß gesetzt wird,
es mag mit Wasserzeichen versehen seyn , oder nicht,
ohne Anstand zu bedienen. »

Da übrigens vermöge des am 14. Oktober v. I .
abgeschlossenen, dann am 16. und 17 . Oktober ratiß -
cirten , und am 20 . gedachten Monats und Jahrs aus¬
gewechselten Friedenstraktats unter andern auch Salz¬
burg , wo der Stampel auf Zeitungsblätter , Spiel¬
karten , Kalender , Haarpuder , Starke und rothe
Schminke bestand , dann Laybach und Krakau , wo
eigene Siegelamter und auch der Papierstämpel einge¬
führt war , an andere Mächte abgetreten wurden ; so
müssen die seit dem 20 . Oktober aus .Salzburg ein¬
gelangten , obschon mit dem bisherigen Salzburger -
Stämpel bezeichneten Zeitungsblätter , so wie jene,
welche von diesem Zeitpunkte an gestampelt aus Lay -
bach und Krakau in die kais. österr. Provinzen ge¬
langen , dann auch alle nach dem 20 . Oktober v. I .
in die k. k. Erblander gekommenen und noch kommen¬
den Spielkarten , Kalender , Stärke , Haarpuder und
rothe Schminke , so wie die seit dem 20 . Oktober aus«
gefertigten Urkunden , als auslandisch betrachtet,
und ungeachtet der etwa darauf befindlichen Salzbur -
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ger , Laybacher und Krakauerstampel , doch der Neue
erlichen hierländigen Stämplung unterzogen werden.

Alle diese aus den gedachten abgetretenen Ländern
von oben erwähntem Zeitpunkte an vorkommenden Ge¬
genstände und Urkunden werden jener Stämpelklasse zu¬
gewiesen, welche die Patente vom 5. und 15 . Oktober
1802 für die im Auslande errichteten , oder von einem
Auslander in den k. k. Staaten , wo das Stämpelge -
fall bestehet , ausgestellten Urkunden , §. 10 . I n̂ . L .
dann §. 11 . ausdrücklich bestimmen ') .

263 .

Hofkammer - Dekret Hro . " Z^ . vom 23 . Jänner
1810 . Um das Papierstämpel - Gefäll gegen Beein¬
trächtigungen , und auch die Parteyen vor Schaden
wirksamer zu sichern, ist die Einführung eines eigenen
runden österr. Kontrollvapierstampels nothwendig gefun¬
den worden , welcher künftig sowohl dem zirkelförmigen
Vorraths - als dem viereckigten ErjMungsstämpel von
allen Klassen beygedrückt seyn wird.

Diesem gemäß darf vom 1. April 1810 an kein
Vorraths - und Erfüllungsstämpelbogen in Verschleiß
gebracht , noch eine Urkunde auf einem dieser Stäms
pelbögen mehr ausgefertiget werden , wenn solche nebst-
bey nicht auch mit dem neuen österr. Aontrollsstämpel
versehen ist.

Zu dem Ende werden sämmtliche Verleger und
Verschleißer des Stämpelpapjers mit solchen Stämpel -
papiergattungen versehen, welchen nebst dem Vorraths¬
oder Erfüllungsstämpel noch der neue Kontrollstämpel
beygedrückt sich befindet.

Jene Parteyen , welche noch ungebrauchte Stäm -
pelbögen mit dem Vorrathsstamvel , oder mit dem Er¬
füllungsstämpel besitzen, und den rechtmäßigen Besitz
auszuweisen vermögen, können dieselben nach dem Sinne

' ) Wurde in Wien von der k. k. Landesregierung den »8.
Istnner lölo kund gemacht.

13 *
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des im Stämpelpatent vom 5. Oktober 4802 vorkon̂
wenden 35 . Absatzes auch bey dem k. k. Stämpelamte
in jener Provinz , wo sie das Stampelpavier von den
befugten Verschleißern erkauften , bis zum i . des Mo¬
nats April 1810 auswechseln , oder den neuen Kon-
trollstämpel sich beydrücken lassen, welcher Beydruck nach
der den Stämpelämtern ertheilten Weisung unentgeld-
lich vorgenommen wird .

Es hat jedoch jede Partey , welche dergleichen un¬
gebrauchte Stämpelbögen zur Auswechslung , oder zur
unentgeldlichen Beydrückung des Kontrollstempels brin¬
get , zugleich eine schriftliche Fassion vorzulegen , worin
die Zähl der auszuwechselnden, oder der zum Bey¬
drucke des Kontrollstcimpels bestimmten Bögen , so wie
die Gattung , oder die Klasse desselben genau angemerkt
seyn muß , und worauf , wenn kein Anstand obwaltet,
dann die k. k. Tabak - und Stämpel - Gefallenverwal¬
tung in der Provinz die nöthige Anweisung an das
Stampelamt ausfertigen wird.

Uebrigens werden nach Erlöschung der zur Aus¬
wechslung oder zur unentgeldlichen Beydrückung des
Kontrollstampels bis auf den i . April d. I . festgesetzten
Frist , die bloß mit dem Vorrath - oder mit dem E ^
füllungsstämpel bezeichneten Bögen nicht mehr ausge«
wechs lt , noch denselben der KontroUstämpel mehr bey¬
gedruckt werden , im Gegentheile werden die seit dem
1. April dieses Jahrs ausgefertigten Schriften , Ur¬
kunden , Wechsel, Handelsbücher u. s. w. , welche nach
dem Patent vom 5. Oktober 1302 der Stamplunq un¬
terliegen , und den mittelst gegenwärtiger Kundmachung
vorgeschriebenen KontroUstämpel nicht beygedruckt ent¬
halten , so angesehen werden , als wenn dieselben gar
nicht gestämpelt waren .

264 .

Nro . 2Hlß . vom 30 . Jänner 1810 . Die N . Oe .
Landesregierung Habeber Gefälls . Direktion von allen
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im Drucke erscheinenden Zirkularien, welche auf das
Stämpelgefäll sich beziehen, zum Amtsgebrauche eine
angemessene Zahl von Abdrücken mitzutheilen.

2Ü5 .

Aro . ?Asß. vom 20. März 1810. Pässe zur
Einfuhr des fremden Rauch - und Schnupf¬
tabaks , in so ferne solche das Gewicht vons Pfunden
nicht übersteigen, können ohneStampel ausgefertiget «
werden.

266 .

Ni-0. vZzf . vom 3. April 1810. Die sie u-
risch - standischen Darlehens - Interesse -
Coupons unterliegen dem Stamvel .

207.

Aro . li ^^ . vom iy . April 1810 . Interesse -
Quittungen und Urkunden, sollen nicht auf ge-
stampeltes Papier gedruckt, sondern die schon gedruck¬
ten Quittungen und Urkunden zur gehörigen Stqmp -
lung gebracht werden.

. 268 .

Hofkammer-Dekret vom 26. April 1810. Bey
entstehenden Rechtsfragen über die Gültig¬
keit , oder Ungültigkeit , und über die Auflö¬
sung der Ehe , müssen die dießfalligen Untersu¬
chungen , und Ve rhandlungen von Amtswe¬
gen gepflogen, und die dießfalligen Urtheile Tar -
und stämpelfrey behandelt werden.

269 .

Nro . ' °^ . vom 12. Iuly 1810. Quittungen,
welche in Galizien von den Unterthanen und andern
Parteyen , Hey der Einlösung ihrer geringen, fünf
Gulden nicht übersteigenden Kriegsdarlehens -
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oder Lieferung s-O bligationen ausgestellet wer¬
den müssen, sind ohne Stämpel anzunehmen.

270 .

Nl -O. ' °^ I ^ . vom 12. Iuly I8I0 .
i ) Vermögens -Ausweise , welche im Zuge einer

Verlgssenschafts - Abhandlung von einem «ine bene -
iicio inventarii zur Erbschaft erklärten großjährigen
Erben anstatt eines Inventarium zur Grundlage der
Abhandlung zu dem Zwecke eingebracht werden , um
daraus die Abhandlungs - Taxen bestimmen , und auf
dem Grunde desselben die Einantwortung pflegen zu kön¬
nen ; diese Ausweise , oder vielmehr Vermögens -
Bekenntnisse vertreten die Stelle eines Inventarium ,
und sind daher in Absicht auf den Stämpel den Inven¬
tarien gleich zu halten , und nach §. 21 . I ît . y . zu be¬
handeln , wie solches durch Hofdekret Aro . ^HZ-H. vom
27 . Jänner 1803 verordnet worden. Nur jene Ver¬
mögens - Ausweise sind nach dem 22 . §. Im . 6ä . mit
dem Stämvel zu 3 kr. zu versehen , die zu Bestim¬
mung des Nortuarii gemacht werden.

2) Erklärungen , in so weit selbe als Zessionen,
Reverse , Pfand - oder Schuldverschreibungen anzuse¬
hen sind, und eine bestimmte Summe enthalten ,
oder betreffen , sind nach dem 21 . §. gemäß des in der
Urkunde begriffenen Werths zu stamveln ; Erklärungen
hingegen , die obige Eigenschaften nicht haben , und
im Zuge des rechtlichen Verfahrens von
einer Partey überreichet werden , unterliegen gemäß
§. 22 . Im . I. dem Stämpel zu is kr.

271 .

Verordnung der N . Oe . Regierung vom 9 . Au¬
gust 1610 . Sämmtliche Baadinhaber sind anzu¬
weisen, bey schriftlichen Bestätigungen , oder Ab -
quittirungenfür abgereichte Bäder , sich des klaffen-
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Maßigen Stampels zu bedienen , widrigens sie mit der
patentmäßigen Strafe belegt werden würden .

272 .

Nro . ' 7^ 5. vom 13 . September 1810 und
Rro . " FTH.. vom 16 May 1811 . So lange die der¬
maligen Verhaltnisse bey dem Salzwerke zu Wie -
liczka fortdauern > sind alle Quittungen , oder
andere Dokumente bey dem Wieliczker Salmen -
amte auch von österreichischenUnterthanen , welche an
das Salinen - Materialamt daselbst Materialien liefern,
und Fuhren leisten, ohne Stampel anzunehmen ,
und daselbst überhaupt dasStampelpatent nicht
anzuwenden .

Anmerkn n g.
Durch den III . Artikel des additionellen Traktats

vom 3. May 1815 wegen der freyen Stadt Krakau
entstand die Frage , ob und wie das Tabak - und Stäm -
pelgefall in der freyen Handelsstadt P 0 dg orz e einge¬
führet werden solle. Mit hohem Hofkammer - Dekret
Rro . ' " ^ . vom 24 . Jänner 1816 wurde der Gefallödi -
rektion bedeutet , daß die Einführung dieser Gefalle zu
P odgorze um so weniger einem Anstände unterliege ,
als dieser Stadt durch erwähnten Traktat die nämlichen
Privilegien einer freyen Handelsstadt , die Brody .be¬
sitzt, eingeräumet wurden , und der Tabak - und Stäm -
pelpapier - Verschleiß auch in Brody , und in dessen
Kommerzial Âusschlusse in Ausübung bestehet , wo Auf -
sichts- Stazwnen errichtet sind , und die Assistenz ohne
Militär geleistet wird . Es käme nur darauf an , daß
nach dem Inhalte der Konvenzion die zur Handhabung
dieser Gefalle dienenden Vorkehrungen in der Art ein¬
geleitet werden , daß dabey jeder Anschein einer mili¬
tärischen , oder den Handel , und gegenseitigen freyen
Verkehr erschwerenden Mautanstalt vermieden werde.

Am 20 . und 21 . May 1816 ist dann die Repu -
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blizirung der höchsten Tabak « und StämpelpatentS in
der freyen Handelsstadt Podgorze , und dessen Aus¬
schlüsse vor sich gegangen , und in Wieliczka ein
Distrikts - , in Podgorze aber ein Unterverlag er¬
richtet , und das nöthige Aufsichtspersonale angestellet
worden , was die hohe Hofkammer mit Dekret Zahl
' ? 55? - den 30 . Iuln 1816 zu bestätigen geruhte .

273 .

Hoffammer -Dekret v. 28 . September 1810 und
Nro . 2>̂ßZ5 - v. 3. Iuln 1816 . Wenn einer Partey bey
Ankauf einer Realität von der Staatsverwaltung , oder
von demLandesfürsten selbst, HontrakteohneStanp
pel hinausgegeben werden , well diese nach dem Stam -
pelpatent dem Gebrauche des Stämpels nicht unterlie¬
gen ; so muß die Partey von diesen Kontrakten in allen
gerichtlichen und außergerichtlichen Fallen , bey Inta -
bulazionen , Umschreibungen, und allen , wie immer
Namen habenden Geschäften Gebrauch machen können,
ohne daß sie auf irgend eine Weise wegen Abgang des
Stämpels angegangen werden kann. Dieses ist die na¬
türliche Folge von dem Umstände , daß der Aussteller
von dem Gebrauche des Stämpels befreyet ist.

Nur ist eine glatte , oder vipimirte Ab¬
schrift von einer solchen Urkunde , wenn sie genom¬
men wird , mit dem für simple Abschriften , oder für
Viäimu « bestimmten Stämpel zu versehen, in dem
Viäimu « selbst aber anzumerken : daß die Origi¬
nale mit keinem Stämpel wegen Befren -
ung des Ausstellers von dem Gebrauche
des Stämpels versehen sind .

274 ,

Rl -o, ^ 4 ? vom 2 . November 1310 . Das
wegen baarer Bezahlung des Materials
für die Tabakverleger erflossene Dekret vom 31 -
Iuly l. I . ist auf die Perleger des Stämpel -
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Papiers nicht anzuwenden , und letztere sowohl, als
den Aerarialämtern noch ferner , wie bisher Kredit
zuzugestehen ') .

275 .

Hro . ' f ^ ^ . vom 6. Dezember ig 10. Wenn
Parteyen Urkunden , die entweder gar nicht, oder
nicht klassenmäßig gestämpelt sind , nach Verlauf von
vier Wochen , als der im Patente vom 5. Oktober 1902 .
§. i . bestimmten Frist zur klassenmäßigen
Stämplung beybringen , unterliegen selbe der
patentmäßigen Strafe ohne Unterschied, ob die Ur¬
kunde dem Siegelamte , oder der Administration beyge¬
bracht wird. In jedem Falle ist die Partey von dem
Examinator zu vernehmen , und ihr die Patents - Über¬
tretung , und verwirkte Strafe sowohl von Seite des
Ausstellers , als des Empfängers der Urkunde bekannt
zu machen. Laßt sich die Partey zum Erläge der gan ,
zen Strafe selbst herbey , ist solche gegen Quittung in
Empfang zu nehmen , die Urkunde mit dem gewöhnli¬
chen Stempel zu versehen, und der Partey sogleich hin¬
aus zu geben ; von dem Strafbetrage aber ihr nach
dem 2 ?. Z. des Patents das Denunzianten - , und nach
Beschaffenheit der Sache auch das Apprehendenten -
Drittel zu verabfolgen.

Will sich aber die Partey zum Erläge der ganzen
Strafe nicht herbeylassen, ist nach dem 28 . und 20 . §.
des Patents die mangelhafte Urkunde bey dem Amte
zu behalten , die Notion sowohl dem Aussteller , als.
dem Empfänger der Urkunde zuzustellen , und das
weitere zur Einbringung der Strafe , und Verabfol -

' ) Mit hohem Hodekret vom 24. August »9' 3 Zahl ' f ^ H.
wurde der Gefälls - Direktion die allerhöchste Entschließung
eröffnet, daß bey neuen Verlags -Verlechunaen die Ver«
bindlichkeit der baaren Bezahlung des Tabak . Matrials
und des Stampelpapiers als umrlMOs Erforderniß vor«
geschrieben hleHe.
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gung des Denuncianten ", und Apprehendenten «Drit¬
tels an den Ueberbringer gesetzmäßig fürzukehren.

276 .

Nro . 7 ^ 5^-vom 31 . Jänner 18 11 und ^sro . ' ^ §ß-.
vom 3. Hornung i8i4 . Quittungen für den Be¬
trag der Diäten müssen klassenmäßig gestämpelt seyn ;
aber für die übrigen Reiseauslagen bedürfen die
Quittungen keines Stämpels . Siehe Rro . 290 .

277 .

Nro . sĤ . vom 28 . Hornung 1811 . Wenn
von dem Landtafelamte , oder einer Grundob¬
rigkeit die Bestätigung einer Intabulations -
Vor merkung , oder Extabulation auf die näm¬
liche Urkunde geschieht, welche mit dem klassenmäßi¬
gen Stämpel versehen, zur Intabulation , Vormer¬
kung , oder Extabulation gebracht worden , so ist hier¬
zu nach dem y . §. I .it . o. des Stampelpatents kein
besonderer Stämpel nothwendig .

Werden hingegen nach der Uebung bey einigen
Landtafeln , oder Grundbüchern über die geschehene
Intabulation , Vormerkung , oder Extabulation der
mit dem klassenmäßigen Stämpel versehenen Urkunde
auf einem besonderen Bogen Zertifikate hinausgegeben ,
so sind diese Zertifikate wie gerichtliche Expeditionen mit
dem 15 kr. Stämpel ( siehe Hofentschließ. Kro . ' HZf ^ .
vom 12. November 160 ?) zu versehen. Siehe
ösro . 244 .

278 .

Nro . "Zzz . vom 7. März 1811 . Falls in den
sogenannten randlosen Heuraths -Kontrakten
unter dem Landvolke gar keine Geldsumme ausgedrückt,
und nur die Gemeinschaft der Güter , welche die Braut -
Personen , oder Eheleute besitzen, während der Ehe
erwerben , oder ererben , bedungen ist , kömmt der
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Stämpel nach der Eigenschaft des Ausstellers in Folge
des 20 . §. des Patens I n̂ . v . anzuwenden.

Ist hingegen in einem solchen randlosen Heuraths -
Kontrakte doch die Summe eines Hcurathsguts , einer
Niederlage , einer Morgengabe , einer Frey -Donation
ausgedrückt , tritt der Gebrauch des Srampels nach
dem zusammengeschlagenen Betrag aller dieser ausge¬
setzten Summen in Folge des 21 . §. Im . p . ein , ohne
daß hier wegen der etwa über diese ausgedruckte Summe
weiters bedungenen Gemeinschaft der Guter ein Stäm¬
pel von einer höheren Klasse erfordert wird.

279 .

Mit hohem Präsidial - Dekrete vom 15. März
1811 . wurde der Gefalls - Direktion nachstehendes Cir¬
kulare mitgetheilet ' ) .

Erläuterung des Stampelpatents vom 5. Oktober
1802 .

Se , kaiserl. königl. Majestät haben mit Bezie¬
hung auf das über das neue Finanzsystem erschienene
allerhöchste Patent , in Rücksicht des Stämpel - und
Siegelgefälls , Folgendes zu verordnen geruhet :

§. 1. Der in dem Patent vom 5. Oktober 1302
vorgeschriebene Stämpel auf Papier , Wechselbriefe,
Wechselproteste und Handlungsbücher , auf Spielkar¬
ten , Kalender und Zeitungsblätter ist , vom 15. März
1311 an , in der Valuta der Einlösungsscheine zu be¬
zahlen. Zur Berichtigung desselben dürfen daher Ban -
kozettel nur nach dem fünften Theile ihres Nennwer¬
thes , und die Kupfermünze nur nach ihrem in dem Pa¬
tente vom 20 . Hornung 1911 . §. 23 . gegen Einlösungs¬
scheine verglichenen Nemzwerthe angenommen werden.

§. 2 . Bey den in dem Patente vom 5. Oktober

' ) Cirkulare der k. k. N . Oe . Landesregg. v. ». März ' 3" .



204

1802 §. 16. bestimmten vierzehn Klassen des Papier«
stampels, hat es dermal zwar noch zu verbleiben;
allein Lür jene Geldurkunden aller Art , welche über
Betrage nach der Valuta der Einlösungsscheine oder
der Konventionsmünze ausgestellt werden, wird die in
dem §. 23. des bemerkten Patentes vorgeschriebene An¬
wendung der vierzehn Stämpelklassen m Rücksicht der
Summen dahin abgeändert:

H) Die erste Klasse von 3 kr. für alle Geld¬
urkunden, wovon die Summe den Betrag
von 5 Gulden nicht übersteigt. Siehe Nr ».
280 unter 4tens.

b) Die zweyte Klasse von 6 kr. für alle Geld-
mkunden über 5 ft. bis 20 fi.

0) Die dritte Klasse von 15 kr. über 20 fl.
bis 50 fi.

ä ) Die vierte Klasse von 30 kr. über 50 fi.
bis 100 fl.

e) Die fünfte Klasse von 45 kr. über 100 fi.
bis 150 fi.

1) Die sechste Klasse von 1 fi. über 150 fi.
bis 200 fi.

g) Die siebente Klasse von 2 fi. über 200 fi.
bis 400 fi.

K) Die achte Klasse von 4 fi. über 400 fi.
bis ß00 fi.

i) Hie neunte Klasse von 7 ft. über 800 fi.
bis 1400 fi.

K) Die zehnte Klasse von 10 fi. über 1400 fi.
bis 2000 fi.

l) Die eilfte Klaffe von 20 fi. über 2000 fi.
bis 4000 fi.

in) Die zwölfte Klaffe von 40 fi. über 4000 fi.
bis 8000 fi.

n) Die dreyzehnte Klasse von 80 fi. über
8000 fl. bis 16000 fl. endlich

9) Die vierzehnte Klaffe von 100 fi. über 16000 .
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§. 3. In Beziehung auf die für inlandische
Wechselbriefe, Wechselproteste und Handlungsbücher
vorgeschriebene Stamveltaxe wird die Bestimmung des
§. 42 . des Stämpelpatents in der Art abgeändert , daß
die zweyte Klasse mit 6 kr. für den Betrag bis 100 . fl.
in Einlösungsscheinen oder Konvenzionsmünze , und
für alle , diese Summe übersteigende Beträge , die dritte
Klasse mit 15 kr. festgesetzt wird. Siehe ^sro . 281 .

§. 4. Die in dem Stämvelpatente §. 47 . be¬
stimmten drey Klassen der Kartenstämpeltaxe zu 4 , zu
10 und zu 14 kr. , so wie die §. 60 festgesetzten fünf
Klassen der Kalenderstämpeltaxe zu 1 , 3 , 0 , 12 und
24 kr. werden mit der Erinnerung beybehalten , daß
diese Stamveltaxe in Einlösungsscheinen , wie schon
oben verordnet ist , oder in Bankozettel nach dem fünf¬
ten Theile ihres Nennwerthes zu entrichten sind.

§. 5. Die Zeitungsstämpeltare bleibt nach Vor¬
schrift des §. 08 . des Stämpelpatentes in drey Klassen
getheilet ; jedoch wird die erste zu 1 , die zweyte zu 2 ,
und die dritte zu 3 kr. in Einlösungsscheinen oder in
Bankozetteln nach dem fünften Theile ihres Nennwer¬
thes festgesetzt.

§. 6 . Alle übrigen Bestimmungen des Stam¬
pelpatents und der' demselben nachgefolgten Verord¬
nungen , in so fern sie durch das gegenwärtige Cirku¬
lar nicht ausdrücklich abgeändert wurden , bleiben in
ihrer Wirksamkeit.

230 .

Nro . lZ . v. 30 . März 1811 . ^ 0^ " K. v. 21 <
September 1811 . Rro . " 5- vom 8. May 1313 .

1) Daß jeder zurAuswechslung vorkommende
beschmutzte und verschriebeneBogen , welcher entweder
gar nicht datirt , oder aber am 15. März 1811 ^ oder
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wohl noch später datirt ist, ohne Allstand mit Rücksicht
auf die , dem Fiuanzpatente vom 20 . Februar l. I .
nachgefolgten , besondern Vorschriften ausgewechselt
werde. Siehe Nro . 206 .

2) Daß beyverdorbenenStämpelbögen ,
wo aus dem Aufsatze, nnd aus dem Datum der Ur¬
kunde bestimmt zu entnehmen ist , daß solche vor dem
»5. März 1811 erkaufet , und also solche mit Banko -
Zettel nach dem Nennwerthe bezahlt worden , in Ge¬
mäßheit des Patents vom 20 . Februar l. I . und des
Zirkulars vom 1. März h. I . die Auswechslung
nur in der Art zu geschehen habe , daß für den alten,
zur Auswechslung beygebrachten Bogen reduzirt auf
den Werth der Emlös - Scheine , ein , diesem reduzir-
ten Werthe gleichkommender Bogen , d. i. für einen
10 fl. Bogen in der Valuta der Banko - Zettel , nun¬
mehr ein 2 fi. Bogen in der Valuta der Einlös - Schei¬
ne u. s. w. hinausqegeben werde. Siehe auch we¬
gen Auswechslung Rro . 50 , 186 , il ) l , 203 , 210 ,
221 , 206 , 32 <) , 332 , 334 .

3) Daß alle Urkunden , welche mit einem
Stämpel versehen zur Aufdruckung des Grfüllungs -
stämpels , oder gerade zur Stamplung beygebracht
werden , wenn sie auch schon vor dem 15. März 18II .
datirt sind, nur gegen den Erlag der Stäm -
pelgebühr , in der Valuta der Ginlös - Scheine ,
oder im sfachen Nennwcrthe der Banko - Zettel in
Gemäßheit des Patents vom 20 . Februar 1811 und
des Zirkulars vom i . März 181 1 zur Stamplung
angenommen werden sollen.

4) Daß Geldurkunden bis zudem Betrage
von 12 Kreuzern in Einlös - Scheinen , oder von
Einem Gulden im Nennwerthe der Banko -Zettel
vom Gebrauche des Stämpelpapiers frey seyen.

5) Daß von allen vor dem 15. März d. I .
ausgestellten Urkunden , wenn darüber ein
Straferkenntniß erfolgt , die Strafgelder , so wie
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die Denunzianten - und Apprehendenten - Antheile nach
dem Nennwerthe der Banko - Zettel , oder reduzirt auf
den fünften Theil in Einlös - Scheinen zu bestimmen,
und in dem nämlichen Verhältnisse der Denunzianten - und
Apprehendenten- Antheil zu verabfolgen seye, ohneNück-
sicht, wenn solche Urkunden auch erst nach dem 15. März
d. I . denunzirt , apvrehendirt , und als straffällig erkannt
werden , weil vor dem 15. März l. I . die Banko -Zet¬
tel im vollen Nennwerthe angenommen worden , und
nach denselben die Strafe , so wie die Denunzianten -
und Apprehendentcn -Gebühr gerechnet ist ; so wie Stra¬
fen , Denunzianten - und Apprehendenten - Antheile
von den seit 15 . März 18II ausgestellten Urkunden
ganz nach der Valuta der Einlös - Scheine zu bestim¬
men seyn werden. Siehe Uro . 132 , 223 , 247 .

6) Daß , wenn nun seit 15. März h. I . ein Bo¬
gen zur Beydruckung des Kontrollstämpels
beygebracht wird , der einfache Betrag des Stäm -
pels in Banko - Zettel nachgezahlet werden müsse, in¬
dem von einem solchen Bogen das Aerarium nur den
einfachen Betrag im Nennwerthe der Banko - Zet¬
tel erhalten hat , seit 15 . März H. I . kein solcher Stäm -
pel im Nennwerthe der Banko -Zetteln mehr bestehet,
und die Gültigkeit des Stämpelbogens erst mit dem
anhangenden Kontrollstämpel anfängt . Siehe Uro .2y6 .

Auf welche Art sich auch bey Nachzahlung für den
auf Handlungsbücher , We -chselbriefe , und
Wechselproteste aufzudrückenden Kontrolstam «
pel zu benehmen seyn wird , wenn solche zur Bey¬
druckung dieses Stämpels vorgeleget werden.

281 .

Rro . ^ §5 . vom 6. April , dann Uro . ' ?H^ pom
3. August 1811 . Cirkulare der N . Oe. Landes - Ne¬
gierung vom 5. September 18I1 . Daß die in dem
3. §. des Cirkulars vom 1. März 18II über einige
Erläuterungen des Stämpelpatents vom 5. Oktober



208

1802 VorkommendenAbänderung des 42 . §. dieses
Patents sich lediglich auf Wechsel , Asse gni , und
andere dem Wechselrechte unterstehende
Geldverschreibungen , keineswegs aber auf die
Wechselproteste beziehe, welche ohne Ausnähme
und ohne Unterschied des Geldbetrages nach der Vor¬
schrift des Z. 42 . auf einem Gulden - Stampel ,
jedoch in Ginlös - Scheinen ausgefertiget werden müssen.

282 .

^ ro . 4° 9. vom 20 . April 1811 . Daß die
Zwangs - Lizenzen für die Tabak -Trafikanten ohne
allen Stampel ex olLcio hinauszugeben , und mit
dieser Aufschrift zu bezeichnen, dann aber auszuwech¬
seln , und mit dem gehörigen Stampel zu versehen
seyen , wenn der Trafikant unter veränderten Umstan¬
den aus dem Verschleiße einen Nutzen beziehet.

283 .

Uro . ^ ^ s vom 4. Iuly 1811 . Alle Fremde
und Ausländer , sind nach den 2 , 3 , 10 , und ii .
Patents - §. §. zum Gebrauche des Stämpels verpflich¬
tet , sobald sie eine Urkunde , eine Bittschrift ,
oder andere Vorstellung , zu welcher ihrer Eigen¬
schaft nach der Stampel erfordert wird , überreichen.
Es kann daher gegen diese bestimmte Anordnung des
Stämvelpatents die erlassene Weisung nicht bestehen,
daß die von dem Anstände , oder aus Ungarn und
Siebenbürgen einlangenden Gesuche Schriften ,
und Urkunden sowohl, als die darüber in das Ausland ,
nach Ungarn , und Siebenbürgen ertheilten Be¬
scheide und Antworten , oder sonstige Expeditionen
stämpelfrey zu behandeln seyen. Siehe Uro . HHHH>vom
16. August 1804 unter sechstens Uro . 161 .

284 .

Nro. ' MH . vom4. Iulp zsll und Uro. ' ^M -
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vom I4 . August 181 l . Nach dem 29 . §. des Stäm -
pelpatens kann es der Partey , welche über eine Notion
den Weg der Gnade ergreifet , keineswegs be¬
nommen werden , in der gesetzlichen Frist den Fiskus
zur Behauptung der Notion zugleich im Rechtswege
aufzufordern , und stehet es daher den Parteyen
noch ferners frey , über eine solche Notion den Weg
der Gnade und , des Rechts zugleich zU er¬
greifen. Es kann aber nicht zugelassen werden , daß
die Frist zur Ergreifung des Rechtsweges erst dann
anfange , wenn der Notionirte vorher mit seinem Re¬
kurse im Wege der Gnade abgewiesen worden, da der
29 . Z. ausdrücklich festsetzet, daß nach Verlauf der
4 Wochen nach der zugestellten Notion die Notionirte «
nicht weiter angehöret werden dürfen, sondern die Straf¬
betrage durch die Kammer -Prokuratur gerichtlich ein¬
getrieben werden müssen.

285 .

Nro . ^ 5Z. vom 11. Iuly 191 l . In Fallen ,
Wo falsche Stampel oder andere Malversationen
in Stamv elsachen vorkommen, hat die betreff
sende Administration sich jedesmal mit der Kammer -
Prokuratur zu berathschlagen , die etwa nöthige An¬
zeige ohne Verzug an die Polizey - Direktion <und auch
an das Landes - Gubernium , zugleich aber auch an
die Gefalls - Direktion zu machen , damit ein solcher
Fall sogleich an die Hofstelle angezeiget werden könne.

286 .

Nro , ^ s ^ . vom 11. August 1811 ' Se ,
Majestät haben aus Anlaß der Einführung eines klei¬
neren Papierformats bey den öffentlichen Geschäften zu
entschließen geruhet , daß eben so auch von nun an das
Stämpelpavier nicht mehr anders / als in der
Normalgröße d. i. der beschnittene Bogen
13 Zoll in der Höhe , und 8 Zoll in der Breite ,
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folglich das ganze Flachenmaaß 104 Qua¬
drat oll verferticet, und kein Stämpelpapier von ei¬
ner andern Größe verkaufet werden solle.

287 .

Aro ' 7 ?^?. vom 14. August 1811. Wenn
der Beytrag , welchen in Galizien arme Eltern
zur Verpflegung ihrer Kinder als eine Unterstü¬
tzung erhalten, wöchentlich nicht mehr als einen
Gulden , oder jährlich nicht mehr als 50 oder 52
fi. beträgt , können die dießfälligen Quittungen vom
Gebrauche des Stämvels frey gelassen werden.

283 .

Nro . ' ^ 55- vom 22. August 1311.
a) Daß für die 14. Klassen des Vorrathsstäm-

pels neue stählerne Signete graviren zu lassen,
und den Siegelämtern hinauszugehen seyen, daß

b) die Beydrück ung des dermaligen Kon -
trolstämpels sonach zu unterbleiben habe, und

0) bloß zum Unterschied des Erfüllungs - von
dem Vorrathsstampel, dem Erfüllungsstämvel
ein eigener Kontrol - Stämpel bey zudrücken ,
und dieser ebenfalls in Stahl graviren zu lassen seye.
Siehe Nro . iH8 , 28Y.

28Y.

^ ro . 27 <Y6 vom 3. . Oktober 1811. ^ ra.
' 7^ 4^. vom 14. November 1811 und ^ ro. ^ j ^ ..
vom5. Dezember , 311. Die ne.uen stählernen
Signete seyen bis auf weitere Anordnung;um Ge-
brauchenicht hinauszugeben . Siehe I r̂o . 288.

2Y0.
Nro . 31^ 4 vom , 4. November 1811. Nacĥ

dem die Neisevorscküsse gegen künftige Ver¬
rechnung ertheilet werden, und erst nach gelegter
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Rechnung es sich zeigen muß , ob , und welcher Theil
des Reisevorschusses ordnungsmäßig verrechnet worden,
da ferners die klassenmäßig gestämvelten Quittungen
über derley noch unverrechnete Betrage jenen Kassen,
aus welchen die Vorschüsse verabfolget werden , zu ihrer
Bedeckung nothwendig sind, und die Quittungen über
Neisevorschüsse von jeher dem klassenmäßigen Stämpel
unterzogen waren , so ist keine hinreichende Ursache vor¬
handen, selbe zum Nachtheile des Stämpel - Gefälls
von dem Stämpel loszuzahlen. Siehe Aro . 276 .

291 .

Hro . ^ ^ ß-. vom 5. Dezember 1811 . Schad -
loshaltungs - Reverse , welche die Abhandlungs - In¬
stanzen von den Kuratoren fordern , und welche be¬
stimmte , von der Partey übernommene Verbindlichkei¬
ten beurkunden , unterliegen allerdings der Stämp -
lung , und wenn solch ein Revers eine bestimmte Summe
nicht enthält , so muß der Stämpel nach der Eigenschaft
des Ausstellers genommen werden.

292 .

Rro . 3-fß^ I vom il ). Dezember 1811 . Die
Testamente , oder letztwillige Anordnungen
und die zuerst aufgenommenen Inventarien
werden in Driginalien , in welcher Eigenschaft solche dem
Stämpel nicht unterliegen , in die Registratur mit dem
Beysatze hinterlegt , daß hievon den Parteyen auf Ver .
langen Abschriften zu ertheilen seyen, welche Ab -
schriften dannmit dem klassenmäßigen Stäm¬
pel versehen,seyn müssen.

Da weder eine Erbserklarung , Noch eine Abhand¬
lung und Einantwortung des Vermögens geschehen
kann , ohne daß von dem Testamente und den Inventa¬
rien Abschriften genommen werden , so hat das Taramt
bey den vorfallenden Geschäften und Expeditionen dar¬
auf zu seheu, ob diese Abschriften vorher richtig erho-

54 *
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bett/ und mit dem gehörige» Stampel versehen sind,
und würde das Taxamt bemerken, daß etwa nur simple
Abschriften beyliegen, so ist darauf zu sehen, und das
weitere vorschriftmäßig darüber einzuleiten, wie, und von
wem diese simple Abschriften der Partey hinausgegeben
werden , und hinausgegeben werden konnten, ohne daß
die erste Abschrift mit dem klassenmäßigenStampel ver¬
sehen worden,

293 -

Nr ». ^ AKK. vom 19. Dezember I811 . Quit¬
tungen des Kriegszahlamtes über die aus dem standi¬
schen Obereinnehmeramte zu Prag für das Invaliden -
Institut zu erhebende Interessen , können von dem klaft
senmaßigen Stampel nicht enthoben werden.

294 .

Rro . 2H.H4 yom I0 . Jänner 1812 . Nur jene
Quittungen der Militär - Lieferanten und Kontrahen¬
ten über Beträge , welche in den Kassen von Provinzen
bezahlet werden , wo das Stampel - Gefäll nicht beste¬
het , können ohne Stampel angenommen werden ; aber
Quittungen über Beträge , welche in Hungärn , oder
im Auslande zwar zu bezahlen wären , jedoch hier , oder
überhaupt in einer dem Stampel ^Gefälle unterworfe¬
nen Provinz aus einer Kassa erhoben werden , müssen
allerdings klassenmäßig gestämpelt seyn.

295 .

Nro . 4^ §s <vom 20 . Hornung 1812 . Es wurde
beschlossen, daß zur Erhaltung einer vollen Ueberzeu¬
gung , ob jene Bankal «Aemter , welchen der Verschleiß
der höheren Stämpelpapier - Gattungen auf Kredit an»
vertrauet ist , auch das verschlissene gehörig saldiren,
und wirklich die ausgewiesenen Stämpelpapier - Vor¬
räthe haben , diese Bankal - Aemter durch die die Ge¬
fällen - Kollekte vierteljährig besorgenden Inspektors
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Beamten , das Inspektors selbst aber , wenn sich ein
Kreisamt im Orte befindet, durch ein Kreisamts - In¬
dividuum monatlich gehörig liquidirt , und die mo¬
natlichen Ausweise von den Liquidations - Kom¬
missaren bestätiget , und auf die bisherige Art an dis
Behörde eingesendet — endlich in jenen Orten , wo sich
ein Inspektors , jedoch kein Kreisamt befindet, die
Liquidation durch eine Magistratsperson vorgenommen
werden soll.

Bey den Tax - und Expedits - Aemtern , so wie
auch den übrigen Kamera ! - Aemtern in den Provinzial -
Hauptstädten , welche höhere Stampelpapier - Gattun¬
gen zu verschleißen haben , ist die Inventur bey den ge¬
wöhnlich vorzunehmenden Kassascontrirungen von dem
hiezu abgeordneten Individuum vorzunehmen , hierüber
ein eigenes Inventarium zu verfassen, und den betref¬
fenden Behörden mitzutheilen , im übrigen aber sich ge¬
nau nach der Entschließung vom 11. August 1808 ^ ro .
' ^ ^ . Rro . 255 zubenehmen. Siehe auch Nro . 304 .

Bey den Gefalls «Aemtern in Wien hat die Ge -
falls - Hofbuchhaltung die gedachte Inventur durch ein
zeitweise hiezu abzuordnendes Individuum vornehmen
zu lassen.

296 .

Uro . 5 ' ^ zH. vom i4 . May 1812 . Da die
zur Bendrückung des Kontrolstämpels mit¬
tels Kreisschreiben bis 1. April des Jahres 1810 ( oben
Ri -o . 261 ) festgesetzte , und mittels der Gefälls -
Direktion bis Ende des April - Monats verlängerte
Zeitfrist bereits verstrichen ist , so kann nach der vor
so langer Zeit schon erfolgten Kundmachung des aller¬
höchsten Finanzpatents die Auswechslung der Stampel -
bögen ohne Kontrolstampel nicht mehr statt finden.
Siehe Rro . 50 u. f. w. , dann 280 .
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2Y^

Nro . ^ ^ ^ . vom 21 . May 1812 . Daß es in
Ansehung der Kreditirung des Stämpelpapiers an die
Aerarial - Aemter bey der Entschließung vom 8. März
1804 ZM ^G^ . unabänderlich sein Verbleiben habe.
SicheAro . 6 , 134 , 154 , 1Ü2 , 181 , 183 .

2Y8.

^ ro . 'l ^ F .̂. vom 4. Iuny i « i2 . Der auf dm
Kam eral - Verw altungen mit den streitenden
Parteyen bey Eröffnung des Rechtsstreites über den
versuchten gütlichen Vergleich aufgenom¬
mene Akt , nämlich die dießfälligen Protokolle
und die hierüber auszustellenden Zeugnisse , sind als
Geschäfte von Amtswegen anzusehen, und nach §. 9.
des Stämvelpatents stämpelfrey.

Wenn jedoch bey diesen Verhandlungen Ver¬
gleiche zu Stande kommen, sind die Vergleichs ,
Urkunden nach dem 20 . und 21 . §. des Patents dem
klassenmäßigen Stämpel zu unterziehen.

209 .

Aro . l ^ f .̂. vom 4. Iuny 1812 und Aro .
5 ^ ' tz- vom 2i . Iuly I8l 4. Quittungen über die
Zahlung der Verpflegsgedühren , oder welche Trakteure
im allgemeinen Krankenhause , oder im Lazarethe für
die Zahlung ausstellen , die sie wegen Abreichuug der
Kost erhalten , sind in dem Stämpelpatente vom 5.
Oktober 1302 von dem Gebrauche des Stämpels nicht
befreyet , und gegen das Stämpelpatent können die
Befreyuugen nicht erweitert werden.

So sind anch die Quittungen der Bäcker für
Brod , wenn sie die Zahlung nicht täglich erhalten,
und nicht in ein Einschreibbüchel bestätigen , der klassen¬
mäßigen Stämplung zu unterziehen , das Einschreib <
hiichel hingegen kann , wegen der auf dem Brod haf«
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tenden gesetzlichen Satzung , von dem Amte stampelfrey
geführet werden. Siehe Mo . 257 V«.

300 .

Ni -o. ' ^ G. vom 11. Iuny 1812 . Anbrin .
gen oder Bittschriften , welche die Obrigkeiten um
Beurlaubung eines Soldaten machen , unterliegen als
eine Parteysache dem klassenmäßigen Stamvel , wenn '
aber über eine solche Bittschrift oder Anbringen wei¬
tere Verhandlungen nothwendig werden , und
erfolgen , sind diese Gegenstände von Amtswegen
stampelfrey zu behandeln.

301 .

Aro . " fz .̂ . vom 18. Iuny 1812 . Daß die
schriftlichen Prozesse über sehr geringfügige,
kaum 2. bis 4. fl. betragenden Straferkenntnisse oder
Notionen , woran freylich die Aussordcrungsklage die
größte Schuld hat , wenn es nicht bestimmt auf die
Handhabung des Gesetzes ankommt , zu vermeiden, oder
der Rechtsstreit doch wenigstens durch ein mündliches
Verfahren auf das thunlichste abzukürzen sey. Siehe
f?ro . 14 ? uttd 343 .

302 .

Nro . ' fZHf . vom 8. Oktober 1812 und Nro .
^ 3^ - vom 5. November I812 . Wurden die für die
Stämpelkassa der Wiener Administration , für die in
Folge hohen Hofdekrets , Zahl ^^ ^ . vom 10. März
d. I . neu errichtete Materials - Verwaltung und Ver¬
rechnung , dann für die Vorraths - , Erfüllungs - und
Handstamplung entworfenen neuen Instruktionen vom
I . November d. I . in Wirksamkeit gesetzet, und die
Scontrirungen der Kasse- und Material - Vorrathe in
den Provinzen zu bestimmten Zeiten abgeschaffet, und
dagegen selbe zu unbestimmten Zeiten wenigstens
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Viermal im Jahre , und noch öfters ange¬
ordnet. Siehe Nro . 3.

303 .

Dekret der k. k, Iustizhofstelle vom i ?. Oktober
1812 an sämmtliche Appellations - Gerichte , mit Aus¬
nahme von N . Oe.

i ) Nach dem Geiste der Stampelgesetze und dem
Hofkammer - Dekrete vom 1?. Oktober i »o6 ( ^sro .
' 4 ! ^ ^ vom 21 . August 1806 ) kann bey den Abhand¬
lungsinstanzen nur einmal der Stampel nach dem Be¬
trage des Vermögens genommen werden , nämlich
dann , wann der Verlaß vollkommen übergeben, und
alle Pra 'standa geleistet sind , weil nur dann der Ab¬
handlungsvertrag als vollendet angesehen, und auch nur
dann nach dem Wortlaute des Stampelpatents der
Stampel nach dem Vermögen abgenommen werden
kann.

Die erste Verbescheidung auf das Gesuch
kann nur als eine Einleitung zur Uebergabe und zum ei¬
gentlichen Abhandlungsvertrage angesehen, und daher
nach dem §, 22 . Kit . m . des Stampelpatents als Re¬
skript in Parteysachen mit 15 kr. gestämpelt werden,

2) Obgleich die allgemeine Instruktion für die
Gerichtsbehörden verordnet , daß in der vorzunehmen¬
den Gerichts - Inventur alle liegenden und fahrenden
Güter genau angemerket werden sollen, so nimmt doch
in Uebereinstimmung mit der von d/ c k. k. Hofkam¬
mer unterm 19 . März 180 ? Nro . «^ . (Nro . 23l )
an das k, k. vereinte Kameral - Justiz - Taramt er¬
lassenen Weisung , die untereinstige Beysetzung des
Werthes nur auf die fahrenden Güter ihren Bezug ,
weil in Verlassenschaften , wo sich Realitäten von höhe¬
rem Werthe , Herrschaften , manchmal in verschiedenen
Provinzen , Grundstücke, die zu verschiedenen Grund¬
büchern gehören , vorfinden , die Schätzung derselben
pft erst nach Verlauf längerer Zeit zu Stande gebracht
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werden kann , wo doch die Sicherheit der Perlassen ,
schaftsmassa, besonders, wenn Pupillen , Abwesende,
6au5ae ziiae , oder andere dergleichen Falle eintreten,
es vorzüglich erfordert , daß die Inventur , sobald nur
immer möglich, überreichet werde, damit zur Sicher¬
heit der Erben , das erforderliche von der Gerichtsstelle
sogleich verfüget werden kann , welches aber der Fall
bey Realitäten njcht leicht seyn kann , weil Verschlep¬
pung oder Veräußerung derselben nicht wohl denkbar
ist, und eben daher ist genug an dem , wenn die in ei¬
ner Verlassenschaft besindlichen Realitäten mittlerweil?
in dem Hauptinventar bloß angemerket , die dießfallige
Schätzung aber erst bey der Pfiegung der Abhandlung
in der Vermögens - Ausweisung beygebracht wird. Da
nun nach dem Z. 21 . I N̂. <z. des Stampelpatents vom
Jahre 1802 für dje Inventarien die Klasse des
Stampelpapiers nach der Summe des schuldenfreyen
d. i. , nach Abzug aller Passiven rein verbleibenden
Vermögens bestimmet werden muß ; so wurde dem Tax¬
amte über diesen Punkt aufgetragen , daß selbes bey
allen Verlassenschaften jn dergleichen Fällen sich hiernach
benehmen, folglich bey Hinausgebung der Ab¬
schrift eines Inventars auf Verlangen des Er¬
ben den Stampel jener Klasse gebrauchen soll, welcher
für das im Inventar über Abzug der darin aufgeführ¬
ten Passiven ausfallende reine Aktiv - Vermögen vorge¬
schrieben ist. Siehe Nro . 216 , 306 , 3. 1?.

504 .

Ni-o. 5^ ^ . vom 26 . November I812 . Von
nun an ist die Liquidation der Stämpelpapier - Vorräthe
größerer Gattungen auf dem Lande durch die Inspek -
torate bey Gelegenheit der quartaligen Kollektreisen,
und bey dem Aufschlagsamt in der Noßau durch einen
von der Wiener - Bankal - Oefalls - Administration zu
bestimmenden Beamten , endlich bey dem hiesigen Ober¬
kammeramte , und der Bürqerspitals - Verwaltung durch
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die Stadthauptmannschasi vorzunehmen. Siehe Niu .
295 .

305 .

Nro . ' -2-ß^ . vom 31 . Dezember 1312 . Daß
zwar das Anstellungs - oder Bewilligungs -
Dekret an den Beamten , oder die Partey selbst,
dann die Anweisung an die Kasse, d. i. al 'o diese
zwey Urkunden , oder Expeditionen mit dem klas¬
senmäßigen Stampel nach dem Betrage der Summe
versehen seyn müssen, daß jedoch alle übrigen in der¬
selben Sache erlassenen Expeditionen , Noten oder In¬
klinationen, als nur allein Geschäfte im höchsten Dienste
von Amtswegen betreffend, nach dem y. §. des Stäm -
pelpatents I n̂ . 3. und g. , vom Stampel frey zu lassen
seyen. Siehe Nro . ' ^ ^ . v. 28 . Jänner 1813 ^ 1-0. 30 ?.

306 .

^ ro . ^ ß ^ . vom 31 . Dezember 1812 . Nach
dem 21 . §. I ,n . 1)l». des Stämpelpatents müssen
Schätzungen , Schätznoteln , mit dem Stam¬
pel nach dem Werthe des Gegenstandes bezeichnet wer¬
den. Das nämliche erkläret das Hof - Dekret vom 12.
Jänner 1804 Rro . ' ^ ^ . von diesen Schätzungen ,
Schätznoteln , oder was eben dasselbe ist , von S cha-
tzuugsproto kollen .

Dieses wird wegen des Gebrauchs des Stämpels
zu den Vermögens - Einantwortungen auch
nach dem Werthe des Gegenstandes , §. 21 . I ît . ß.ß.
nicht aufgehoben , weil dieses zwey verschiedene ,
und auch in ihrem Betrag oft sehr ungleiche Geschäfte
sind , und selbst im Stämpelvatente zugleich vorkommen

Die Verordnung vom 21 . August 1806 Rro .
^ N ? stehet mit diesen Patentsabsätzen in keinem Wi¬
derspruche, weil diese nur von der Verlassenschafts-
Abhandlung und Einantwortung , nicht aber
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auch von der Schätzn « g spricht. Siehe Rio . i1 4,
216 , 303 .

307 .

^sro . ' ^ f . vom 28 . Jänner 1813 . Es hat
von der Entschließung vom 31 . Dezember 1812 Nro .
' ? ^ ^ . abzukommen, und ist daher der klassenmäßige
Stampel nicht allein zu der Verordnung , oder dem
Dekrete an die Beamten oder Parteyen , und an die
Kassen, sondern auch zu allen übrigen dieß fäl¬
ligen Expeditionen nach der bisherigen Uebung
anzuwenden. Siehe Rro , 305 . 313 .

308 .

Nro . ' ^ H. vom 4. Hornung 1813 . Wenn
der Vorrath an Konzeptpapier verwendet seyn wird , ist
künftig auch für die zwey niedrigsten Klassen
des Stämpels , Kanzleypapier zu verwenden.

30Y.

Aro . l ^ HZ. vom 22 . April , 813 . Daß vor¬
züglich auf Einbringung der Geldstrafen ge¬
setzmäßig Bedacht genommen werden müsse, und die
Leibesstrafe nur eintrete , wenn die Geldstrafe
schlechterdings uneinbringlich ist.

310 .

Nro . '" D -Z-. vom 8. Iuly 1813 . Zu den
Urkunden bey Tischtiteln für angehende Prie¬
ster von Privaten , wo nur ein jährlicher Genuß , und
nicht ein bestimmtes Kapital ausgedruckt ist , ist gemäß
§. 20 . I n̂ . f. des Stamvelpatents der Stampel nach
der Eigenschaft des Ausstellers zu verwenden; zu Ur<
künden von Tischtiteln aber , welche von dem Religi «
ons onde , oder anderen ähnlichen Instituten , d. i. , ei«
gentlich von der Staatsverwaltung ausgestellet werden,
ist gar kein Stampel erforderlich. Siehe Uro , 59 , 92 .
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511 .

Rl -o. ' ? 5? ^ . vom 12. August 1813 . Vermöge
einer von der obersten Iustizstelle an alle Gerichtsbe¬
hörden erlassenen Verordnung darf sich künftig in Folge
hohen Hofkammer - Dekrets vom 23 . Iuny d. I . bey
allen gerichtlichen Verhandlungen nicht mehr mit der
Vorweisung der Vollmacht in einfacher
Abschrift begnüget , sondern die Vollmacht muß
in der Urschrift , oder in beglaubter Abschrift vorgele¬
get , und im letzteren Falle sich in der beglaubten Ab¬
schrift auf das Original und den klassenmäßigen Stäm -
pel bezogen werden. Siehe Nro . 213 .

Nio . ' ^ -Z-K. vom 25 . November 1813 und Nro .
' 5^ 5- vom 15. September 1814 . Quittungen ,
welche von einzelnen Personen , Gemeinden , Hand¬
werksleuten , Zünften oder Innungen über Zahlungen
für gebothene, oder Zwangslieferungen zum Behufe des
Militärs (Requisitions - Lieferungen) ausgestellet wer¬
den, sind stämpelfrey zu lassen, folglich von solchen Quit¬
tungen zu unterscheiden, die über Zahlungen für freywil«
lige , oder vertragsmäßige Lieferungen an daF Militär
geleistet werden, und vernzög §. i3 . I n̂ . ä . des Stämvel -
patents der Stamplung unterliegen . Siehe Rro . 330 .

Nro . ' ^ ^ vom 25 . November I813 . Bey
Beförderungen und Gehalts - Zulagen der
Beamten ist zu den dießfalligen Dekreten und Ex¬
pedit i o n e n in Fällen , wo eine neue Würde verliehen
wird , der Stämpel nach der ganzen Besoldung ,
wenn hingegen nur in einer und derselben Würde eine
Vorrückung in einen höheren Gehalt geschieht, der
Stämpel nach dem Betrag der Zulage anzu¬
wenden. Siehe Nia . 30 ? .
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314 .

^ ra . ^ ? ^ - vom 16. Dezember 1813 . Wenn
schon in dem Stämpelpatent nicht ausdrücklich vorge¬
schrieben ist , daß die von mehreren Parteyen , oder
vielmehr Personen unterschriebene Bittschriften
mit mehreren für jede Unterschrift gezahlten Stampeln
versehen seyn müssen, so verstehet sich dieses von sol¬
chen Bittschriften oder Eingaben , in welcher der Ge¬
genstand für alle unterschriebenegewissermaßen nur als
eine moralische Person anzusehen sind. Wo aber die
Parteyen und ihre Gegenstande verschieden, oder ge¬
theilet sind , und wenn ẑ B . nozionirte Aussteller und
Annehmer einer Wider die Stampelpatents - Vorschrift
ausgefertigten Urkunde, um Nachlaß der jedem beson¬
ders bemessenen Strafe einschreiten, können die Re¬
kurse dagegen nach der ausdrücklichen Verfügung des §.
8^ des Stampelpatents nicht unter einem und dem
nämlichen Stämpel eingereichet werden.

In Zukunft sind also derley in den Gegenständen
und in der Person verschiedene Bittschriften unter einem,
und dem nämlichen Stämpel nicht mehr anzunehmen.
Siehe Nro . 161 .

31s .

Cirkulare
der k. f. Landesregierungob der Enns, vom 7. Immer »8«̂

Es wird hiermit zu Jedermanns Wissenschaft
bekannt gemacht , daß > da das Linzer K. K. StäMpel -
amt , dessen Amtshandlung seit dem 13. August v. I .
unterbrochen war , nun schon seit dem 8. November v.
I . wieder in voller Wirksamkeit ist ; alle , dem Stäm¬
pel unterliegende Urkunden, Zeitungen , Spielkarten ,
Kalender , Schminke , Stärke und Haarpuder , welche
in dem Zwischenraume vom 13. August bis 8. Novem-
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ber v. I . hatten gesiämpelt werden sollen, jedoch nicht
gestämvelt wurden , und noch ungestämvelt vorhanden
sind , nachträglich der Stämplung unterzogen , und die
vorgeschriebenen Stämpelgebühren davon entrichtet
werden müssen. Hierzu wird für die Bewohner der
Hauptstadt Linz die Frist bis letzten Jänner 1814 , und
für jene des stachen Landes bis letzten März I8i4 fest¬
gesetzt. Derjenige , bey welchem nach Verlauf dieser
Frist eine derley Urkunde, Zeitung , Spielkarten , Ka¬
lender , Schminke , Starke und Haarpuder ungestam-
polt gefunden wird , wird als Gesetzübertreter nach der
Strenge der Vorschriften behandelt werden.

316 .

Nro . ^ Z-. vom 13. Jänner 1814 . Gides¬
formeln der Beamten und Gefällsaufseher ,
so bald der Eid von Amtswegen abgeleget , und die
Einsendung derselben unterfertigt von Amtswegen gc-
fordert wird , sind als Aufsätze in einem bloßen Amts -
gesckäfte vermög §. y . stämpelfrey ; jene hingegen,
welche in dem Geschäfte einer Partey beyge¬
bracht werden , müssen mit dem Stamvel von 6 kr. ver¬
sehen seyn. Siehe Nru . 148 .

317 .

Nro . ^ .5.5.. vom 17. Hornung 1814 . Die
Bitte , daß die in dem Inventarium einer Herrschaft
vorkommenden Schulden von dem Vermögensstande ,
welcher in dem Inventarium einer zweyten Herrschaft
ausgewiesen ist , in Abrechnung gebracht , und weil die¬
ses beträchtlich überstiegen wird , beyde Inventarien
stämpelfrey gelassen werden möchten, wurde abgewie¬
sen. Siehe Ai-o. 303 .

318 .

Nro . 3s ^ z.. vom 17. Hornung 1814 . Alle
Quittungen , über bezahltes Fnhrlohn , welches
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durch die Zufuhr der Baubedürfnisse für die von der
Staatsverwaltung unterhaltenen Straßen in das Ver¬
dienen gebracht wurde , sind stampelfrey. Siehe
Rro . 331 .

31Y .

Nro . 5fz .f . vom 17 Hornung I8i4 . Es sey
ein vorgekommenesGesuch, daß zu einer Stiftungs -
ur künde eines Erblassers über 10000 st. standische
Obligationen der Stampel nicht nach dem Nennwerthe
des Kapitals , sondern nach dem börsenmäßigen Werthe
der Obligationen , oder wenigstens nur nach dem Be¬
trage von 5000 st. aus dem Grunde abgenommen wer¬
den möchte, weil der Fruchtgenuß als eine Nutzung zu
5. von 100 gerechnet, ein Kapital von 5000 st. aus¬
mache— abgewiesen worden , indem der Betrag der
W . W . der einzige Maaßstab für den Papierstämpel
ist, und alle Kapitalien der Staats - und öffentlichen
Kreditsfonds - Schulden durch den 24 . Z. des Finanz -
Patents vom 20 Hornung 1811 für ungeschmälert,
folglich für vollgültig in W . W . erklaret wurden.

320 .

. Nro . ^ Z^. 'vom 3. März 1814 . Die Quittung
über ein aus dem obervormundschaftlichenMagistrats -
Depositum erhobenes Erbtheil , muß patentmaßig mit
dem klassenmäßigen Stampel versehen seyn , und hier¬
auf hat der vorher zur gerichtlichen Erbs -Abtheilung
verwendete Stämvel keinen Bezug .

321 .

Rro . ^ 5. vom 3. März I8i4 . Da bey
Geld - Anweisungen für vertragsmäßige
Lieferungen eigentlich das Aerarium der Schuld¬
ner ist, und die Anweisung von Amtswegen geschieht,
so kann der 21 . §. I ît . K ^ . deß Stamvelpatents hier¬
auf nicht angewendet werden , sondern sie sind gemäß



224

§. l)- I îl.. ß . stämpelfrey. Die Quittung der Par¬
tey hingegen , über die erhaltene Zahlung muß mit dem
klassenmäßigen Stampel versehen seyn.

322 .

Nrt >. 4W§ . vom 3. März iui5 . Der galizi-
schen Gefälls - Administration wurde Mitgegeben, daß

a) alle Quittungen der hungarischen Handwerks¬
und Handelsleute , die etwas für ein deutsches, aber
in Ungarn befindliches Zollamt gearbeitet , oder gelie¬
fert haben ,

b ) alle in Ungarn eingegangenen Miethkon
trakte , oder dort ausgestellten Quittungen für in
Ungarn befindliche Häuser und Wohnungen , von wel¬
chen galizische Aemter , und Beamte Gebrauch machen,

Q) selbst auch die Besoldungs - Quittungen
jener galizischen Zollbeamten , die in Ungarn angestellet
sind , und aus dortiger Zollamtskassa ihren Gehalt be¬
ziehen , stämpelfrey sind.

Dahingegen unterliegen dem Stampel
d) alle Bittschriften mit ihren Beylagen ,

und alle Urkunden , welche die Einwohner von
Ungarn ausstellen , und entweder selbst in einer dem
StämpelgefHlle unterstehenden Provinz vorlegen , oder
irgend einer in Ungarn befindlichen Behörde übergeben,
wie z. B . Rekurse in Kontraband - Fällen , um die Ent¬
scheidung darüber von einer Behörde in jenen Provin¬
zen , wo das Stampel - Gefäll bestehet, einzuhohlem

e) alle in Ungarn von deutschen Zollämtern in
Parteysachen erstattete Berichte , so wie die Erle -
digungen darüber , endlich

t) die Quittungen deutscher, in Ungarn ange¬
stellter Zollbeamten für ihre Kautions - Interessen , aus
Fonds , die nicht stämpelfrey sind, in so ferne sie dem
Kameral - Zollamte , oder sonst einer Kasse in einer dem
Stampel unterworfenen Provinz zugerechnet werden.
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323 .

Fsro / l l ^ o^ . vom 26 . May ist 4. Die Inven «
tarien , welche bey der Wahl einer neuen obersten Vor -
steherin des regulirten Fräulein - Stiftes zu St . Pol «
ten aufgenommen wurden , sind eigentlich keine Invew
tarien, sondern blos Erhebungen der jährlichen Ein «
künften , die von Amtswegen zum Behufe der Berech¬
nung der Wahlbestätigungs - Tare vorgenommen Wer¬
den , und folglich keines Stempels bedürfen.

Daß das Verzeichniß der Gerathschaften in diese
sogenannten Inventarien eingezogen wurde , ändert
nichts in der Sache , indem deren Werth nicht beyge¬
setzet ist, sie nur zur Uebersicht desIun6n8 inzttuotu »
aufgeführet sind , und auch ganz weggelassen werden
könnten.

324 .

Ni-o. 106 . vom 4. Iunius 1814 . Eröffnung
der k. k. illyrischen Einrichtungs - Hofkommission, .
an die provisorische Tabakgefalls - Administration in
Laibach , daß mit letztem besagten Monats das
französisch - illyrische Stampelpatent au¬
ßer Wirksamkeit gesetzet, und dagegen mit i . Julius
wieder das österreichische Stampelpatent ein¬
geführet werde.

Es werde daher auch die Besorgung des Stam -
pelgefatls der Domainen - Administration genommen,
«nd vom l ^ Julius n. I . an die provisorische Tabak -
Administration übertragen .

32!5 .

Mo . l ^ 3tz. vom 23 . Iuny 1814 . In Fal¬
ten , wo die Übertragung eines Bauerngutes auf die
im 433 . §. des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
angedeutete Art durch eine mündliche Erklärung
bewirket wird , findet das Stampelpatent wegen A b-
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gang einer schriftlichen Urkunde keine An¬
wendung ; wenn jedoch aus dem öffentlichen Buche Aus¬
zug e gemacht werden , welche die Stellen der Kauf¬
briefe , Verträge , Quittungen , u, s. w. ver¬
treten , müssen die Verordnungen vom 26 . Jänner und
2Y. März 1804 Hahl ' ^ i ^ und ^ s . beobachtet wer¬
den. Siehe Nro . 118 . und 136 .

326 .

Nro . 2Al7 . von 26 . Julius 1814 . Se . Maje¬
stät haben die Verfügungen der Hofkammer wegen
Aufhebung des französischen ') , unddieEin -
führung des österreichischen Stämvelpa -
tents , welche durch folgende Kurrende Ri -o. ?682 .
vom 5. Iuny 1814 von dem provisorischenCivil - und
Mllitar -Oeneral -Gouvernement in Illyrien bekannt
gemacht wurde , genehm zu halten geruhet .

Nro . ? 682 .

Kurrende ,

des k. k. provisorischen Civil - und Militär - General-
Gouvernements in Illyrien .

Die Einführung des kaiserl. königl. österreichischen
Stampelpatentes in den illyrischen Provinzen

betreffend.

Ĥ m bey den Bewohnern der unter dem
Nahmen Illyrien von Oesterreich getrennt ge¬
wesenen Provinzen jede unangenehme Erinnerung an
eine fremde Negierung bald möglichst zu beseitigen,

») Das französische Stämpelpatent war vermög nach«
sicherer Kurrende von: 25ten Oktober lL>3 biß nun in
Wirksamkeit gehlieben.
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und dafür den österreichischen Gesetzen den Eingang zu
verschaffen, haben Se . des bevollmächtigten Herrn Hof¬
kommissars Grafen v. Saurau Exzellenz nach einer
Eröffnung vom gestrigen Tage , und heutigem Em¬
pfange des allerhöchsten Dienstes zu seyn befunden, das
bisher in den illyrischen Provinzen in Wirkung ge¬
stände-e französische Stampelpatent aufzuheben,
und dagegen das österreichische unter nachfolgenden
provisorischen Verfügungen wieder einzuführen.

§. 1. Das französisch -illy risch ePapier-Stäm -
pelpatent vom 24 . Iuly 1811 tritt mit letztem des lau¬
fenden Monaths außer Wirksamkeit , wogegen mit 1.
des nächstkommenden Monaths Iuly das österrei¬
chische Stampelpatent vom 5. Oktober 1802 nebst
den nachträglichen in Folge des Finanzpatents erflossenen
Vorschriften, worüber die innerösterr . Gubernial -
Kurrende , welche dieser Kurrende 8uK^ . beygeschlossen
ist, die weiteren Bestimmungen giebt , für jene Theile
Illyriens , nämlich in beyden Istrien , dem Flu¬
ni ane r - Intendenz - Bezirke , und überall , wo das
französische Stampelpatent sich gegenwärtig noch
wirklich in Ausübung befindet , wieder in Anwendung
und Ausübung kömmt.

§. 2 . Da in Illyrien nur Metallmünze kur-
sirĉ, so verstehet es sich von selbst, daß auch dieStäm -
pelgebühr nur in dieser Münze zu entrichten ist.

§. 3. Die Zeichnung der Stampel aller Gattun¬
gen wird deshalben m den il lyrischen Provinzen zur
allgemeinen leichtern Kenntniß mit rother Farbe aufge.
druckt seyn, bis aber die gesetzmäßigen Stampilien dazu
herbeygeschafft sind , werden die in den innerösterr .
Provinzen bestehenden schwarz gestämpeltenPapiere ver¬
wendet, und solchen zur Unterscheidung ein rother für
Illyrien bestimmter Kontroll - Stampel beygedruckt.
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§. 4. Jede in Illyrien errichtete , oder m
Illyrien zur Verhandlung kommende Urkunde muß
so gewiß mit dem rothen Stamvel versehen seyn, wi-
drigens die Urkunde für ungestampelt angesehen , und
die betreffenden Parteyen nach der Vorschrift des Stam -
pelpatents behandelt werden würden .

F. 5. In Ansehung der Stämpelgattungen ,
welche sich nach der Eigenschaft des Ausstellers einer
Urkunde , oder nach der Eigenschaft desjenigen, in des-
sen Geschäft sie ausgestellet wird , dann derjenigen,
welche sich nach dem Geldwerthe des Gegenstandes rich¬
ten , ferner in Ansehung der Wechselbriese , Wechsel¬
protesten, und Handlungsbücher , der Spielkarten , Ka¬
lender , und Zeitungen , tritt das österreichische
Stämpelpatent mit der allegirten Nachtrags - Anord¬
nung , vom im i . §. bestimmten Zeitpunkte an, in volle
Anwendung ; in Ansehung aller Urkunden und Schrift
ten aber , die sich nach keiner der obigen Eigenschaften,
sondern nach ihrer eigenen Beschaffenheit richten , folg¬
lich sonderheitlich wegen der im rechtlichen Verfahren
vorkommenden Schriften , und Urkunden, werden eins«
weilen-, und so lange die Gerichtspflege noch nach fr an«
zösischen Gesetzen ausgeübet wird , folgende Bestim¬
mungen zu beobachten seyn :

2. Zu jeder gerichtlichen, oder sonst öffentlichen
Expedition , oder Urkunde, wozu der 33 . §. des Illy¬
rischen Stämpelpatentes das Mittelpapier von 75
Centimen vorschreibt, ist der österreichische lökr
Stamvel ;

d . zu Parteyschriften in Rechtsangelegenheiten,
wo nach dem illyrischen Patente der 2 5 Centimen-
Stamvel Statt fände , der 3 kr. Stamvel , und

e. statt des nämlichen 25 Centimen - Stamvels
zu allen Parteyschriften im politischen Wege der 6 kr.
Stamvel zu verwenden.
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§. 6. Nach eingeführter österreichischer Ge¬
richtspflege tritt das österreichische Stämpelpatent
auch in Ansehung der Urkunden und Schriften , wobey
der Stampel - Gebrauch nach der eigenen Beschaffenheit
der Urkunde sich richtet , in seine volle Anwendung ,
und Wirksamkeit.

§. 7. Die Besorgung des Stämpelgefalls wird
mit i . des künftigen Monats nach der österreichi¬
schen Verfassung der hiesigen provisorischenTabakad¬
ministration übertragen , welche sich in Ansehung des
Verschleißes nach der Analogie des 33 . §. des öster¬
reichischen Stamvelpatents benehmen wird.

§. 8. Mit dem letzten Tag « dieses Monats er¬
lischt die Gültigkeit des illyrischen Stampels , wer
nach diesem Tage eine dem Stampel unterliegende Ur¬
kunde auf ein il lyrisch es Stampelpavier schreibt,
wird so angesehen , als hätte er es auf ungestampeltes
Papier geschrieben, und unterliegt daher der dießfalli-
gen im österreichischen Patente vorgesehenen
Strafe .

§<9. Es wird gestattet , daS bereits erkaufte
il lyrische , mit dem bisherigen Kontroll - Stampel
versehene Stampelpavier , nicht aber jenes , welches
mit gesagtem Stampel nicht versehen, und allenfalls
noch in den Handen der Parteyen befindlich ist , noch
durch einen Zeitraum von zwey Monaten , nämlich bis
mclunvs letzten August d. I . zur Auswechslung zubrin¬
gen , nach Verlauf dieses Termins aber findet keine
fernere Auswechslung mehr Statt .

§. 10 . Die Auswechslung kann einzig nur bey
der provisorischen Tabak - und Siegelgefallen - Admi¬
nistration w Laibach gegen österreichisches
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Stä 'mpelpapier , und nach der Ausgleichnngs - Tabelle
I ît . L . geschehen.

§. 11 , Von dieser Auswechslung sind ausge-
nommen , die mit letztem dieses Monats schon im Ge«
brauche befindlichen Handlungsbücher der Kaufleute,
Fabrikanten , Gewerbtreibenden , und Professionisten,
welche aber ihre mit dem bisherigen il lyrischen Kon-
troll - Stämpel versehenen Bücher so gewiß binnen des
obgedachten zur Auswechslung bestimmten Zeitraums
zur unentgeltlichen Gegenbezeichnung mit dem rothen
Kontroll - Stämpel zu dem Siegelamte in Laibach zu
bringen haben , widrigens sie rücksichtlich des ferneren,
ohne vorlaufig erwirkten so gestaltigen Kontroll - Stäm¬
pel , von diesen Bachern , insoweit solche nach den
österreichischen Patente gestämpelt seyn müssen,
gemachten Gebrauches in der Art der Stämpclstraft
unterliegen , als ob sie das mit i . September dieses
Jahrs Eingetragene auf ungestämpeltem Papier ge¬
schrieben hätten .

§. 12. Der Verschleiß des neuen österreichi -
sch e n Stämpelpaviers geschiehet vor der Hand , und
bis hierüber eine Abänderung bekannt gemacht wird,
von allen Gattungen bey der k. k. provisorischenTabak¬
gefallen - Administration in Laib ach , von der i . bis
inclusive 8. , bey den Lokal- Tabakverlegern , und von
der 9. bis zur letzten oder 14. Klasse bey den k. k. Kreis-
und Bankal - Aemtern .

§. 13. Da mit Einführung des österreichi¬
schen Papier - StälNpels auch das dießfällige Patent
in volle Gesetz- Kraft tritt , so verstehet es sich von selbst,
daß auch jenes , was darin wegen Beobachtung des
richtigen Gebrauches des Stampels im 24 . und 25 . §„
wegen Belohnung der Anzeiger, Bestrafung der Ueber«
treter , und des unbefugten Verschleißes , Nozionirung
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u<d. gl. vorgeschrieben ist , in genaueste Ausführung zu
kommen hat . ^

Welches zur allgemeinen Wissenschaft, und den
sämmtlichen Behörden , Prokuratoren , Richtern ,
Schiedsrichtern , Kanzlern , Gerichtsbedienten , Nota¬
ren , Sekretären , der Central - und Municipal - Ver¬
waltungen , so wie den mit der Einhebung dieser Gefälle
beauftragten Beamten zur genauen Nachachtung oe>
kannt gemacht wird. /

Laibach , den 5. Iuny 1814 .

(I .. 8.)
Sr . k. k. apostolischen Majestät

wirklicher geheimer und Hofkriegsrath,
des militärischen Maria Theresien-Ordens
Ritter, General-^ eld êugmeister, Inhaber
eines Infanterie -Regiments , dann Civil--
und Militär - Gouverneur in Illnrien .

Freyherr v. Lattcrmann.

5fro . ?f»82 . . 1^ .- ^ '

Kurrende
des k. k. Landes-Guberniums im Herzogthum Steyermark.

Erläuterung des Stampelpatentes v. s. Okt. 1302.

_ e. k. k. Majestät haben mit Beziehung auf das
über das neue Finanzsystem erschienene allerhöchste Pa¬
tent , in Rücksicht des Stämpel - und Siegelgefalls ,
folgendes zu verordnen geruhet :

§. i . Der in dem Patente vom 5. Oktober i802
vorgeschriebene Stämpel auf Papier , Wechselwie ê,
Wechselproteste- und Handlungsbücher , Spielkarten ,
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Kalender und Zeitungsblätter ist, vom 15. März ig 11
an , in der Valuta der Ginlösungsscheine zu bezahlen.
Zur Berichtigung desselben dürfen daher Bankozettel
nur nach ihrem in dem Patente vom 20 . Hornung 1811
Z. L3. gegen.Einlösungsscheine verglichenen Nennwerthe
angenommen werden.

§, 2. Bey den in dem Patente vom 5. Oktober
1802 §, 15. bestimmten vierzehn Klassen des Papier -
stampels , hat es dermal zwar noch zu verbleiben; allein
für jene Geld - Urkunden aller Art , welche über Beträge
nach der Valuta der Einlösungsscheine oder der Kon¬
ventions - Münze ausgestellet werden , wird die in dem
§. 23 . des bemerkten Patents vorgeschriebene Anwen¬
dung der vierzehn Stämvel - Klassen in Rücksicht der
Summen dahin abgeändert :

st. Die erste Klasse von 3 kr. für all .' Geld - Ur¬
kunden , wovon die Snmme den Betrag von
5 Gulden nicht übersteigt. Siehe Vlro. 260 .

t». Die zweyte Klasse von 6 kr. für alle Geldur¬
kunden Gers bis 2oft .

e . Die dritte Klasse von 15 kr. über 20 fi. bis 50 fi.
6 . Die vierte Klasse v. 3okr . über50fi . bW 100 fi.
e . Die fünfte Klasse von 45 kr. über 100 fi. bis

150 fi.
f, Die sechste Klasse v. 1fi. über 150 fi. bis 200 fi.
ß. Die siebente Klasse v. 2fl . über 200 fi. bis

400 fi.
^ . Die achte Klasse v. 4fi . über 400 fi. bis 800 st.
t . Die neunte Klasse von ? fl. über 800 fi. bis

1400 fi.
K. Die zehnte Klasse von iofi . über i400fi . bis

2000 fi.
I. Die eilfte Klasse von 20fl . über 2000 fi. bis

4000 fi.
W. Die zwölfte Klasse von 40 fi. üb« 4000 fi. bis

8000 fi.
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n. Die dreyzehnte Klasse von 80 fl. über 8000 si.
bis 16000 fi. Endlich

0. Die vierzehnte Klasse von 100 st. über 16000 st.

§. 3. In Beziehung auf die für die inländischen
Wechselbriefe, Wechselproteste und Handlungsbücher
vorgeschriebene Stampeltaxe wird die Bestimmung des
§. 42 . des Stämpelpatentes in der Art abgeändert , daß
die zweyte Klasse mit 6 kr. für den Betrag bis loofi .
in Einlösungsscheinen oder Konventionsmünze , und für
alle , diese Summe übersteigende Beträge , die dritte
Klasse mit 15 kr. festgesetzet wird. Siehe Äi-o, 231 .

§. 4. Die in dem Stämpelpatente §. 4 ? . be¬
stimmten drey Klassen der Kartenstampeltaxe zu 4 , zu
10 und zu 14 kr. , so wie die §. 60 . festgesetzten fünf
Klassen der Kalenderstampeltaxe zu 1 , 3 , 6 , 12 und
24 kr. werden mit der Erinnerung beybehalten , daß'
diese Stampeltaxe in Einlösungsscheinen, wie schon oben
verordnet ist , oder in Bankozetteln nach dem fünften
Theile ihres Nennwerthes zu entrichten sind.

Z. 5. Die Zeitungsstämpeltare bleibt nach Vor ?
schrift des §. 68 . des Stampelpatentes , in 3 Klassen
getheilet ; jedoch wird die erste zu 1 , die zweyte zu 2,
und die dritte zu 3 kr. in Einlösungsscheinen oder Ban¬
kozetteln nach dem fünften Theile ihres Nennwerthes
festgesetzt.

Alle übrigen Bestimmungen des Stampelpatentes
und der demselben nachgefolgten Verordnungen , in so¬
fern sie durch das gegenwärtige Cirkular nicht ausdrück¬
lich abgeändert wurden , bleiben in ihrer Wirksamkeit.

Gratz , den 1. May 1811 .
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iVi-o. 7682. I ,u . V.

Ausgleichungs - Tabelle
über die Auswechslung des französisch, illyrischen, gegen

das österreichische Stämpelpapier.

ist österreichi¬
des illyrischen sches Stäm¬

Benennung des Papiers .
Stampelpa -
piers von

pelpapier zu
verabfolgen

von

Fr . » Et . st- kr.

i Für einen halben Bogen 25 6
2 Für einen ganzen Bogen — 50 — 12
3 » » deno » — 75 — 18
4 » » äeNo » 1 — — 24
5 » » <̂ eN0 » 1 50 ^ , 36
6 » » «cletto » 2 — — 45
7 » » <16N0 » 2 50 — 57
8 » » äetto » 3 — 9
9 » » dktto » 3 50 21

10 » » äetto » 4 — 33
11 » » äßNO » 4 50 45
12 » » tletto » 5 — 57
13 » » <1eN0 » 5 50 2 6
14 » » lletto » 6 — 2 18
15 » » äetto » 6 50 2 30
16 » » aetto » 7 — 2 42
17 » » <1sno » 7 50 2 54
18 » » lletto » 8 3 6
19 » » lletto » 3 50 3 18
20 » » deno » 9 — 3 27
21 » » <ieU0 » 9 50 3 39
22 » » äetto » 10 ^ 3 51

! .
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Rro . 7682 . . .

K u r r e n d e

des k. k. provisorischen Civil - und Militär - Generale
Gouvernements in Illyrien .

Die Herabsetzung der Einregistnrungsgebühren
betreffend.

e. des k. k. bevollmächtigten Herrn Hofkommis¬
särs Grafen von Saurau Exzellenz haben zugleich mit
der Wiedereinführung des österr . statt des illy -
rischen Papierstämpels sich veranlaßt gefunden , die
in den illyrischen Provinzen Kraft des französi¬
schen Gesetzes vom 22 . Irimair ? , Jahr 7. bestehen¬
den. Ginregistrirungs - Gebühren der Gerichts - Akten
und der Erbsteuer einsweilen , bis die lästige , in ihren
Bemessungen erschöpfende, mit dem Geiste der öster¬
reichischen Staatsverwaltung unvertragliche Einre -
gistrirung ganz abgeschafft seyn wird , welches unmittel¬
bar mit der baldigen Wiederherstellung der österrei¬
chischen Iustizpstege , und der damit verbundenen
Tarordnung erfolgen solle, vom 15. d. M . angefangen ,
auf den dritten Theil herabzusetzen, die Einregistrirung
der außergerichtlichen, oder Civil - Akten unter öffent¬
licher und Privat - Unterschrift aber ganz aufzuheben.

Das französische Gesetz vom 21 . Vtmwss ,
Jahr 7. über die Greffe - oder Kanzleygebühren , so
wie jenes vom y. Vendeiniaile 6. Jahres , in Hinsicht
der Hypotheken , bleibt bis auf weitere Verfügung in
seiner vollen Wirkung .

Welches zur allgemeinen Wissenschaft, und den
sämmtlichen Prokuratoren , Richtern , Schiedsrichtern ,
Kanzlern , Gerichtsbedienten , Notaren , Sekretären
der Zentral - und Munizipal - Verwaltungen , so wie/

S
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den mit der Einhebung dieser Gefalle beauftragten Be¬
amten zur genauen Nachachtung bekannt gemacht wird.

Laibach , den 5. Iuny 1814 .

(8. I ..)
Sr . k. k. apostolischen Majestät

wirklicher geheimer und Hoflriegsrach ,
des militärischen Maria Theresien-Ordens
Ritter , General Feldzeugmeister, Inhaber
eines Infanterie -Regiments, dann Civil
und Militär Gouverneur in Illyrien .

Freyherr v. Lattermann.

Kurrende

den Gebrauch des Ttamvelpaviers betreffend.

e. k. k. Majestät haben, wie schon in der allge¬
meinen Verlautbarung vom i ? . d. M . zu erkennen ge¬
geben wurde, zu beschließen befunden , daß die il lyri¬
schen Provinzen nach ihren unter der französischen
Regierung erhaltenen Gesetzen, bis hierüber was an¬
deres verfügt wird , behandelt werden sollen.

Dem zu Folge hat auch das unterm 24 . Iuly i8ii
herausgekommene Stamvel - Patent provisorisch in sei¬
ner vollen Wirksamkeit zu verbleiben , was hiermit mit
Bezug auf den fünften Titel erwähnten Patents , weil
bey mehreren Fallen schon Abweichungen bemerkt wur¬
den , mst folgenden weitern Verfügungen zur allgemei¬
nen Kenntniß gebracht wird.

! . Die bisherigen illyrischen Dimensions -
And Stampel nach der Größe der Geldsummen , in so

S
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lange deren Borräthe bestehen, werden beybehalten,
und denselben nur der österreichische Kontrolle
Stampel beygedruckt.

2 . Um dieses bewerkstelligen zu können , haben
alle mit demStämpel -Verschleiße beauftragte ReceveUrs
ihre Vorräthe längstens bis Ende des künftigen Mo¬
nats Nov . an den Stämpel -Verwahrer nach Laibach
mittelst einer doppelten Konsignation , wovon ihnen ein
? 2re zum Rechnungsbelage mit der Empfangsbestäti¬
gung rückgestellt werden wird , einzuschicken, wogegen
jener beauftragt ist, sie sogleich mit bereits mit dem k. k.
österreichischen KontroU - Stampel belegten Stam -
peln jeder Gattung zu versehen.

3. Vom 1. Dezember d. I . angefangen darf we¬
der von einer öffentlichen Behörde , Beamten , noch
von einer Privat - Person das bisherige illyrische
Stämpelpapier ohne dem eingeführten k. k. österrei¬
chischen Kontroll «Stampel gebraucht werden , wes¬
wegen ihnen obliegt , bishin ihre dießfälligen Vorräthe
zu den nächsten Neceveur , welche dazu andurch beauf¬
tragt werden , zur Auswechslung zu bringen , was je¬
doch nach obbestimmter Zeit nicht mehr statt hat .

4. Von der obstehenden Verfügung , in so lanqe
deren Errichtung nicht neu erforderlich ist, werden aus¬
genommen , die Register - Protokolle und Nepertorien
der öffentlichen Behörden , Beamten , und all jener,
deren Bücher nach dem L. Titel des Patentes dem Stam ^
pel unterliegen .

5. Besitzer von außerolde »tlichm , d. i. von auf
eigenem Papier aufgedrückten Stampel , sind schuldig,
die Beyfügung des k. k. österreichischen Kontroll -
Stampels gleichfalls in obbestimmter Zeit zu erwirken.

6 . Die Uebertreter dieser in mehreren Rücksich¬
ten für nöthig befundenen Anordnung unterliegen der
Strafe des Werthes des nicht zur Auswechslung oder
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zur Beydruckung des k. f. österreichischen Kontroll-
Stämpels gebrachten Stämpels .

Von dem k. k. illyrischen Militär - und Civil-
Gubernium, Laibach ,, am 25. Oktober 1813.

Freyherr von Lattermann ,
Feldzeugmeister und General - Gouverneur .

Joseph Fluck,
provisorischer Domainen-Direktor.

32 ? .

Nro . «^ ?. vom 4. August 1314 . DaßdieRe -
gister der Wegmauthpachter nach erfolgter Ein¬
führung des österreichischen Stämpelgesetzes in
Illyrien dem Stämpel nicht mehr unterliegen.

328.

Nro . ^ . und ^46^ vom 10. August 1314. Daß
es bey der eingeführten Stämplung der Erwerb -
steuerscheine zu bewenden habe, und der Stäm¬
pel nach jener Klasse genommen werden müsse,
in welcher die Erwerbsteuerscheine nach dem einjähri¬
gen in diesem Scheine ausgedrückten Geldbe¬
trag gehören, und obschon die Bittschriften der
Parteyen , und derselben Beylagen klassenmäßig
gestämpelt seyn müssen, so unterliegen die Erwerb¬
steuer -Tabellen , Berichte , und dahin ein¬
schlagende Akten als ämtliche Verhandlungen im
Betresseiner landesfürstlichen Steuer doch keinem Stäm¬
pel. Siehe Rro . 241 . 456 .

Unterm 15. März 1815 hat die hohe
k.k. Hofkanzley an sämmtliche Länderstel¬
len nachstehendes Dekret erlassen .

Die für das Jahr 1315 angeordnete Einhebung
des 50"/° Erwerbstcuer-Zuschusses hat zu Anfragen'
Veranlassung gegeben.
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1. Ob die Erwerbsteuerscheine für Hausirer ,
welche nach Verlauf jedes Jahres erneuert werden müs¬
sen, für das gegenwartige Jahr mit einem höheren,
dem einjährigen Steuerbetrug mit Einrechnung des Zu¬
schusses entsprechenden Stampel belegt werden sollen ?

2. Ob die patentmäßige Geldstrafe ebenfalls mit
Einrechnung dieses Zuschusses zu bemessen sey?

Welche Anfragen dahin erlediget werden , daß es
in beyden Beziehungen bey der ursprünglichen Bestim¬
mung des Erwerbsteuer - Patents um so mehr zu ver¬
bleiben habe , als die Abnahme des 50 °/o Zuschusses
nur eine vorübergehende Verfügung ist.

Es sind daher in Folge dessen die Erwerbsteuer¬
scheine für Hausirer für das Jahr 1815 , wie bisher
nur auf den, dem ursprünglich patentmäßigen Betrage ,
ohne Rücksicht auf den Zuschuß, entsprechenden Stam¬
pel auszustellen , und eben so ist sich bey Bemessung der
Strafbeträge zu benehmen.

320 .

Nro . ' 5M . vom 25 . August 1814 . Daß sich
bey Auswechslung verdorbener Stampel -
bögen streng , und genau nach dem 35 . Patents §.
benommen, und folglich ein ganz ausgeschriebener, oder
radirter Bogen zur Auswechslung nicht angenommen
werden solle. Siehe Rro . 50 . 186 . 191 . 203 . 210 .
221 . 280 . 329 . 332 . 334 .

330 .

Ni -o. ^15 Z§. vom 15 . September 1814 . Da die
Holz - und Stroh lieferung der Dominien für
den Bedarf der Militär - Feld -Spitäler eine von Seite
der Landesbehörde gebotene , folglich eine Zwangs -
Lieferung sind, so sind die Empfangsscheine
über derselben Bezahlung vermög der Verordnung vom
35 . Nov . 1813 , Zahl - Â ß. stampelfrey. Siehe
Nl0 . 512 .
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331 .

Hro . 2GG§ . vom 8. Dez . lyi4 . Die Straß en -
Material - Liefern ngs - Kontrakte , und die
Quittungen über die den tieSfälligen Lieferanten
geleisteten Zahlungen können nicht vom Stämpel be¬
freyet werden.

332 ^

I^ro . - 4ßHG. vom 29 . Dezember l 814 . Daß
das Journal über die ausgewechselten Stäm -
pelbogen , wie bisher einfach fortgeführet , und
hieraus monatlich ein Ausweis verfaßt , und dieser
mit den übrigen Ausweisen alle Monate der GefWs -
Direktion zur Uebersicht vorgeleget werde.

Der tägliche Ausweis hingegen über das
ausgewechselte , und bey dem Tagesabschluß durchge¬
schlagene Stampelpavier soll doppelt verfaßt , der Ge-
sammtbetrag nicht blos mit Ziffern , sondern auch mit
Buchstaben ausgeschrieben, und ein Exemplar davon
dem ausgewechselten, und genau durchgeschlagenen
Stämpelbogen zugeheftet , und angesiegett , dann mit
diesem ausgewechselten Stampelpavier als ein zu dem
Ausgabs -Journal gehöriger nothwendiger Rechnungs¬
belag mit dem Journal täglich an die Rechnungskanzley
abgegeben , das 2te Exemplar aber zum Ersatz der ab¬
gegebenen Journals - Beylage dem Rechnungsleger zu^
gestellet werden.

So wie die Rechnungskanzley das ausgewechselte
versiegelte Stampelpavier mit jedem Tage zurückhält,
so hat dieselbe solches sonach dem Journal beyzulegen,
und dasselbe mit den Rechnungen zur Super - Revision
an die Gefälls - Hofbuchhaltung einzusenden. Wegen
Auswechslung siehe Rro . 50 . 136 . 19l . 203 . 2t0 . 22t
280 . 329 - 334 .
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333 .

Nro . 6^.f . vom 4. Jänner 1815 . Nro . ' ^ H. ^om .
10. Jänner 1815 . ^ ro . ' ^ß^ I . vom 21 . März 18 15.
I r̂o . " ^ . vom O. April 1815 . Nro . ^ z^ . vom
27 . April 1815 . Uro . ^H^ ß. v. 26 . September 1315 .
und ^ ro . ^4^ ^ . vom 12. Oktober 1815 . Wurde auf
den Vorschlag des provisorischen Gouvernements in
Venedig , da in dieser Provinz das Stampelgefäll
inzwischen noch nach dem Patente von Kam du i 11 er
vom 21 . May 1811 emgehoben wird , die Konzentri -
rung der Vorrathsstämplung der sieben Departements -
Intendenzen Venedig , Padua , Vizenza , Ve¬
rona , Treviso , Belluno und Udine unter Lei¬
tung der provisorischen Tabak - und Stämpelgefalls -
Administration in Venedig , und .die Einführung der
bey den übrigen österreichischen Provinzial - Stäm -
pel - Aemtern bestehenden Kontrolle , und Verrechnung ,
dann der Gebrauch der Ständet - Maschinen , und
neuen Signete beschlossen, und 9 neue Signeten , und
zwar zu 5 , 4 , 3 , 2 , und 1 läre , dann ? 5 , 50,
25 , 3 6sntü55uui nach V e n e d i g Übermacht.

334 .

Nra . ^^ ^ . vom 5. Jänner 1815 und Hro . ^^ ^
vom 9. Hornung 1815 . Daß alle unbrauchbar
gewordene ganz, oder zum Theil angeschriebenen, und
ausgewechselten Stampelbögen in der Na -
nersdorfer Acrarial - Papier - Manufaktur e i n-
siamvfen zu lassen, und zu diesem Ende einem Be¬
amten derselben unter gehöriger Vorsicht zu übergeben,
dafür aber auch als für eine werthlofe, oder eine Sache
von äußerst geringem Werthe kein Ersatz anzusprechen
seye. Jede Sendung müsse von einem Stämpelbeam -
ten begleitet , und diesem aufgetragen werden , der
Einstampfung beyzuwohnen. Die Sendungskosten ,

45
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und die Taggelder für den Stampelbeamten seyen aus
der Stampelgefalls - Kasse zu bestreiten. Siehe
Rl '? . 50 . 196 . 191 . 203 . 210 < 221 . 280 . 329 . 332 .

335 .

Uro . ' HAß. vom 12. Ianner <i8i5 . Die Re¬
verse , wodurch die Kontrabandstrafen einstweilen
sicher gestellet werden, werden einzig und allein zur Si¬
cherheit des Amtes gefordert , und sind sogar vor der
Nozion gewissermaßen wirkungslos , und nach der No -
zion über-fiüßig , weil durch die Nozion alles erreichet
werden kann , was der Revers , oder dieses Versuche«
rungs - Instrument enthaltet , selbes ist daher lediglich
als ein Officiosum anzusehen , und nach dem 9. §. des
Stämpelpatents vom 5. Oktober 1302 vom Stamvel
frey zu lassen. Wird aber im Laufe der Untersuchung,
oder nach selber ein Revers , Bürgschafts - oder
andere Urkunde ausgestellet, wodurch sich der auf
freyem Fuße befindliche, in der Untersuchung begriffene,
oder nozionirte Pravarikant auf allmaliges Verlangen
sich zu stellen erklaret , oder ein ihm zu bezahlen oblie¬
gendes Quantum sicher stellet, so ist eine solche Urkunde
als eine Urkunde in Parteysachen dem klassen¬
mäßigen Stamvel zu unterziehen. S . Uro . 251 . 471 .

336 .

Nro . 6HM . vom 23 . Hormlng 1815 . Wurde
der Antrag der Gefalls - Direktion genehmiget , den
Joseph Rossi , als Herausgeber des Denkbu¬
ches — für Fürst und Vaterland — in Hinsicht jener
Ausweise , Rechnungen , und deren Beyla¬
gen , welche über die für dieses Denkbuch zum Besten
der bey Kulm und Töplitz verunglückten Untere
thanen eingehenden Betrage an die Stadthauptmann¬
schaft geleget werden müssen, vom Gebrauche des
Stämpels zu befreyen .
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337 .

Uro . ' 7^ ^ . vom 8. Iuny 1815. Daß die
Stämpelgebühr für Urkunden , welche in ei¬
nem derjenigen Länder ausgefertiget sind, wo blos
die Metallmünze den gesetzlichen Umlauf hat , in
dieser Münze entrichtet werden müsse; dann , daß
es verbothen jene, indem der Stämpel inIllyrzen
besonders roth bezeichnet wird, daselbst Urkunden auf
Stampelpapier auszufertigen, welches aus andern
Provinzen, in denen noch ein eigener verschiedener
Stämpel bestehet, bezogen wurde, indem in jeder Pro¬
vinz, wo, wie im Mailandischen , Veneziani¬
schen, und in Tyrol , ein besonderer Stämpel ein¬
geführet ist, der dort vorgeschriebene Stämpel den
Urkundenu. s. w. aufgedruckt, und dafür die Zahlung
im Metallgelde geleistet werden müsse.

338 .

A>0. 25 ZM. vom 13. Iuly 1816 . Wenn G lta-
denrekurse ungestampelt unter Couvert
einlangen, die patentmaßige Rekurs - Frist verstrichen
ist, und der Fiskus im Rechtswege nicht aufgefordert
wurde, so ist ein solcher Rekurs auf dem Grunde
des 3. und 11. H. des Stampelpatents zur Verhandlung
im Wege der Gnade nicht geeignet, das Straft
erkenntniß hat volle Rechtskraft erhalten, und kann in
Vollzug gesetzet werden.

33Y.

Wo . ' ttsf - v. 13. Iuly 1815 U. Nro . ^ M .
vom 4. August 1815. Da in den von dem t. k. ober¬
sten Gubernium in Venedig verwalteten Provinzen
die österreichische Civil- Gerichtsordnung vom 1.
Iuly 1815 in Wirksamkeit treten mußte, so wurde für
die Schriften in gerichtlichen Verhandlun¬
gen , für welche in den deutschen Provinzen durch
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das Patent vom 5. Oktober 1302 der 3 , und 15 kr.
vorgeschrieben ist , ein gleichkommender Stamvel von
13 und 65 dente «8irni eingeführet , und nachstehende
Bekanntmachung erlassen.

^ V V I 8 0

,
ovondo col ßiorno 1^ . I n̂ ^ Iio nro88iino

inrnro andare in arnvira nelle ? rovinciS anuni -

niz ^radL aall ' I . N . (^ overnn (Generale ll Ne ^ ola -
nien ^o (Fiudixiaiio (Zivile ^ nz r̂iaco ^ na il inede -
5ini0 rrovaro Ain8to , ed onnortuno di re ^ olare
in via vrowi50iia 1» ta88H ) e 1' U80 delia lÜarta
Iiollata ner lo nrocodnre ^ indixiario di ^ iuri8 -
dixione contenxioza .

^ .vnto ^ nindi iii1e880 al Q0N8Uln0 ) cne al -
iora 8i faiH ^ nolle snddette nrocedure ) deila
l^arta OoUatH ) inolto inaß ^ iore di quelln ^ cne
ora anoia 1uo " 0 ) ed alla conveniensa d ' iiune -
dire ^ cne <̂ne8to raino di ? inan2a 8ia a ĉ ueli '
evoca vin ^ rav080 ai liti ^ anti , c?ne non ö vre »
5ent6lN6NtS ^ iaeendo sc ^ exione ner ora in <̂ne8ta
sola ^ arte al Dekret « 21 ^ . Na ^ io 1811 ^ coins
N6ce88aria eonse ^ uenxa dell 'attivaxione del nuovo
inetodo ^ ludixiario .

Veterinina in via f >i-0vvi8oria , ed in analo -
^ ia di ^ uanto e in vi ^ ore in altri 5tat .i di 3 .N. I. K. ^ .

1. ^ elle nroeednre eindixiarie di ßinri8 -
di ?.i0N6 eaiN6N2io8a si N8era col ßiorno nriino
I n̂ ^ Iia nro58iiN0 lninro 1a eaita di 6no 3o1i
Oolli ^ 1' nno dklla ra »5a di <Hente8iini iredioi , e
1 alti -o della t238a di (^emesimi 8e532ntatre z z>er



245

»ßni loßlio inNero ^ 1a ezuale verra »eeondo il
8olito vendnta Alle ? arti dai di8pensieri , e 80in-
ministrata a^l' Dllieii ßiudixiarii dalle 1. II . In -
tendenxe di I 'inanxa , 2 nornia delle i8truxioni ,
clie verranne ad esse coinparnte .

2. ^ l l>o1lo di <Üente8imi trediei per o^ni
loßlio innere dovranno appartenere :

<?) I 'nni i lioelli ^ ed ani eontraddittorii
per 1' ordinaria procedura ßindiaiide .

ö) dopie non vidiinate de ' doenrnenn .
c) I 8̂NatN di ? rotoco11i a88nnti 8opra le

peNxioni veroali .
ci ) l^opie del dertitieato d' inninaxione .
e) In8innaxioni dell ' »ppellaxione .
/ )̂ (^ravaini appellatori »
^ ) Keplien6 appellatorie .
/ l) Ki8po8te dei provoeato ex le ^ e dif -

lainar i.
i ) Informationen o parere dei ? erin in

arte , se vien e8tradato in eopia alla parte .
^) I^elaxioni de ' k'anti sopra la se^uita op -

pi ^noraxione , 86 ven ^ono tra8in688e alla
parte in eopia .

/ ) Ka^ioni dei deeidere ^ se vengono e5tra -
dato alla parte .

?n) 8eritture proliatoriali .
î) ? iani ^ e prolili di ? aOOriel^6 prodotte

8nlla provoeaxione per nua ? al»nriea da
intraprender8i .

0) 5pedi2ioni ^ ed ani eorrenn in nn a6aro
di doneor80 ) 8ia clie ri ^uardino 1 »m>
inini8tratore della faeolta ^ il ? »troeina -
tore della Na882 ) o li Oednori , zia clre
eontenAano 8entenxe , o altri ordini , e
di8po8ixioni ßindi ^iali , <̂uindi anelie ^li
I 8̂tin»i ) Inventars IneanN ete . oeeorri -
t)ili in OH80 di 6on <:or «o.
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v) ^ neäinoni , e Deoretj , <:</ ^nali nng ^ a^te
vieny cla una In8tan2H ßinllixiale licen -
2l»ts 6» una netiiione relativa 2<1 uu
astlii-e ßinllixiale .
I îI»eI1i in HualsiZia vnnw .
Vilnciciaxioni 6i riluarone , ulteriori ri "
ina ^enß , 6 lliinoi ^ axioni «onra quelle ,
«o in nn ossäre ^ in ^ ixiale «npvlizcono In
veoi äe ' eontradcHinorii .

^) t^lHVHini 6i nMitö .
)̂ krotocolii »«suuti sovra vsüiioni veroali )

voeali , traNaxioni <1i eanza , äenosixioni
8eri « e c!i tezUinonn , ss vsnßono esn «l'
äats in eonia alle narü .

« ) Deereti atter ^an 2Ü6 «nnniiene .
v̂) tiinztilieaxioni »onra 1̂ uon comvarsa in

t^iulii ?io .
H7) Insinua ^ioni revisionali .
^ ) l^raviinü rsvizionali .
^) iienliene revisionali .

<2«) tüonti oo' loro alie ^ati , e le eonne880 ri -
inarene , 6 llilueidaxioni ete . ; allora vorö
«alaniente , elis veuzano nroäoNe in
dan82 ai (^inllixio .

öö ) (Ivnsluzionali .
c<?) Irstttolaxione ds ^li ani .

// <̂ ) ^ vecilieaxioni liella laool â neli ' ineontro
delta e688ione de ' neni .

se ) ^ rtieoli nronItoriali nsr te8tiinoni .
^ s ) ^ tty8tati lie ' k'anti 3onra ßli eüetti ov >

ni ^naraü .
3 . ^ l dollo 6i (^entesüni 86883MMre ) äo -

vranno avoartenere :
a ) (üovie victiluate .
ö) Veoreti äi noinina in 8s ^ne8tratario .
c) ^lote , e «ontranote 0 i-e^ nisitorie rila ^

3« ate in c2N8.T ll' uua narte äal (^iuäiee
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e dalla Znoeriol -ita all nn altro (^inclice ,
Zuveriorita , 0 Istanxa .

ti ) Vi8clette .
e) Deei8ioni cle' (^iuclioi arnitri ,

Z ') Orclini , lnecliant .6 i ĉ nali viene clepntato
nn katraeinatore ad nn Ken iinvetito in -
eoZnito , 0 cloinieiliato inari clel vae8e .

Z") Inlorinaxiani cli iutte 1e l8tanxe 8en «a
cli8tinxione in cau86 nartieolari .

l̂) Vescrixioni cle^li etletti onpi ^norati , elie
ven ^ono tra5ine88e in eooia alle parti .

t ) Nclitti cli licitaxione cli neni , cli oita -
«ione cl' nn i^noto Neo iinnetit0 ) cl' ain-
inortixxaxione ^ cli citaxione cle' ereclitori ,
entro il terinine vr68oritt0 ; 0 in altre
ean8e nartieolari .

^) Dioniaraxioni ) elie ven ^ono clate da nna
parte nel ec»r8c> clella proceclnra ßincli -
xiale .

/ ) 1?utti i Veereti non attsr ^ati alle 5np -
pliene , rila8ciati in contraclclittorio alle
parti liti ^ auti .

m) Kela ^ioni sovra la eonse ^na cli nna rea -
litä .

« ) 5ent6N2s cli prima Istanxa .
c>) 5enten2e clel t^inclixio cl' ^ ppell0 ) s le

intiinaxioni cli cpielle iatte clalle inioriori
iztanxe alle parti .

/?) (üonvenxioni ßinclixiali .
^ ) Orclini per l' aclclixione cl' nna prova uze-

cliante ? eriti in arte 86 8i tanno inecli -
ante nna 8eparata 8pecli2ione , e non
venznino 8emvl !eein6nt6 inclor8ati gopra
nna istanxa cli ßia oollata

^) Orßini , ene clopo plaeitato il 8ecpie8tro
8opra oeni inooili vanno al 8ecpie5tratHrio .
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I . I . 7l. ? roe . (^67,. ? rov .

340 .

^ii -o. 2§^ z§ . vom 10 . August 1815 . Daß klas¬
senmäßig gestämpelte Verträge , wenn sie
zugleich nnKontexte Quittungen und Aufsan¬
dung en enthalten , in Ansehung der letzteren keines
besonderen Stämpels bedürfen , weil die im Kontrakte
bestätigte Zahlung , und die darin erklärte Berichtigung
zur Anschreibung an die Gewähr ein und die nämliche
Urkunde über ein und das nqmliche Geschäft ist, welches
durch diesen Kontrakt geschlichtet, und abgethan wor¬
den ist,

Der 8te§ . des Stampelpatents könne daher , und
auch das Husiammer - Dekret vom 20 . März 1804
Nr «. vA^ . (Nro . 136 .) Hieher nicht angewendet werden,
weil dieses nur Statt hätte , wenn nachträglich zum
Kontrakte demselben Punkte eingeschaltet würden.

341 ,

Aro . ^ ^ < vom 1? , August 1815 . Sobald
zur Einfuhr einer Waare , oder des Weines auch
aus einer österreichisch - kaiserlichen Provinz ein
Paß nothwendig ist , muß hiezu nach dem 23 . §. des
Stampelpatents derStämpel zu lofi . angewendet wer¬
den, denn Konsense , für welche der 15 kr. Stämpel
bestimmt ist, sind eine ganz verschiedene Urkunde,
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342 .

Kro . y435 . vom 25 . August i8is . Vor <
schüsse , welche entweder öffentlichen Kassen, und
Aemtern, oder auch Privaten gegen künftigeVer -
rechnungen erfolget , und daher in Interims - Aus¬
gabe geführet werden , unterliegen keinesweges
einem Stampel , weil bey letzteren erst nach erfolg¬
ter Adjustirung derjenige Betrag ersichtlich werden kann,
über welchen der Vorschrift gemäß eine Stämvelgebühr
abzufordern ist ; wenn aber Vorschüsse an Parteyen
gegen Ersatz bewilliget werden , so dürfen solche
nie anders als aufigehörig g esta m p-elt « Quittungen
erfolget werden , weil derley Vorschüsse als ein Dar¬
lehen zu betrachten sind , und bey dem Rückersatze der¬
selben keine Quittung mehr , sondern nur ein Gegen¬
schein erforderlich ist , der nicht gestämpelt
seyn darf , indem derselbe nur der Kasse wegen der
Ordnung ihrer Manipulation gegeben wird. Eben so
dürfen weder solche, noch was immer Namen habende
Quittungen weder von der Partey , noch von dem
liquidirenden Beamten korrigiret werden , weil ei¬
nerseits der zahlende Beamte nicht wissen kann , von
wem eigentlich die Korrektur vorgenommen wurde , an¬
dererseits aber ein solches korrigirtes Dokument im
Falle eines Rechtsstreites zur Herstellung eines Be¬
weises nicht als gültig angesehen werden kann.

Wenn daher eine Quittung von einer Partey , oder
einem Amte , oder Kasse zur Liquidatur gebracht wird,
welche entweder über einen unrichtigen Betrag , oder
nicht auf die gehörige Zeit ausgestellet ist , so ist solche,
wenn sonst kein Anstand obwaltet , der betreffenden
Partey , oder dem Amte mit Angabe der Ursache auf
dem zu machenden Ginbuge der Quittung zur Rektifizi-
rung , und respektive Umschreibung zurück zu stellen.
Handelt es sich jedoch nur um einen unbedeutenden Feh¬
ler in der Berechnung der Kreuzer , oder Bruchtheile,
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so kann der Liquidaturs - Beamte diese Rektifizirung
selbst vornehmen, derselbe hat aber den richtig gestellten
Betrag jedesmal am Rande der Quittung eigenhändig
mit dem Beysatze liquidirt auf — fl. —̂. kr. anzusetzen.

343 .

Rro . ' GĤ . vom iy . September 1815 . Die
Beschleunigung der anhängigen Rechts¬
streite wegen Übertretungen des Stämpelgesetzes soll
angelegentlich betrieben werden. Siehe Ifro . i4 ?.
und 30 l .

344 .

?sro . ^4? -s ? - vom 20 . Oktober , 815 . Wurde
es dem Gubernium in Venedig überlassen, den Zc ^-
punkt zu bestimmen, an welchem alle Vorraths -Stamp -
lung in Venedig konzentrirt anzufangen , und bey
den Intendenzen aufzuhören hat ; auch wurde gestattet,
das bey den Intendenzen vorräthige Stämpelpapier ,
da selbes nicht von Bedeutung ist , ohne Umwechslung
ganz zu verschleißen; nur müsse bey dem ganzen Stäm -
pelgefätte die in den kaiserl. österreichischen Staa¬
ten vorgeschriebene Verrechnung , und Kontrolle einge¬
führt werden.

545

Nro . 3GAs^ . vom y. November ig1 5. Es habe
bey der Weisung des k. k. Hofkriegsraths an die Gene¬
ral - Kommando zu bewenden , daß von den untergebe¬
nen Militär - Individuen die Trauungsscheine ,
und von den Militärkindern die Tauf - und Geburts¬
scheine mit dem Beysatze eingefordert werden , daß
sie, als zur ämtlichen Ginsammlung , und Aufbewah¬
rung bestimmt , ungestämpelt ausgestellet , und
angenommen , und nur erst dann , wenn sie der Partey
für einen Gebrauch ausgefolget werden , der Stämv -
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lunlj unterzogen werden sollen, wofür blos die ein¬
fache Gebühr abzunehmen seye.

346 .

Nro . ^ f4 ? - vom 23 . November 1815 . Die
Bestätigungen über die den Holzarbeitern ,
nämlich denHolzHackern , Abziehern , Schwem -
ausbringern , und Holz aufrichte rn von Seite
des k. k. Obersthof - und Landjägermeister - Amtes ge¬
leistete Zahlungen , sind nicht als Quittungen , sondern
nur als ämtliche Dokumente für das Amt anzusehen,
und unterliegen dem Stampel nicht,

34 ?.

Nro . ^ tẑ 5«wm ?. Dezember 18 15. Die Ge -
fälls - Direktion ist ganz recht daran , daß diejenigen
Quittungen , welche die für den russischen Truppen -
Marsch bestellt gewesenen Stazions - Kommissäre über
Geldbeträge zu Vergütung der Fleischabgabe ausstellen
mußten , vermög des 9. Z. I ü̂ . ää . des Patents dein
Stampel nicht unterliegen .

348 .

Nro . ^ ^ ? . vom ?. Dezember 1815 . In An .
sehung derjenigen Verträge , welche für zwey , oder
mehrere Theile verbindlich sind , kann von Seiten des
Stämpelgefalls nicht eingegangen werden , ob ein jeder
Vertragsnehmer ein Exemplar mit klassenmäßigem
Stampel nimmt , oder nur ein derley Exemplar aus¬
gefertiget , die andern aber als beglaubigte Abschriften
genommen werden.
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